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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 22. und 23. Mai 2012 finden im öffentlichen Dienst des Landes Hessen die nächsten allgemei-
nen Personalratswahlen statt. Lehrerinnen und Lehrer, sozialpädagogische Fachkräfte, Ausbilde-
rinnen und Ausbilder sowie die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wählen ihre örtlichen
Personalräte, Gesamtpersonalräte und Stufenvertretungen. Beschäftigte in der Schulverwaltung
wählen die örtlichen Personalräte und den Hauptpersonalrat Kultus.

Die Personalratswahlen entscheiden über die personelle Zusammensetzung der Personalräte in
den nächsten vier Jahren. Damit wird auch entschieden, ob dies Personalvertretungen sein wer-
den, auf die sich jeder einzelne Beschäftigte und die gesamte Lehrerschaft in schwierigen Zeiten
verlassen können. Vom Ausgang der Wahl wird es abhängen, ob in den Personalräten mehrheit-
lich Kolleginnen und Kollegen vertreten sind, die die gesetzlich eingeräumten Rechte im Interesse
der Kolleginnen und Kollegen in enger Zusammenarbeit mit der GEWerkschaft voll ausschöpfen.

Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Die GEW-Kolleginnen und Kollegen in den Personalräten haben in der Vergangenheit durch ihre
praktische Arbeit bewiesen, dass sie die Interessen aller Beschäftigten konsequent vertreten. Dar-
um ist die Wahl der GEW-Listen und der GEW-Kandidatinnen und -Kandidaten auch in Zukunft
eine Garantie für eine starke Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber den Dienststel-
lenleitungen, der Schulaufsicht und der obersten Dienstbehörde. Darum ist es aber auch wichtig,
dass engagierte Kolleginnen und Kollegen für die Personalräte kandidieren. Die Unterstützung der
GEW als größter Organisation für die im Bildungsbereich Beschäftigten ist immer ein entschei-
dender Faktor dafür, dass man auch in der Vertretung für andere nicht alleine steht.

Mit kollegialen Grüßen

Jochen Nagel
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Einleitung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

GEW-Listen haben in der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode in allen Gesamtpersonalräten
sowie im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer Mehrheiten, überwiegend klare Mehrhei-
ten erhalten.

Auch in den Schulpersonalräten, bei denen häufig keine Listenwahl, sondern Mehrheitswahl statt-
findet, ist die GEW landesweit die bei weitem stärkste Kraft.

Die GEW und ihre Personalräte können deshalb im Vorfeld auch der jetzt anstehenden Personal-
ratswahlen des Jahres 2012 sagen: „An vier Jahren Arbeit lassen wir uns messen!“

Neben dem ständigen Austausch von Informationen haben wir durch eine regelmäßige Koordina-
tion der GEW-Arbeit in allen Gesamtpersonalräten und dem Hauptpersonalrat und einer Rück-
koppelung dieser Arbeit in der GEW und zu den Schulpersonalräten ein gemeinsames Handeln
ermöglicht.

Für die Arbeit der Personalräte, d.h. auch der gewerkschaftlichen Unterstützung der Personalrats-
arbeit waren auch die vergangenen Jahre schwierige Zeiten. Nachdem es im Jahre 2008 für einige
Monate so aussah, als könne es gelingen, eine Landesregierung, die ein erkennbar gebrochenes
Verhältnis zur Mitbestimmung hat, abzulösen, haben die Landtagswahlen vom Januar 2009 für
CDU und FDP erneut eine Mehrheit im Landtag beschert und eine von dieser Mehrheit getragene
Landesregierung ins Amt gebracht. Damit gab es für die von den anderen Parteien zugesagte und
mit Unterstützung der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes im DGB vorbereitete Novellie-
rung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes, die die Einschnitte bei den Beteiligungsrechten
der Personalräte und die Verschlechterungen der Arbeitsmöglichkeiten der Personalräte aus den
zwei vergangenen Legislaturperioden beseitigen sollte, keine politische Umsetzungschance mehr.
Erst recht war an eine notwendige Weiterentwicklung und Modernisierung des Personalvertre-
tungsrechts nicht zu denken. Beides bleibt für die GEW jedoch auf der Tagesordnung.

Unter den politischen Bedingungen einer konservativen, mitbestimmungsfeindlichen Mehrheit bzw.
von dieser Mehrheit getragenen Regierung und Verwaltung war die Interessenvertretung der Be-
schäftigten durch Gewerkschaften und Personalräte schwierig, gleichwohl im Rahmen des Mög-
lichen erfolgreich. In den Verhandlungen des Hauptpersonalrats mit dem HKM über Erlass- und
Verordnungsentwürfe sowie in Stufen- und Einigungsstellenverfahren konnten an zahlreichen Stel-
len Belange der Beschäftigten durchgesetzt werden. Das gleiche gilt für die Verhandlungen der
Gesamtpersonalräte mit den Staatlichen Schulämtern. Auch wenn es an manchen Stellen (nur)
gelungen ist, Verschlechterungen und Übergriffe der Verwaltung abzuwehren: Unter den gege-
benen politischen Rahmenbedingungen ist dies nicht eben wenig.

Die Arbeit des eigenen Schulpersonalrats kann man im Laufe der vierjährigen Wahlperiode gut
verfolgen und beurteilen. Zur Unterstützung dieser Arbeit haben GEW Mitglieder der Gesamt-
personalräte und des Hauptpersonalrats regelmäßig Schulungen zur grundsätzlichen wie auch ak-
tuellen Themen angeboten. Dies wurde durch regelmäßige Informationen an die Schulen ergänzt.
Inzwischen macht auch das LEA-Bildungswerk der GEW Angebote im Bereich der Schulung von
Personalräten. Dieses Angebot werden wir ausbauen.

Bei Entscheidungen des Hauptpersonalrates und der Gesamtpersonalräte gehört die Rückkoppe-
lung zur Basis der Schulpersonalräte zu den wesentlichen Prinzipien der GEW Personalratsarbeit.
Mit der GEW steht allen Personalräten ein starker Partner für Beratung und Unterstützung ihrer
Arbeit zur Seite.
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Im Vorfeld der Personalratswahlen übernimmt es die GEW – wie schon in den vergangenen Jah-
ren – jene Hinweise zu geben, die insbesondere den Wahlvorständen an den Schulen und Schul-
seminaren helfen sollen, die vielen formalen Klippen der Durchführung einer Personalratswahl zu
bewältigen.

Zum achten Mal stellen wir den örtlichen Wahlvorständen dieses Handbuch als Arbeitshilfe zur
Verfügung. Es dient insbesondere folgenden Zwecken:

1. Anhand des Textes des Hessischen Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung sowie
durch die ergänzenden Hinweise und praktischen Beispiele können Sie sich im chronologi-
schen Ablauf und in der organisatorischen Handhabung der Wahlvorbereitungen und Wahl-
vorgänge zurechtfinden.

2. Anhand der beigefügten Formblätter sind Sie in der Lage, ohne großen Aufwand alle erfor-
derlichen Formalitäten, insbesondere die vorgeschriebene Aushänge und Protokolle ord-
nungsgemäß anzufertigen. Wahlanfechtungen aus formalen Gründen können so vermieden
werden.

3. Wir teilen Ihnen die Adressen der GEW-Mitglieder im Hauptwahlvorstand mit und veröffent-
lichen zusätzlich die Adressen der GEW-Vorsitzenden der Gesamtpersonalräte, der GEW-
Kreisvorsitzenden sowie der Vorsitzenden der Gesamtwahlvorstände für Ihr jeweiliges
Schulamt.

In den Kreisverbänden werden in den nächsten Wochen Schulungs- und Informationsveranstal-
tungen für Wahlvorstände angeboten. Bitte beachten Sie die entsprechenden Einladungen. Auch
das Amt für Lehrerbildung (AfL) bietet Schulungen für Wahlvorstände an.

Inzwischen hat die GEW ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptpersonalrat und für die
Gesamtpersonalräte in demokratischen Wahlen aufgestellt. Auf die GEW-Kandidatinnen und
Kandidaten können Sie auch in Zukunft vertrauen, wenn es um eine starke Interessenvertretung
geht.

Kompetente und streitbare Personalräte sind umso wichtiger, je schwieriger sich die Rahmenbe-
dingungen der Personalratsarbeit im Hinblick auf Beteiligungsrechte und Arbeitsbedingungen ges-
talten. Um so mehr kommt es darauf an, mit Energie und Fantasie sowie mit einer starken
Gewerkschaft im Rücken die gegebenen Möglichkeiten im Interesse der Beschäftigte voll auszu-
schöpfen.

Wir danken für die kritischen Stellungnahmen und Korrekturvorschläge, die eine Hilfe für diese
Neuauflage des Wahlhandbuchs waren.

Mit kollegialen Grüßen

Friedrich Dobler, Andreas Skorka, Thomas Sachs, Hartwig Schröder
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Terminfahrplan Terminplan für die Personalrats-
wahlen 2012 (ÖWV)

Bis 20.12.2011 Örtliche Personalräte bestellen ÖWV

Bis 23.1.2012 ÖWV: Konstituierende Sitzung
 Bekanntgabe der Mitglieder des ÖWV und der Fristen für die Vorab-

stimmungen
(§ 1 Abs.3, § 4 Wahlordnung) durch Aushang in den Dienststellen.

 Bekanntgabe der Mitglieder des GWV und des HWV
Bis 1.2.2012 ÖWV:

 Erstellung der Wählerliste mit Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten,
getrennt nach Arbeitnehmern und Beamten und männlich /weiblich, wobei
eintretende Änderungen zum 1.2. nach Möglichkeit bereits zu berücksich-
tigen sind

 Meldung der Wahlberechtigten (Arbeitnehmer/Beamte und Männer
/Frauen) auf dem Formblatt an den zuständigen GWV

Bis 6.2.2012 Ablauf der Frist für die Vorabstimmungen (bei Aushang der Bekanntgabe der
Mitglieder am 23.1.)

2.3.2012 ÖWV: Sitzung:
 Erstellung des ÖWV-Wahlausschreibens
 Aushang der Wahlausschreiben des HWV, GWV und des ÖWV in

den Dienststellen
 Aushang der Wählerliste in den Dienststellen

20.3.2012 Fristablauf für die Wahlvorschläge (18 Tage nach Aushang) um Mitternacht

22.3.2012 ÖWV: Sitzung:
 Feststellung der gültigen Wahlvorschläge (§ 12 der Wahlordnung), ggf.

Aushang gemäß § 11 WO oder Aufforderung zur Mängelbeseitigung
gemäß § 10(5)(6) WO

27.3.2012 ÖWV:
 Fristablauf zur Mängelbeseitigung (sofern Mängelliste am 22.3. zugestellt

wurde)

29.3.2012 ÖWV:
 ggf. Sitzung zur endgültigen Feststellung der gültigen Wahlvorschläge

Spätestens
7.5.2012

ÖWV:
 Aushang der gültigen Wahlvorschläge für die Wahlen zum HPRLL, GPRLL,

ÖPR
 Druck der Wahlzettel für die Wahlen zum öPR
 Vorbereitung der Wahl

22./23.5.2012
12.00 Uhr

Personalratswahlen
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23.5.2012 ÖWV: Sitzung:
 Auszählung der Stimmen der BeamtInnen zur Wahl des GPRLL und des

HPRLL ab 12 Uhr

 Sofortige Weiterleitung der Ergebnisse der Wahlen der BeamtInnen und
der Stimmzettel der Arbeitnehmer zum GPRLL und zum HPRLL an den
GWV

 Ermittlung des Wahlergebnisses der Wahlen zum ÖPR, Erstellung der
Wahlniederschrift, Benachrichtigung der Gewählten

Bis 7.6.2012 ÖWV:
 Konstituierung ÖPR

25.6.2012 ÖWV:
 Aushang aller Wahlergebnisse in den Schulen und Studienseminaren

9.7.2012 Letzter Tag der Wahlanfechtungsfrist
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Kosten für die Wahlvorbereitung und Durchführung

HPVG § 21
Schutz der Wahl; Wahlkosten

(1)1Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder in einer gegen die guten Sitten ver-
stoßenden Weise beeinflussen. 2Insbesondere darf kein Wahlberechtigter in der Ausübung des
aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden.

(2)1Die sächlichen Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. 2Notwendige Versäumnis von Arbeits-
zeit infolge der Ausübung des Wahlrechts, der Teilnahme an den in den §§ 17 bis 20 genannten
Personalversammlungen oder der Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung der Dienst-
bezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge. 3Für die Mitglieder des Wahlvorstandes gelten § 40
Abs. 1 bis 3 und § 42 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(3) Dem Beschäftigten werden die notwendigen Fahrkosten für die Reise von der Beschäftigungs-
stelle oder von der Ausbildungsstelle zum Wahlort und zurück nach den Vorschriften über die
Reisekostenvergütung der Beamten erstattet.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 21 HPVG

Zur Übernahme der sächlichen Kosten der Wahl gehört auch, dass die Dienststelle Texte des
HPVG und der Wahlordnung zur Verfügung stellt.

Die Schulsekretärin kann in Absprache mit dem Dienststellenleiter bei anfallenden Schreibarbeiten
Unterstützung geben. Dies betrifft in erster Linie das Wahlausschreiben, die Bekanntgabe der
Wahlvorschläge und das Schreiben der Stimmzettel für die Wahl zum Schulpersonalrat.

Das Anfertigen von Kopien für Aushänge des Wahlvorstands ist von der Dienststelle ebenso zu
übernehmen wie die Portokosten für die erforderliche Korrespondenz z. B. mit dem Gesamt-
wahlvorstand.

Durch den Verweis in § 21 Abs. 2 auf § 40 Abs. 1 bis 3 HPVG ist klargestellt, dass die Wahlvor-
standstätigkeit der Personalratstätigkeit gleich gestellt ist, soweit es um Arbeits- oder Dienstver-
säumnis bzw. die Teilnahme an Schulungen geht. Für Wahlvorstände gehen die Aufgaben, die sich
aus der Wahlvorstandstätigkeit ergeben, dem sonstigen Dienst vor. Das Gleiche gilt für die Teil-
nahme an Wahlvorstandsschulungen.



9GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012 9

Wahlrechtsfragen

§ 9 HPVG
Wahlberechtigung

(1)1Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet
haben, es sei denn, dass sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung das Recht, in öffentlichen Angele-
genheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht besitzen. 2Wahlberechtigt sind auch Personen, deren
Beschäftigungsverhältnis aufgrund tariflicher Bestimmungen wegen Unterbrechung der Arbeiten
ohne besondere Kündigung beendet worden ist und die Anspruch auf Wiedereinstellung haben.
3Beschäftigte, die am Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt
sind, sind nicht wahlberechtigt.

(2)1Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr wahlberechtigt, sobald die Abordnung
länger als drei Monate gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt verliert er das Wahlrecht in der alten
Dienststelle. 2Das gleiche gilt, wenn ein Beschäftigter mit mehr als der Hälfte seiner regelmäßigen
Arbeitszeit länger als drei Monate in einer anderen Dienststelle tätig ist. 3In Fällen einer Zuweisung
verliert der Beschäftige das Wahlrecht in der alten Dienststelle, sobald die Zuweisung länger als
drei Monate gedauert hat.4Satz 1 ist auf Teilnehmer an Lehrgängen nicht anzuwenden.

(3)1Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind nur
in ihrer Stammbehörde wahlberechtigt. 2Für Rechtsreferendare gilt § 108.

(4) Erwirbt der Beschäftigte das Wahlrecht in einer anderen Dienststelle, auf die dieses Gesetz
keine Anwendung findet, so verliert er gleichzeitig das Wahlrecht in der alten Dienststelle.

§ 91 HPVG
Personalräte der Lehrer; Dienststellen; Gesamtpersonalräte der Lehrer; Beteiligung

(1)1Die Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, in Erziehung und Unterricht tätigen Personen sowie die
sonstigen in der Schule Beschäftigten des Landes wählen eigene Personalvertretungen.
2Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die mit mindestens vier Wochenstunden beschäftigt sind.
3Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die mindestens mit der Hälfte der wöchentlichen Pflichtstun-
den ihrer Lehrergruppe oder der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
sowie die Schulen für Erwachsene und die Studienseminare.

(3)1Neben den bei den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie den Schulen für Erwach-
sene gewählten Personalräten sind bei den Staatlichen Schulämtern für die in Abs. 1 genannten
Beschäftigten Gesamtpersonalräte zu bilden. 2Für die Wahl, die Amtszeit und die Geschäftsführung
des Gesamtpersonalrats gelten § 12, § 50, Abs. 2, 4 und 5 und § 51 entsprechend.

(4)1Bei Maßnahmen, die für die Beschäftigten mehrerer Dienststellen von allgemeiner Bedeutung
sind, ist der Gesamtpersonalrat zu beteiligten. 2Bei Abordnungen und Versetzungen innerhalb des
Dienstbezirks eines Staatlichen Schulamts bestimmt der Gesamtpersonalrat anstelle des Personal-
rats der abgebenden und des Personalrats der aufnehmenden Dienststelle mit. 3Nicht der Mitbe-
stimmung unterliegen Abordnungen innerhalb eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt sowie
zwischen Dienststellen eines Landkreises und einer kreisfreien Stadt, für die dasselbe staatliche
Schulamt zuständig ist,

1. bis zur Dauer eines Schuljahres,
2. mit weniger als der Hälfte der Pflichtstunden bis zur Dauer von zwei Schuljahren.

(5)1Bei Maßnahmen, die für die Beschäftigten der Dienstbezirke mehrerer Staatlicher Schulämter
von allgemeiner Bedeutung sind, ist der bei der für die Entscheidung zuständigen Dienststelle gebil-
dete Gesamtpersonalrat zu beteiligen. 2Er unterrichtet die Gesamtpersonalräte bei den beteiligten
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Staatlichen Schulämtern und gibt ihnen Gelegenheit zur Äußerung.

(6)1Bei schulorganisatorischen Maßnahmen nach § 146 des Schulgesetzes gilt § 81 Abs. 2 mit der
Maßgabe, dass das Staatliche Schulamt das Mitwirkungsverfahren durchführt. 2Sind mehrere Dienst-
stellen betroffen, so wird das Verfahren nach § 83 Abs. 2 vom Kultusministerium durchgeführt.

(7) Auf die Erstellung von Stundenplänen findet § 74 Abs. 1 Nr. 9 keine Anwendung.

§ 92 HPVG
Stufenvertretungen der Lehrer; Privatschulen

(1) Als Stufenvertretung (§ 50) wird der Hauptpersonalrat der Lehrer beim Kultusminister gebildet.
§ 12 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Die den Privatschulen vom Land zur Verfügung gestellten oder an sie beurlaubten Lehrkräfte
sind für die bei den staatlichen Schulämtern gebildeten Gesamtpersonalräte und den beim Kultus-
minister gebildeten Hauptpersonalrat der Lehrer wahlberechtigt und wählbar. § 91 Abs. 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

§ 108 HPVG
Wahlrecht

(1)1Die Fachlehreranwärter sind für die Wahl zum Personalrat des berufspädagogischen Fachsemi-
nars, die Lehramts- und Studienreferendare für die Wahl zum Personalrat des Studienseminars
wahlberechtigt und wählbar. 2Die §§ 11 und 12 der Verordnung über die Pädagogische Ausbildung
und die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter vom 17. Oktober 1990 (G VB1. I S. 567) bleiben
unberührt.

(2)1Für den Personalrat ihrer Ausbildungsschule, den Gesamtpersonalrat der Lehrer beim Staatli-
chen Schulamt und den Hauptpersonalrat der Lehrer sind die Fachlehreranwärter, Lehramts- und
Studienreferendare wahlberechtigt. Bei der Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten werden sie
nur beim pädagogischen Fachseminar und bei den Studienseminaren berücksichtigt.

§ 10 HPVG
Wählbarkeit

(1)1Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit sechs Monaten der Dienststelle ange-
hören oder seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben be-
schäftigt sind; Unterbrechung im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 2 sind unschädlich. 2Beschäftigte mit
einer wöchentlichen regelmäßigen Arbeitszeit von weniger als 15 Stunden sind nicht wählbar.
3Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen
Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(2) Die in § 9 Abs. 3 genannten Personen sind nur in ihrer Stammbehörde wählbar.

(3) Nicht wählbar sind für die Personalvertretung ihrer Dienststelle die in § 8 genannten Personen
sowie Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der Dienst-
stelle befugt sind.

§ 11 HPVG
Erweiterte Wählbarkeit

Besteht die Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechs-
monatigen Zugehörigkeit zur Dienststelle.
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Erläuterungen

A Allgemeines

Die für die Personalratswahlen im Schulbereich einschließlich der Einrichtungen der Lehrerbildung
relevanten Vorschriften finden sich zum einen in den allgemeinen Regelungen der §§ 9 (Wahlbe-
rechtigung/ aktives Wahlrecht), 10 und 11 (Wählbarkeit/passives Wahlrecht) sowie in den spe-
ziellen Vorschriften der §§ 91, 92 und 108 HPVG.

Das Wahlrecht setzt allgemein das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses im Sinne von § 3
HPVG voraus, d. h. eine Eingliederung in die jeweilige Dienststelle.

Nach § 91 Abs. HPVG muss für das Wahlrecht zu den „Lehrerpersonalräten“ in der Regel eine
Tätigkeit im Bereich von Erziehung und Unterricht gegeben sein. Insoweit ist eine Besonderheit
der Personalräte an Schulen gegeben. Nicht alle Bediensteten der „Dienststelle Schule“ besitzen
das Wahlrecht zu den Schulpersonalräten. Wie in der Vergangenheit sind damit jene Personen
vom Wahlrecht ausgeschlossen, die als Angestellte des Schulträgers z.B. Schulsekretärinnen,
Hausmeister etc. nicht im Bereich von Erziehung und Unterricht tätig sind. Für diese Personen
kann jedoch das Wahlrecht zur jeweiligen Personalvertretung des Schulträgers gegeben sein.

Neu ist, dass nach einer Gesetzesänderung vom 10.6.2011 auch Personen, die nicht im Bereich
Erziehung und Unterricht tätig sind, das Wahlrecht an Schulen besitzen, wenn sie „Beschäftigte
des Landes“ sind. Hintergrund dieser Regelung ist, dass im Zuge der Einführung des Projekts
„Selbstverantwortung Plus“ Personen als Landesbedienstete an die Schulen gelangt sind, die zwar
(nur) Verwaltungstätigkeiten ausüben, jedoch ohne das Wahlrecht zu den Schulpersonalräten
keine Personalvertretung hätten – anders als die Angestellten des Schulträgers.

Im Rahmen der allgemeinen Regelungen zu Wahlberechtigung und Wählbarkeit sind nach dem
Wegfall der früher gegebenen Einschränkung der Wählbarkeit bei Teilzeitbeschäftigung Unter-
schiede von aktivem und passivem Wahlrecht weitgehend entfallen. Dies wirkt sich auch auf die
Frage der Wählbarkeit im Schulbereich aus, obwohl der Gesetzgeber den Wortlaut der in § 91
Abs. l, Satz 3 HPVG enthaltenen Sonderregelung zur Wählbarkeit bei den Personalräten im Schul-
bereich auch nach wiederholten Änderungen der allgemeinen Vorschriften zum Wahlrecht auf-
rechterhalten hat.

Neue Fragen zum Wahlrecht sind in den letzten Jahren dadurch entstanden, dass an den Schulen
neben den Personen in „regulären Beschäftigungsverhältnissen” (Beamtenstatus/Arbeitnehmer) in
wachsendem Maße weitere Personen tätig sind, bei denen der Beschäftigtenstatus Fragen aufwirft
bzw. zu prüfen ist, ob der Einsatz in Erziehung und Unterricht der jeweiligen Tätigkeit das Ge-
präge gibt.

In der folgenden Darstellung erörtern wir zunächst Fragen des aktiven Wahlrechts der Beschäftig-
ten an Schulen, der Beschäftigten an den Studienseminaren, beim Amt für Lehrerbildung und beim
Institut für Qualitätsentwicklung.

Bei der Behandlung des Wahlrechts der Beschäftigten an Schulen erörtern wir zunächst die Wahl-
rechtsfragen jener Beschäftigtengruppen, die an allen Schulformen vertreten sein können, an-
schließend Wahlrechtsfragen für die Beschäftigtengruppen, die nur an einzelnen Schulformen ver-
treten sind.

Wer wahlberechtigt ist, ist in der Regel auch wählbar. Jedoch ergeben sich bei der Wählbarkeit
einige Reihe von Besonderheiten, die wir anschließend erläutern.

Bei bestimmten Fallgestaltungen kann die Fragestellung auftauchen, zu welchem Personal-
rat/Dienststellenpersonalrat oder Gesamtpersonalrat oder Stufenpersonalrat das Wahlrecht ge-
geben ist, z. B. beim Einsatz an mehreren Schulen oder bei einer Tätigkeit in der Schule und in der
Lehrerausbildung. Im Regelfall ist an den Schulen jeweils das Wahlrecht zum Schulpersonalrat,
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zum Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer des regionalen Staatlichen Schulamts
(GPRLL) und zum Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusminis-
terium (HPRLL) gegeben. Erläuterungen zu Abweichungen und Besonderheiten finden sich jeweils
am Ende der Abschnitte Wahlberechtigung und Wählbarkeit.

B Wahlberechtigung/aktives Wahlrecht

I. Beschäftigte an Schulen allgemein

a) Beamtinnen und Beamte
Beamtinnen und Beamte sind Beschäftigte im Sinne von § 3 HPVG. Grundsätzlich sind alle Beam-
tinnen und Beamte, auf Lebenszeit, auf Probe, auf Zeit oder auf Widerruf wahlberechtigt. Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf sind in der Regel die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Zu
deren Wahlrecht siehe auch das entsprechende Stichwort.

b) Lehrkräfte im Arbeitsverhältnis
Der in der Vorauflage noch verwendete Begriff der angestellten Lehrkräfte, der auch im allgemei-
nen Sprachgebrauch überwiegend weiter verwendet wird und sich auch noch in vielen „Papieren“
findet, ist rechtlich der Sache nach überholt. Im Zuge der Ablösung des Bundesangestelltentarif-
vertrages (BAT) durch mehrere Folgetarifverträge (TVÖD, TV-L und in Hessen den TV-H) gibt es
tarifrechtlich und personalvertretungsrechtlich nur noch die Gruppe der Arbeitnehmer neben der
Gruppe der Beamten.

Im Arbeitsverhältnis beschäftigte Lehrkräfte besitzen grundsätzlich das Wahlrecht, unabhängig
davon, ob sie befristet oder unbefristet beschäftigt sind. Einschränkungen können sich ggf. aus dem
Umfang der insgesamt vereinbarten Beschäftigung bzw. aus einer geringfügigen Beschäftigung an
der jeweiligen Schule ergeben. Siehe hierzu die Stichworte Teilzeitbeschäftigte und geringfügig
Beschäftigte bzw. teilabgeordnete Lehrkräfte.

Befristet beschäftigte Lehrkräfte besitzen das Wahlrecht, wenn die Beschäftigung gemäß dem
Arbeitsvertrag den Wahltag einschließt und sie auch tatsächlich beschäftigt sind.

c) An die Schule abgeordnete Lehrkräfte
§ 9 Abs. 2 HPVG trifft für voll abgeordnete Lehrkräfte die Regelung, dass das Wahlrecht an der
bisherigen Dienststelle erhalten bleibt, wenn die Abordnung an eine andere Schule drei Monate
nicht überschreitet. Sobald die Abordnung drei Monate überschritten hat, wird das Wahlrecht an
der neuen Dienststelle erworben.

d) An die Schule teilabgeordnete Lehrkräfte
erwerben dort das Wahlrecht, wenn die Teilabordnung länger als drei Monate gedauert hat. In-
soweit gilt das Gleiche wie bei einer vollen Abordnung.

Dass bei Teilabordnungen das Wahlrecht an mehreren Dienststellen gegeben sein kann, ist un-
strittig. In der Vorlage des Wahlhandbuchs über die Personalratswahlen 2008 haben wir die Auf-
fassung vertreten, es müsse bei einer Teilabordnung ein Mindestbeschäftigungsumfang von vier
Unterrichtsstunden im Sinne von § 91 Abs. 1 HPVG gegeben sein. An dieser Auffassung halten wir
nicht mehr fest. Bei Teilabordnung auch mit weniger als vier Unterrichtsstunden ist das Wahl-
recht gegeben. Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Teilzeitbeschäftigte.

e) Pfarrer, Katecheten und sonstige Personen mit kirchlicher Lehrerlaubnis
Pfarrer und Katecheten mit Gestellungsverträgen besitzen nach der Rechtssprechung der Verwal-
tungsgerichte kein Wahlrecht. Sie sind Kirchenbedienstete und erfüllen nach Ansicht der Verwal-
tungsrechtssprechung nicht die Kriterien als Beschäftigte an öffentlichen Schulen.
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Etwas anderes gilt, wenn Pfarrer, Katecheten oder sonstige Personen mit einer kirchlichen Lehr-
erlaubnis im Rahmen von Arbeitsverträgen mit dem Land Hessen als Lehrkräfte beschäftigt wer-
den. Dann richtet sich das Wahlrecht nach den Regeln für das Wahlrecht von Arbeitnehmern
(§ 3 Abs. 3 Nr. 3 HPVG) an öffentlichen Schulen (nach § 3 Abs. 3 Nr. 3 HPVG)

f) Schulleiterinnen und Schulleiter, stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter
sowie sonstige Funktionsstelleninhaber
Alle die genannten Personen sind Bedienstete des Landes Hessen an der Schule und besitzen das
Wahlrecht zum Schulpersonalrat ihrer Dienststelle.

g) Lehrerinnen im Mutterschutz
besitzen uneingeschränkt das Wahlrecht.

h) Lehrkräfte in Elternzeit
sind während der gesamten Zeit der Elternzeit wahlberechtigt. Die früher im Anschluss an eine
ältere Entscheidung des VGH Baden-Württemberg vertretene Auffassung, das Wahlrecht sei nur
innerhalb der ersten sechs Monate der Elternzeit gegeben, ist überholt. In einem Beschluss vom
25.7.2005 (Der Personalrat, 2006, S. 174) hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main richti-
gerweise festgestellt, das Wahlrecht sei während der gesamten Elternzeit gegeben, da es sich bei
der Elternzeit nicht um eine Beurlaubung unter Wegfall der Bezüge handele. Hierauf hatten wir
bereits im Wahlhandbuch 2008 hingewiesen.

Es kommt vor, dass Beschäftigte in Elternzeit „auf dem Papier“ an rechnerisch unterversorgte
Schulen abgeordnet werden, um dort – da sie auch an der Zielschule keinen Dienst tun – einen
Vertretungsfall zu schaffen, der mit einem Fristvertrag abgedeckt werden soll.

In diesem Fall erwirbt die nur formal abgeordnete Lehrkraft an der Zielschule kein Wahlrecht, da
sie dort keine Tätigkeit aufnimmt, also auch nicht eingegliedert wird. Es bleibt aus den eingangs
genannten Gründen beim Wahlrecht an der Stammschule.

i) Teilzeitbeschäftigte (Beamte und Arbeitnehmer)
sind nach § 9 HPVG wahlberechtigt, unabhängig vom Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung. Das
Wahlrecht ist lediglich dann nicht gegeben, wenn es sich um geringfügig Beschäftigte im Sinne von
§ 3 Abs. 3 Ziffer 6 HPVG i. V. m. § 8 des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IV) handelt.

Abweichend von § 9 HPVG enthält § 91 Abs. 1 Satz 2 die Regelung, dass für das Wahlrecht eine
Mindestbeschäftigung im Umfang von vier Stunden (Unterrichtsstunden) erforderlich sein soll. Ein
Beschränken des Wahlrechts verstößt gegen das rechtliche Gebot der Diskriminierung von Teil-
zeitbeschäftigten und gegen die Regelung des Artikels 37 Abs. 1 HV, die allen Beschäftigten nicht
nur den Schutz einer „Betriebsvertretung/Personalvertretung“ gewährt, sondern ihnen auch das
Recht gibt, sich an der Wahl dieser Personalvertretung zu beteiligen.

Zu dieser Frage wird sich auch der Standardkommentar zum Hessischen Personalvertretungsge-
setz, von Roetteken/Rothländer, HBR I, in der Kommentierung zu § 9 und zu § 91 Abs. 1 HPVG in
dem hier skizzierten Sinne äußern (Bei Redaktionsschluss des Wahlhandbuchs war die Nachlie-
ferung des Kommentars mit dieser Änderung in Vorbereitung.). Aufgrund der widersprüchlichen
Gesetzeslage kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Wahlanfechtungen kommt, ganz
gleich, wie sich der Wahlvorstand entscheidet, d.h., ob er bei der Aufnahme in die Wählerliste die
Vierstundenregelung des § 91 Abs. 1 Satz 2 HPVG anwendet oder der hier und in der Kommen-
tierung zum HBR vertretenen Auffassung folgt. Aus unserer Sicht ist die oben aufgeführte und von
uns vertretene Auffassung die logischere und konsequentere. Von daher begründet sich unsere
Empfehlung.

j) Teilzeitbeschäftigte in Form des „Sabbatjahres“
Das „Sabbatjahr“ gilt als Regelung einer besonderen Form der Teilzeitbeschäftigung. Zeiten der
Beschäftigung und Zeiten der Freistellung sind bei dieser Variante „geblockt“. Selbstverständlich
haben Beschäftigte im Sabbatjahr das Wahlrecht in der Arbeitsphase. Strittig war, ob das Wahl-
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recht auch in der in der Regel einjährigen Freistellungsphase besteht. Mittlerweile ist es herr-
schende Meinung in Literatur und Rechtssprechung, dass das Wahlrecht auch während der Frei-
stellungsphase gegeben ist. (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss v. 15.5.2002, Der Personalrat,
2002, S. 434)

k) Beschäftigte mit Mehrarbeit
Mehrarbeit, die zusätzlich zur regelmäßigen Beschäftigung in der Regel in geringem Unfang an der-
selben Dienststelle geleistet wird, hat keine Auswirkungen auf das Wahlrecht.

l) Beschäftigte in Nebentätigkeit
Im Gegensatz zu Mehrarbeit wird Nebentätigkeit an einer anderen als der regulären Dienststelle
ausgeübt. Das Wahlrecht ist gegeben, wenn die Nebentätigkeit eine Dauer und einen Unfang hat,
der auch bei Teilzeitbeschäftigung zu Wahlrecht führen würde.

m) Geringfügig Beschäftigte
Nach § 3 Abs. 3, Nr. 6 HPVG fallen „geringfügig Beschäftigte“ im Sinne des § 8 des Vierten Buches
des Sozialgesetzbuches (SGB IV) nicht unter den Beschäftigtenbegriff des HPVG. Sie haben damit
auch kein Wahlrecht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts – das früher eine andere Auffassung
vertreten hat – gibt es keinen allgemeinen Grundsatz, dass der personalvertretungsrechtliche
Beschäftigtenbegriff und daraus folgend die Zuerkennung des Wahlrechts an einem bestimmten
Umfang der Beschäftigung anknüpfen muss. Nachdem der hessische Gesetzgeber in Kenntnis die-
ser Rechtssprechung in § 3 Abs. 3 Ziff. 6 HPVG eine eindeutige Regelung getroffen hat bzw. diese
hat, ist davon auszugehen, dass bei geringfügiger Beschäftigung im Sinne von § 8 SGB IV weiterhin
kein Wahlrecht gegeben ist.

Im Gegensatz zur Teilzeitbeschäftigung in geringem Umfang (siehe Erläuterungen unter Ziffer i.)
bedeutet geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 3 Abs. 3 Ziff. 6 HPVG in der Regel nicht nur
eine Beschäftigung in geringem Umfang, sondern auch nur vorübergehende bzw. sporadische Be-
schäftigung.

Eine logische Diskrepanz zu anderen Wahlvorschriften ist gleichwohl unübersehbar. Hierzu müss-
te indessen der Gesetzgeber tätig werden.

Vertretbar ist die unterschiedliche Behandlung von Teilzeitbeschäftigung in geringem Umfang und
geringfügig Beschäftigte vor dem Hintergrund, dass für die Einflussnahme auf die Zusammen-
setzung der Personalvertretung ein Mindestmaß an tatsächlicher Verankerung in der Dienststelle
verlangt werden kann, die bei geringfügiger Beschäftigung i. d. R. nicht gegeben ist.

Geringfügige Beschäftigung im Sinne von § 8 SGB IV richtet sich nach einer Entgeltgrenze, die in
den letzten Jahren mehrfach verändert worden ist. Aktuell liegt sie bei einem Monatsverdienst
von 400 €. Durch welche Zahl von Arbeitsstunden dieses Einkommen erzielt wird, ist nicht
(mehr) von Bedeutung.

n) Lehrkräfte in Altersteilzeit (Arbeitsphase/Freistellungsphase)
Lehrkräfte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit haben das Wahlrecht nach den sonstigen Rege-
lungen. Lehrkräfte in der Freistellungsphase haben in der Regel kein Wahlrecht, weil sie mit Be-
ginn der Freistellungsphase endgültig aus dem aktiven Dienst ausscheiden.

Sie besitzen das Wahlrecht, wenn nach Beginn der Freistellungsphase eine Tätigkeit im Rahmen
des weiterhin bestehenden Beschäftigungsverhältnisses fortgesetzt wird, z. B. im Rahmen von
Mehrarbeit. Auf den Umfang der Tätigkeit kommt es dabei nicht an.

Das Gleiche gilt, wenn eine Beamtin oder ein Beamter an einer Schule, in der sie/er bisher nicht
unterrichtet hat, im Rahmen von Nebentätigkeit nach Beginn der Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit tätig wird.
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o) Pensionärinnen und Pensionäre, Rentnerinnen und Rentner
Beamtinnen und Beamte sind mit der Ruhestandsversetzung, Arbeitnehmer mit der Verrentung
zunächst endgültig aus dem aktiven Dienst des Landes ausgeschieden. Denkbar ist jedoch, dass sie
aufgrund eines mit dem Staatlichen Schulamt geschlossenen Arbeitsvertrages erneut an einer
Schule tätig werden. Dann gilt, dass die Fragen des Wahlrechts wie bei sonstigen Arbeitnehmern
zu beurteilen sind.

Praktisch häufiger dürfte es vorkommen, dass solche früheren Beschäftigten aufgrund von Verträ-
gen, die an der Schule bzw. mit dem Schulleiter/der Schulleiterin geschlossen werden, tätig wer-
den. Diese Verträge werden häufig noch als Unterrichtsgarantie-Plus-Verträge bezeichnet, obwohl
der Einsatz externer Kräfte nach der Regelung des § 15 a des Hessischen Schulgesetzes (HSchG)
neuer Fassung nicht mehr zu Unterrichtszwecken (Vertretung), sondern nur noch „zur Sicherstel-
lung verlässlicher Schulzeiten“ erfolgen dürfte.

Näheres siehe unter Buchstabe s)

p) Beurlaubte
Lehrkräfte, die ohne Dienstbezüge nach den §§ 85 a, 85 f HBG oder § 28 TV-H (früher § 50 Abs. 2
BAT (Arbeitnehmer) voll beurlaubt sind, besitzen in den ersten sechs Monaten nach Beginn der
Beurlaubung noch das Wahlrecht, danach nicht mehr.

Das Gleiche gilt für Lehrkräfte, die ohne Dienstbezüge nach § 15 der Hessischen Urlaubsver-
ordnung zum Zweck der Tätigkeit an einer anerkannten Ersatzschule (Privatschule) beurlaubt
sind. Sie besitzen nach § 92 Abs.2 Satz 2 HPVG jedoch auch danach noch das Wahlrecht zum
GPRLL und zum HPRLL.

Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt sind, behalten das Wahlrecht. Dies kön-
nen z. B. für den Auslandsschuldienst oder für ein Studium beurlaubte Lehrkräfte sein. Auch wenn
das Wahlrecht von Lehrkräften im Auslandsschuldienst in der Regel eher selten ausgeübt werden
dürfte, kann ihre korrekte Erfassung bei der Ermittlung der Größe und der Zusammensetzung des
Personalrats nach Gruppen und Geschlecht von Bedeutung sein.

q) Beschäftigte im Erholungsurlaub, in Kur, Erkrankte
Dass sich Lehrkräfte am Wahltag in Erholungsurlaub befinden, kann nur ausnahmsweise der Fall
sein, wenn aufgrund einer längeren Erkrankung während der Ferienzeiten Erholungsurlaub in der
Unterrichtszeit gewährt worden ist. In diesem Fall besteht selbstverständlich auch das Wahlrecht.

Wahlrecht besteht selbstverständlich, wenn Beschäftigte erkrankt sind bzw. wenn sie sich in einer
Kur befinden.

r) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst haben (neben dem Wahlrecht an den Studienseminaren) auch
das Wahlrecht an der Schule, der sie zur Ableistung der Ausbildung zugewiesen sind. Dies gilt
auch für LiV, die keine Beamtinnen oder Beamte auf Widerruf sind.

s) Beschäftigte mit Verträgen zur Sicherstellung verlässlicher Schulzeiten
(§ 15 a HSchG)
Externe Kräfte, die im Rahmen von Verträgen zur Gewährleistung einer verlässlichen Schulzeit an
den Schulen tätig sind, haben in der Regel kein Wahlrecht. Zwar haben sie Arbeitsverträge und
sind insoweit als Arbeitnehmer tätig. Das Wahlrecht dieser Beschäftigten scheitert jedoch meis-
tens daran, dass sie nicht regelmäßig und dauernd, sondern nur vorübergehend beschäftigt wer-
den.

An einer Reihe von Schulen dürfte es nach den uns vorliegenden Informationen weiterhin Perso-
nen geben, die ebenfalls als Externe von der Schulleitung eingestellt worden sind, auch mit Unter-
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richtsaufgaben betraut werden und auch mit den Verträgen beschäftigt werden, die bereits im
Jahre 2007 nach der Einführung der U-Plus-Regelungen konzipiert worden sind.

Inhaltlich entsprechen die Verträge, die jetzt für Externe zur Sicherstellung verlässlicher Schulzei-
ten beschäftigt werden, den früheren U-Plus-Regelungen.

Bei der Prüfung des Wahlrechts dieser Gruppe von Beschäftigten empfehlen wir folgendes Vorge-
hen. Wer nur in die „Pool-Liste“ aufgenommen ist und eine Rahmenvereinbarung unterschrieben
hat, hat zweifelsfrei kein Wahlrecht, weil allein mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung
noch kein Arbeitsvertrag zustande kommt und auch keine Arbeitsaufnahme erfolgt. Sind nach der
Rahmenvereinbarung Arbeitsverträge für einen kurzfristigen Einsatz geschlossen worden, so
scheidet das Wahlrecht aus, wenn ausdrücklich geringfügige Beschäftigung im Sinne von § 8 SGB
IV vereinbart worden ist.

Erstreckt sich der Vertretungsanfall und der entsprechende Arbeitsvertrag über mehrere Wo-
chen, wechselt die Zahl der Vertretungsstunden, so kann das Wahlrecht gegeben sein, auch wenn
der Durchschnitt der wöchentlichen Beschäftigung unterhalb von vier Pflichtstunden pro Woche
liegt.

Allerdings muss mindestens eine kontinuierliche Beschäftigung von mehr als drei Monaten vorlie-
gen. (VG Frankfurt, 3.11.2008, Der Personalrat 2009, S. 84; HessVGH 18.11.2010; Der Personal-
rat 2011,S.85) Ist diese Dreimonatsgrenze nicht überschritten, so muss davon ausgegangen
werden, dass nur eine vorübergehende Beschäftigung vorliegt. Erst wenn die Dreimonatsgrenze
überschritten wird, so kann nach den Maßstäben der Rechtsprechung der Verwaltungsgericht
unterstellt werden, dass eine „nicht nur vorübergehende Beschäftigung“ vorliegt.

Erstreckt sich der wiederkehrende Einsatz über einen Zeitraum, der länger als drei Monate dau-
ert, so muss der Vertretungseinsatz gleichwohl „kontinuierlich“ erfolgen.

Liegen zwischen dem Einsatz von Verträgen zur Sicherstellung einer verlässlichen Schulzeit in ei-
nem Schuljahr immer wieder längere Pausen (eine Woche oder länger), fehlt es am Merkmal der
ständigen Beschäftigung. Das Wahlrecht ist dann nicht gegeben.

Das gleiche gilt für Verträge, die entsprechend den früher geltenden, aber eigentlich überholten
Regelungen immer noch als U-Plus-Verträge gezeichnet werden.

Für Personen, deren Arbeitsverträge zwar als Verträge zur Sicherstellung einer verlässlichen
Schulzeit oder als U-Plus-Verträge bezeichnet werden, jedoch die Beschäftigung mit einer festen
Stundenzahl über einen längeren Zeitraum als drei Monate vereinbaren, so gelten die Regelungen
des Wahlrechts für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.

t) Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
Bereits im Rahmen der Verordnung zur „Sicherstellung der verlässlichen Schule nach § 15 a
HSchG“ ist die Möglichkeit eröffnet worden, dass externe Kräfte auch aufgrund von Verträgen
mit Personaldienstleistern als Leiharbeitnehmer an die Schulen kommen können. Das im Septem-
ber 2011 novellierte Hessische Schulgesetz hat diese Möglichkeit auch gesetzlich verankert. Solche
Personen besitzen das Wahlrecht. Das Wahlrecht ergibt sich daraus, dass diese Personen in die
Dienststelle Schule „eingegliedert“ sind und die Einsatzzeit drei Monate überschreitet. Das Wahl-
recht von Leiharbeitnehmern ist durch die Rechtsprechung eindeutig geklärt.

u) Personen mit Ein-Euro-Jobs
Nach ständiger Rechtsprechung des BAG kommt mit Personen, die nach den Regelungen des SGB
II (sog. Ein-Euro-Jobs) tätig werden, kein Arbeitsverhältnis zum Träger der Einrichtung oder
Dienststelle zustande, bei der die Arbeitsgelegenheit geschaffen wird. Sie werden jedoch „einge-
gliedert”, woraus sich ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats bei der Einstellung ergibt. Ob
sich daraus auch das Wahlrecht ergibt, ist strittig. Für den Schulbereich kann diese Frage jedoch
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offen bleiben, da bislang keine Fälle bekannt sind, in denen Ein-Euro-Jobber mit Aufgaben aus dem
Bereich von Erziehung und Unterricht betraut worden sind.

Bei Tätigkeiten, die dem Schulverwaltungsbereich zuzuordnen sind, also in den Verantwortungs-
bereich des Schulträgers gehören, kann sich ein Wahlrecht zum jeweiligen Personalrat des Schul-
trägers ergeben.

v) Praktikantinnen und Praktikanten (Lehramtsstudium)
Studentinnen und Studenten, die im Rahmen der ersten Phase der Lehrerausbildung ein Praktikum
an einer Schule ableisten, sind keine Beschäftigten der Dienststelle und haben mithin kein Wahl-
recht. Dies gilt auch, wenn sie im Rahmen des Schulpraktikums im Unterricht eingesetzt werden.
(Demgegenüber sind Praktikantinnen und Praktikanten im Anerkennungsjahr an Förderschulen
Beschäftigte)

w) Personen in Betreuungsangeboten an Schulen
Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 HPVG muss für das Wahlrecht zu den Personalräten im Schulbereich eine
Tätigkeit in „Erziehung und Unterricht” gegeben sein. Gemeint ist eine Tätigkeit im Bereich von
Unterricht oder Erziehung. Damit haben die Beschäftigten in Betreuungsangeboten in der Regel
kein Wahlrecht zu den Personalräten im Schulbereich. Betreuung ist zweifelsfrei kein Unterricht.
Die Abgrenzung zwischen Betreuung und Erziehung ist inhaltlich indessen sicherlich fließend. Ob
Personen in Betreuungsangeboten das Wahlrecht zum Schulpersonalrat besitzen, muss der örtli-
che Wahlvorstand danach beurteilen, ob es sich bei dem konkreten Betreuungsangebot um eine
Tätigkeit handelt, bei der der Aspekt der Beaufsichtigung im Vordergrund steht oder ob erzieheri-
sche oder pädagogische Aspekte der Tätigkeit das Gepräge geben. Für Betreuungskräfte, die Ar-
beitsverträge mit dem Schulträger besitzen, kommt ein Wahlrecht für den jeweiligen Personalrat
des Schulträgers, den auch die Verwaltungskräfte an den Schulen (z. B. Hausmeister, Schulsekretä-
rinnen) wählen, in Betracht. Der Wahlvorstand sollte die Betroffenen darauf hinweisen, dass sie
beim zuständigen Wahlvorstand die Aufnahme in die jeweilige Wählerliste beantragen können.

x) Sonstige in Erziehung und Unterricht Tätige
Sonstige Personen, die in Unterricht oder Erziehung eingesetzt sind, haben das Wahlrecht, wenn
sie bestimmte Bedingungen erfüllen:

1. Tätigkeit in abhängiger Beschäftigung.
Dabei ist es nicht erforderlich, dass sie beim Land Hessen beschäftigt sind.

2. Eingliederung in den Arbeitsablauf der Dienststelle
3. Weisungsgebundene Tätigkeit
4. Einsatzzeit von mehr als 3 Monaten in der Dienststelle.

In der Regel erfüllen die an der Schule tätigen Integrationshelfer und Sozialarbeiter die o. a. Krite-
rien der Rechtsprechung zum Wahlrecht und besitzen somit das Wahlrecht für den Schulperso-
nalrat.

y) Personen mit Aufgaben im Schulverwaltungsbereich
Personen, die als Beschäftigte des Schulträgers im Schulverwaltungsbereich eingesetzt sind,
z. B. Hausmeister, Schulsekretärin, IT-Service-Kräfte, Personal zur Betreuung der Schulbibliothek
oder ähnlicher Einrichtungen, besitzen nicht das Wahlrecht, weil sie nicht im Bereich von Erzie-
hung und Unterricht tätig sind. Sie können wahlberechtigt zum jeweiligen Personalrat des Schul-
trägers sein.

Wie bereits erwähnt, besitzen Personen das Wahlrecht, die an „SV-Plus-Schulen oder selbständi-
gen beruflichen Schulen“ als Beschäftigte des Landes eingestellt werden, auch wenn sie aus-
schließlich oder überwiegend mit Schulverwaltungsaufgaben beschäftigt sind.

2. Besonderheiten bei Beschäftigten an Förderschulen

a) Sozialpädagogische Fachkräfte
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an Förderschulen sind als Arbeitnehmer im Bereich von Erziehung und Unterricht tätig und so-
weit nach den gleichen Grundsätzen wahlberechtigt wie Lehrkräfte im Arbeitsverhältnis.

b) Praktikantinnen und Praktikanten im Anerkennungsjahr
Im Gegensatz zu den „Studenten-Praktikanten“ sind Praktikantinnen und Praktikanten im Aner-
kennungsjahr Beschäftigte und besitzen das Wahlrecht.

c) Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Diese Personen sind – wie früher die Zivildienstleistenden – keine Beschäftigte der Dienststellen
und besitzen kein Wahlrecht.

d) Beschäftigte an Beratungs- und Förderzentren BFZ
besitzen das Wahlrecht an „ihrem“ BFZ. Das Wahlrecht an den Schulen, an denen sie „beraten
und fördern“, kommt nur in Betracht, wenn sie dort in einen solchen Umfang und für eine solche
Dauer tätig sind, der auch bei Teilabordnung zum Wahlrecht führen würde.

3. Besonderheiten bei Beschäftigten an Beruflichen Schulen

a) Lehrauftragsinhaber
Neben dem traditionellen pädagogischen Personal unterrichten an Beruflichen Schulen im Rahmen
von Lehraufträgen auch Personen, die im Hauptberuf einer anderen, in der Regel selbstständigen
Tätigkeit nachgehen (Juristen, Ärzte etc.). Für das Wahlrecht dieser Personengruppe muss in Be-
zug auf den durch den Lehrauftrag begründeten Status zumindest „Arbeitnehmerähnlichkeit“ im
Sinne von § 3 Abs. 1 HPVG gegeben sein. Dies ist (nur dann) der Fall, wenn die Einkünfte, die aus
dem mit dem Träger der Dienststelle geschlossenen Lehrauftrag erzielt werden, mehr als 50 %
der Gesamteinkünfte des Lehrauftragsinhabers ausmachen bzw. der Umfang der Beschäftigung im
Rahmen des Lehrauftrages mehr als die Hälfte des gesamten Tätigkeitsumfangs der betroffenen
Person umfasst. Dies wird in der Praxis eher selten der Fall sein. Im Zweifel muss der Wahlvor-
stand bei der Erstellung des Wählerverzeichnisses die erforderlichen Auskünfte einholen.

Vereinzelt – an Beruflichen Schulen, aber auch an anderen Schulen – existieren immer noch als
„Lehrauftrag” bezeichnete Verträge über die Erteilung von Unterricht mit Personen, die keiner
sonstigen haupt- oder freiberuflichen Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes nachgehen. In
diesem Fall handelt es sich der Sache nach um fehlerhaft deklarierte Arbeitsverträge. Die Betrof-
fenen sind Arbeitnehmer und besitzen das Wahlrecht, wenn die Geringfügigkeitsgrenze über-
schritten ist.

b) Arbeitscoaches
Arbeitscoaches sind keine dauerhaft an Schulen Beschäftigte. Sie sollen vorübergehend im Rahmen
von Praktika zeitweise anfallende Betreuungsaufgaben übernehmen. Insofern besteht kein Wahl-
recht.

4. Wahlrecht bei mehreren in Betracht kommenden Personalräten

a) Teilabgeordnete Lehrkräfte
erwerben in der neuen Dienststelle ebenfalls das Wahlrecht, wenn die Teilabordnung länger als
drei Monate gedauert hat. Insoweit gilt das Gleiche wie bei einer vollen Abordnung. Auf den Um-
fang der Teilabordnung kommt es nicht an. Bei teilabgeordneten Lehrkräften bleibt das Wahlrecht
an der bisherigen Dienststelle erhalten, so dass das Wahlrecht für zwei Dienstellenpersonalräte
gegeben ist.

b) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
wählen neben dem Studienseminar-Personalrat auch die Personalräte der Schulen, an denen sie
eingesetzt sind, Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer bei dem für ihre Schulen zustän-
digen Staatlichen Schulamt sowie den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim hessi-
schen Kultusministerium (HPRLL).
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c) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder
wählen neben dem Studienseminar-Personalrat auch den Schulpersonalrat der Schule, an die sie
rückabgeordnet sind, den GPRLL im Bereich ihrer Schule sowie den HPRLL.

d) Ausbildungsbeauftragte
wählen neben dem Studienseminar-Personalrat auch den Schulpersonalrat der Schule, an der sie
tätig sind, den GPRLL im Bereich ihrer Schule sowie den HPRLL.

e) Studienseminarleiterinnen und -leiter, Stellvertreterinnen und Stellvertreter
Ohne Rückabordnung an eine Schule wählen sie nur den Studienseminar-Personalrat, den HPRLL,
den HPR-Kultus jedoch keinen Gesamtpersonalrat, da dieser für Fragen der Seminarleiterinnen
und -Leiter, Stellvertreterinnen und Stellvertreter nicht zuständig ist. Sie besitzen auch das Wahl-
recht für den HPR.

f) Lehrkräfte an Schulen für Erwachsene
Hier gelten folgende besondere Regelungen: Beschäftigte der vier staatlichen Fachschulen (Fach-
schule Hadamar, Staatliche Technikerschule Weilburg, Staatliche Technikerschule Alsfeld und
Staatliche Zeichenakademie in Hanau) wählen nicht den Gesamtpersonalrat beim Staatlichen
Schulamt, in dessen regionalen Bereich ihre Schule liegt, sondern den GPRLL beim Staatlichen
Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg, weil diesem Staatlichen
Schulamt die Dienst- und Fachaufsicht über die genannten Schulen übertragen ist.

Lehrkräfte an den (sonstigen) Schulen für Erwachsene wählen den GPRLL beim Staatlichen Schul-
amt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis, weil diesem Schulamt die Dienst- und
Fachaufsicht über die Schulen für Erwachsene übertragen worden ist.

C Wählbarkeit/passives Wahlrecht

In der Regel sind Personen, die das aktive Wahlrecht besitzen, auch wählbar. Allerdings gibt es
eine Reihe von Ausnahmen.

1. Zugehörigkeit zur Dienststelle

Wer innerhalb der letzten 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Personalratswahlen in den öffentli-
chen Dienst eingestellt worden ist, besitzt das passive Wahlrecht nur, wenn er seit mindestens
sechs Monaten an der Dienststelle beschäftigt ist. Diese Voraussetzung bezüglich der Dauer der
Tätigkeit an der fraglichen Dienststelle gilt nicht, wenn die Dauer der Beschäftigung im öffentli-
chen Dienst insgesamt ein Jahr oder mehr beträgt. Auch wenn die Dienststelle erst weniger als
ein Jahr besteht, bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit zur
Dienststelle (§ 11 HPVG). Die Notwendigkeit einer sechsmonatigen Zugehörigkeit zur Dienstelle
kann auch für LIV nicht angenommen werden, da deren passives Wahlrecht aufgrund der insge-
samt begrenzten Verweildauer dieser Beschäftigtengruppe ansonsten faktisch leer liefe. Dies wi-
derspräche dem Rechtsgedanken der speziellen Regelungen zum Wahlrecht der Referendare, wie
das HVG diese Personengruppe noch nennt. Referendare (LIV) besitzen aufgrund der Regelungen
in § 10 Abs.2 HPVG und § 108 Abs.1 Satz 1 HPVG die Wählbarkeit für den Studienseminarperso-
nalrat und für den HPRLL auch wenn sie erst zum 1.12.2012 eingestellt worden sind.

2. Nicht wählbare Personen

Nicht wählbar für den Schulpersonalrat sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die stell-
vertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter. Der hessische Gesetzgeber hat in § 10
Abs. 3 HPVG die Einschränkung der Wählbarkeit für Dienststellenleiter (wie in § 14 Abs. 3
BPersVG) lediglich auf die Personalvertretung ihrer Dienststelle beschränkt. Für GPRLL und
HPRLL sind sie wählbar.
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Für die Wählbarkeit zum Seminarpersonalrat gilt das Gleiche für die Seminarleiterin oder den
Seminarleiter, die Stellvertreterin oder den Stellvertreter.

Weitere Schulleitungsmitglieder
Im hessischen Schulgesetz gibt es bereits seit den neunziger Jahren in § 87 HSchG die Institution
der „Schulleitung“. Danach umfasst die Schulleitung neben der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter
sowie Stellvertreterin bzw. Stellvertreter auch weitere Funktionsstelleninhaber. Diesen weiteren
Schulleitungsmitgliedern können Aufgaben übertragen werden, die traditionell zu den Aufgaben
der nicht wählbaren Leiterinnen und Leiter gehören. Ob diesen Personen damit weiterhin das
passive Wahlrecht zusteht, ist fraglich. Das HPVG beantwortet diese Frage nicht eindeutig. Es hat
seither trotz mehrfach erfolgter Novellierungen auf die Änderungen im Schulrecht nicht reagiert.
Da eine entsprechende Gesetzesanpassung nicht erfolgt ist, muss man davon ausgehen, dass den
weiteren Mitgliedern der Schulleitung, also sonstigen Funktionsstelleninhabern, das passive Wahl-
recht weiterhin zusteht. Allerdings halten wir es im Sinne einer sauberen Trennung zwischen Lei-
tungsfunktionen und Personalratsaufgaben für wenig sinnvoll, wenn Mitglieder der Schulleitung im
weiteren Sinne für den örtlichen Personalrat kandidieren. Der Wahlvorstand sollte, wenn Kolle-
ginnen und Kollegen, die solche Funktionen wahrnehmen, in Wahlvorschlägen erscheinen, zumin-
dest nachfragen, ob bei der Kandidatur die veränderte schulrechtliche Lage bedacht worden ist.
Formell ist eine Kandidatur von Mitgliedern der Schulleitung im weiteren Sinne in Ordnung. Kan-
didieren können auch die von der Gesamtkonferenz nach § 26 Abs. 2 Dienstordnung zu wählen-
den „Abwesenheitsvertreter“. Auch diese Kolleginnen und Kollegen sollten jedoch überlegen, ob
eine Kandidatur für den Schulpersonalrat sinnvoll ist. Wenn sie gewählt werden, müssen sie sich
entscheiden, ob sie das Personalratsmandat antreten und die Wahlfunktion als Abwesenheitsver-
treter niederlegen oder auf die Wahrnehmung des Personalratsmandats verzichten. Nebeneinan-
der ist dies nicht möglich.

3. Beschäftigungsumfang

In § 10 HPVG sind früher gegebene Einschränkungen der Wählbarkeit aufgrund von Teilzeitbe-
schäftigung mittlerweile entfallen. Dies wirkt sich auch auf die Frage der Wählbarkeit im Schulbe-
reich aus, obwohl der Gesetzgeber den Wortlaut der in § 91 Abs. 1 Satz 3 HPVG enthaltenen
Sonderregelung zur Wählbarkeit im Bereich der Schulpersonalräte auch nach wiederholten Ände-
rungen des § 10 HPVG aufrechterhalten hat. Bereits im Wahlhandbuch zu den Personalratswahlen
2004 haben wir darauf hingewiesen, dass die Regelung der Wählbarkeit in den §§ 10 und 91 Abs. 1
Satz 3 HPVG objektiv widersprüchlich ist. Nach dem Wegfall der Einschränkungen der Wählbar-
keit bei Teilzeitbeschäftigung im Rahmen des § 10 HPVG ist dieser Widerspruch so eklatant, dass
ein Festhalten am Wortlaut des § 91 Abs. 1 Satz 3 HPVG nicht mehr vertretbar erscheint. Dies
gilt insbesondere deshalb, weil der Novellierung des § 10 HPVG zwingende europarechtliche Vor-
gaben zur Umsetzung des Gebots gleicher Behandlung von Teilzeitbeschäftigten zu Grunde liegen.

Daraus folgt, dass das passive Wahlrecht (Wählbarkeit) unabhängig von der Höhe des Beschäfti-
gungsumfangs stets an der Stammdienststelle gegeben ist, wenn auch das aktive Wahlrecht gege-
ben ist.

Wenn Personen auch mit geringem Beschäftigungsumfang als Kandidaten vorgeschlagen werden,
also das Vertrauen der Organisation oder der Beschäftigten besitzen, die einen Wahlvorschlag
einreichen, so muss dies auch dem Wahlvorstand genügen.

4. Wählbarkeit bei mehreren in Betracht kommenden Personalräten

Das aktive Wahlrecht konnte immer schon in Bezug auf mehrere Dienstellenpersonalräte gegeben
sein. Die Frage der Wählbarkeit für mehrere Dienstellenpersonalräte bei Teilabordnungen war
strittig. In einem Beschluss vom 11.3.1997 zu Frage der Wählbarkeit bei Teilabordnung hatte der
Hessische VGH ausgeführt, Wählbarkeit sei grundsätzlich nur zu einem Dienststellenpersonalrat
gegeben, in der Regel zum Personalrat der Stammdienststelle.
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Eine Kandidatur zum Schulpersonalrat und zum GPRLL ist möglich. Ebenso ist die gleichzeitige
Kandidatur für einen örtlichen Personalrat und den HPRLL als Stufenpersonalrat möglich.

Schulleitungsmitglieder, die für den örtlichen Personalrat nicht wählbar sind, besitzen weiterhin
das passive Wahlrecht für den Gesamtpersonalrat und den Hauptpersonalrat. Der hessische Ge-
setzgeber hat die Einschränkung der Wählbarkeit von Dienstellenleitern auf die Personalvertre-
tung ihrer Dienststelle beschränkt.

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind nach § 108 Abs. 1 HPVG nur für den Studienseminarper-
sonalrat wählbar, nicht jedoch für den Schulpersonalrat der Ausbildungsschule, für die sie das akti-
ve Wahlrecht besitzen.

Für hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder, die – je nach Umfang der Ausbildungsverpflich-
tungen in unterschiedlicher Höhe – zur Wahrnehmung der verbleibenden Unterrichtsverpflich-
tung an Schulen rückabgeordnet sind, trifft § 108 HPVG keine ausdrückliche Regelung. Nachdem
die Beschränkung der Wählbarkeit auf einen örtlichen Personalrat nicht mehr aufrechterhalten
werden kann, sind Ausbilderinnen und Ausbilder nicht nur am Studienseminar, sondern auch in
ihren Schulen grundsätzlich wählbar.

Aus den gleichen Gründen sind auch Ausbildungsbeauftragte an ihrer Schule und am Studiensemi-
nar wählbar.
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Feststellung der wahlberechtigten Beschäftigten und Zusammen-
setzung des Personalrats

§ 12 HPVG
Bildung von Personalräten; Mitgliederzahl

(1) In allen Dienststellen, die in der Regel mindestens fünf Wahlberechtigte beschäftigen, von de-
nen drei wählbar sind, werden Personalräte gebildet.

(2) Dienststellen, in denen ein Personalrat nach Abs. 1 nicht gebildet wird, werden von der über-
geordneten Dienststelle im Einvernehmen mit der Stufenvertretung einer anderen Dienststelle
zugeteilt.

(3)1Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel 5 bis 15 Wahlberechtigten aus einer
Person,

16 bis 60 Wahlberechtigten aus 3 Mitgliedern,
61 bis 150 Wahlberechtigten aus 5 Mitgliedern,
151 bis 300 Wahlberechtigten aus 7 Mitgliedern,
301 bis 600 Wahlberechtigten aus 9 Mitgliedern,
601 bis 1 000 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern.

2Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 1 001 bis 5 000 Wahlberechtigten um je
zwei für je weitere angefangene 1 000, mit 5 001und mehr Wahlberechtigten um je zwei für je
weitere angefangene 2 000 Wahlberechtigte bis zur Höchstzahl von 23 Mitgliedern.

(4) Als Wahlberechtigte im Sinne dieser Vorschrift gelten auch diejenigen Beschäftigten, die zur
Jugend- und Auszubildendenvertretung wahlberechtigt sind.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 12 HPVG

Der Wahlvorstand stellt in pflichtgemäßem Ermessen durch Beschluss fest, wie viele Wahlberech-
tigte in der Regel an der Schule tätig sind.

Grundsätzlich gilt die Zahl der am Tag des Erlasses des Wahlausschreibens tatsächlich beschäftig-
ten Wahlberechtigten. Maßgeblich ist nicht die Zahl der an der Schule zur Verfügung stehenden
Planstellen. Ob vorübergehend abwesende Personen (z. B. Elternzeit) oder Vertretungskräfte
mitgezählt werden, siehe Erläuterungen „Wahlrechtsfragen“. Schulen, die zwischen 5 und 15
Wahlberechtigte haben, wählen einen Personalrat mit einem Mitglied.

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV), das sind
- Studienreferendarinnen und Studienreferendare

- Lehramtsreferendarinnen und Lehramtsreferendare

- Fachlehreranwärterinnen und Fachlehreranwärter
- Schulreferendarinnen und Schulreferendare

haben (neben dem Wahlrecht für den Studienseminarpersonalrat) auch das Wahlrecht für den
Personalrat der Ausbildungsschule und für den GPRLL und HPRLL.

Bei der Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten für die Größe dieser Personalräte werden sie
nicht berücksichtigt (s. § 108 Abs. 2 HPVG). Sie werden bei der Zahl der Wahlberechtigten nur
beim Studienseminarpersonalrat berücksichtigt.



23GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012 23

Die Zahl der Wahlberechtigten kann sich nach Erstellung und Auslegen der Wählerliste noch
verändern, z. B. durch eine Einstellung/Vertretungsvertrag. Der Wahlvorstand muss die Wähler-
liste unabhängig von Einsprüchen – siehe dazu Erläuterungen zu § 3 WO – kontinuierlich auf dem
Laufenden halten.

Verteilung der Personalratssitze auf Gruppen und Geschlechter

§ 13 HPVG
Sitzverteilung auf die Geschlechter und die Gruppen

(1)1Männer und Frauen sind bei der Bildung des Personalrats entsprechend ihrem Anteil an den
wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle zu berücksichtigen. 2Sind in einer Dienststelle
Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so müssen in jeder Gruppe Männer und Frauen
entsprechend ihrem Anteil und jede Gruppe entsprechend ihrer Stärke im Personalrat vertreten
sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern besteht. 3Macht ein Geschlecht innerhalb einer
Vorschlagsliste oder eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, keinen
Gebrauch, so verlieren sie bis zur nächsten Wahl ihren Anspruch auf Vertretung. 4Die auf das
jeweilige Geschlecht oder die Gruppe entfallenden Sitze werden auf das andere Geschlecht inner-
halb der Vorschlagsliste oder die anderen Gruppen entsprechend ihrer Stärke verteilt. 5Entfällt bei
der Berücksichtigung der Geschlechter entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Be-
schäftigten der Dienststelle innerhalb einer Gruppe auf ein Geschlecht kein Sitz im Personalrat, so
kann gleichwohl ein Angehöriger des in der Minderheit befindlichen Geschlechts auf einem Wahl-
vorschlag benannt und gewählt werden.

(2) Der Wahlvorstand stellt fest, wie hoch der Anteil an Männern und Frauen bei den wahlbe-
rechtigten Beschäftigten insgesamt und in den einzelnen Gruppen ist, und errechnet die Verteilung
der Sitze auf die Gruppen und innerhalb der Gruppe auf die Geschlechter nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl.

(3) Eine Gruppe erhält mindestens bei weniger als 51 Gruppenangehörigen einen Vertreter, bei
51 bis 200 Gruppenangehörigen zwei Vertreter,

bei 201 bis 600 Gruppenangehörigen drei Vertreter,
bei 601 bis 1000 Gruppenangehörigen vier Vertreter,
bei 1001 bis 3000 Gruppenangehörigen fünf Vertreter,
bei 3001 bis 5000 Gruppenangehörigen sechs Vertreter,
bei 5001 bis 9000 Gruppenangehörigen sieben Vertreter,
bei 9001 bis 15000 Gruppenangehörigen acht Vertreter,
bei über 15000 Gruppenangehörigen neun Vertreter.

(4)1Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, erhält nur dann eine
Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle umfasst.
2Erhält sie keine Vertretung und findet Gruppenwahl statt, so kann sich jeder Angehörige dieser
Gruppe durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand einer anderen Gruppe anschließen.

(5) Der Personalrat soll sich aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten zusammen-
setzen.
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Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 13 HPVG

Das HPVG geht durchgängig vom Gruppenprinzip aus. Das Gruppenprinzip ist bei der Zusam-
mensetzung des Personalrats grundsätzlich dann zu berücksichtigen, wenn der Personalrat min-
destens aus 3 Personen besteht (§ 13 Abs.1 Satz 2 HPVG). Im Schulbereich ist die Gruppe der
Arbeitnehmer und Beamten zu berücksichtigen.

Nachdem der „Tarifvertrag öffentlicher Dienst“ seit 1.10.2005 bei den Beschäftigten nicht mehr
von Arbeitern und Angestellten spricht, sondern nur noch von Arbeitnehmern, wurde vom hessi-
schen Gesetz- und Verordnungsgeber die Gruppe „Arbeitnehmer“ in HPVG und WO eingeführt
und damit die Gruppen der Arbeiter und Angestellten abgelöst.

In § 5 S. 1 HPVG wird die Gruppe der Arbeitnehmer wie folgt definiert: „Arbeitnehmer im Sinn
dieses Gesetzes sind die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die nach ihrem Arbeitsvertrag als
Angestellte, Arbeiter oder Arbeitnehmer eingestellt sind.“

Die Bestimmung in § 13 (1) HPVG „Macht ein Geschlecht innerhalb einer Vorschlagsliste oder
eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch, so verlieren sie
bis zur nächsten Wahl ihren Anspruch auf Vertretung", bedeutet, dass der einer Liste zustehende
Frauen- bzw. Männerplatz von dem anderen Geschlecht besetzt wird, wenn kein Vertreter dieses
Geschlechts auf einer Liste kandidiert.

Nach Abs. 4 steht einer Gruppe (z. B. der Gruppe der Arbeitnehmer) immer dann ein Personal-
ratssitz zu, wenn sie entweder die Zahl von 6 Beschäftigten erreicht oder bei einer geringeren
Zahl, wenn diese mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle ausmachen. Wird
die Zahl von 6 bzw. ein Zwanzigstel nicht erreicht, so wählen die Arbeitnehmer selbstverständlich
mit, erhalten aber keinen Gruppensitz im Personalrat. Sie können sich durch Erklärung gegenüber
dem Wahlvorstand einer anderen Gruppe anschließen (§ 13 Abs. 4 Satz 2 HPVG).

Wenn die Arbeitnehmer bei Gruppenwahl keine eigene Liste aufstellen und auch von der GEW
oder den Verbänden keine Arbeitnehmerliste aufgestellt wird, so fällt der Arbeitnehmersitz zwar
auch an die Beamten, die Arbeitnehmer können aber nicht wählen, da für sie kein gültiger Wahl-
vorschlag vorliegt (siehe auch § 11 Abs. 2 WO).

In Abs. 2 ist geregelt, dass nicht nur die Gruppen, sondern auch die Geschlechter im Personalrat
entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten zu berücksichtigen sind. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass der Personalrat aus mindestens drei Mitgliedern besteht (§ 13 Abs. 1
S. 2 HPVG). Dies bedeutet, dass der Grundsatz der Geschlechterrepräsentanz bei einem 1-er
Personalrat keine Rolle spielt.

Sowohl die Berechnung der Gruppensitze, wie auch der Frauen- und Männersitze nach § 13 Abs. 2
HPVG erfolgt nach dem Verfahren von Hare-Niemeyer. Dies gilt auch für die Aufteilung der Per-
sonalratssitze auf die Gruppen.

Beispiel:
Ein Kollegium umfasst 23 Wahlberechtigte, davon 21 Beamte und 2 Arbeitnehmer. Von den insge-
samt 3 Sitzen erhält die Gruppe der Arbeitnehmer 1 Sitz (da die Bedingung 1/20 erfüllt wird) und
die Gruppe der Beamten 2 Sitze.

Ob die zwei Beamtensitze dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zustehen, wird ent-
sprechend dem Anteil der männlichen und weiblichen wahlberechtigten Beschäftigten in dieser
Gruppe berechnet.
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Beispiel: Die 21 Beamten setzen sich aus 15 Frauen und 6 Männern zusammen. Die Aufteilung
der 2 Sitze (siehe obiges Beispiel) erfolgt nach dem Verfahren von Hare-Niemeyer wie folgt:

Frauen:
15x2

21
= 1,428

Männer:
6x2
21

= 0,571

Ergebnis:
Die Frauen erhalten einen Sitz (da zunächst die Zahl vor dem Komma berücksichtigt wird), und
die Männer erhalten ebenfalls einen Sitz (Berücksichtigung der Zahl nach dem Komma). Da bei
der Gruppe der Arbeitnehmer nur ein Sitz vorhanden ist, erfolgt keine Festlegung auf Männer-
oder Frauensitz.

Steht einer Gruppe aufgrund ihrer Zahl keine Vertretung zu, müssen die Gruppenmitglieder dem
Wahlvorstand mitteilen, welcher Gruppe sie sich anschließen (§ 13 Abs. 4 Satz 2 HPVG).

Da es im Schulbereich nur die Gruppen der Arbeitnehmer und Beamten gibt, kommt nur der
Anschluss an die Gruppe der Beamten in Frage. D. h., auch bei fehlender Erklärung besteht für die
Arbeitnehmer das Recht, in der Gruppe der Beamten mit zu wählen. Der Wahlvorstand hat dies
bei Feststellung des Anteils der Frauen und Männer in der Gruppe der Beamten zu berücksichti-
gen.

§ 14 HPVG
Abweichende Sitzverteilung

(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen kann abweichend von § 13
geordnet werden, wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten jeder Gruppe dies vor der Neuwahl
in getrennten geheimen Abstimmungen beschließt.

(2)1Für jede Gruppe können auch Angehörige anderer Gruppen vorgeschlagen werden. 2Die Ge-
wählten gelten als Vertreter derjenigen Gruppe, für die sie vorgeschlagen worden sind. 3Satz 2 gilt
auch für Ersatzmitglieder.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu HPVG § 14 Abs. 1

Z. B. könnte in einer Vorabstimmung nach § 14 Abs. 1 HPVG (wenn beide Gruppen zustimmen)
entschieden werden, dass die Gruppe der Arbeitnehmer auf ihren Gruppensitz verzichtet.

Zu HPVG § 14 Abs. 2

Der Gesetzestext präzisiert in Abs. 2 Satz 1, dass für eine bestimmte Gruppe auch Angehörige
einer anderen Gruppe kandidieren können. Z. B. könnten auf einer Wahlvorschlagsliste für die
Gruppe der Beamten auch Arbeitnehmer benannt werden.
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§ 15
Zeitpunkt der Wahl

Die regelmäßig durchzuführenden Personalratswahlen sollen in Abständen von vier Jahren (§ 23
Abs. 1), jeweils in der Zeit zwischen dem 1. und dem 31. Mai, stattfinden.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu HPVG § 15

Die letzten allgemeinen Wahlen fanden im Schulbereich am 6. und 7.5.2008 statt.

Die Amtszeit eines Personalrats beträgt grundsätzlich 4 Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl
bzw. (wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat besteht) mit Ablauf dessen Amtszeit
(s. § 23 Abs. 1 HPVG). Wenn zum Zeitpunkt der Konstituierung die 4 Jahre Amtszeit des bisheri-
gen Personalrats noch nicht abgelaufen sind, kann die Amtszeit des neu gewählten Personalrats
erst am Tag nach dem Ablauf der 4 Jahre beginnen, sie beginnt jedoch spätestens am 1.6.2012
(gem. § 23, Abs. 1)

Die Wahlperiode kann kürzer sein, wenn der Personalrat im Laufe der Wahlperiode nach dem
Mai 2008 gewählt oder neu gewählt worden ist. Wenn ein Personalrat nach dem Mai 2011 neu
gewählt worden ist, ist die Wahlperiode länger, weil dieser Personalrat im Mai 2012 nicht neu
gewählt wird.

§ 16
Wahlgrundsätze; Wahlvorschläge

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so wählen die Beamten und Arbeitnehmer
ihre Vertreter (§ 13) je in getrennten Wahlgängen, es sei denn, dass die Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten jeder Gruppe vor der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen die gemeinsa-
me Wahl beschließt.

(3)1Zur Wahl des Personalrats können die wahlberechtigten Beschäftigten sowie die im Personal-
rat vertretenen Gewerkschaften Vorschläge machen. 2Die Wahlvorschläge müssen mindestens so
viele Bewerber und Bewerberinnen enthalten wie erforderlich sind, um die anteilige Verteilung
der Sitze im Personalrat auf Männer und Frauen zu erreichen. 3Jeder Wahlvorschlag der Beschäf-
tigten muss von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehörigen, jedoch
mindestens von zwei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 4In jedem Falle genügt die Unterzeich-
nung durch fünfzig Gruppenangehörige.

(4)1Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. 2Für die ab 1. Mai
1996 stattfindenden örtlichen Personalratswahlen ist wahlweise die Möglichkeit vorzusehen, dass
die Wahlberechtigten abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 2 aus den Bewerbern und Bewerberinnen
einer unter Berücksichtigung des Anteils der Geschlechter aufgestellten Vorschlagsliste so viele
Personen wählen können, wie bei Gruppenwahl Vertreter der jeweiligen Gruppe und bei gemein-
samer Wahl Personalratsmitglieder zu wählen sind. 3Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so
findet Mehrheitswahl statt. 4In Dienststellen, deren Personalrat aus einer Person besteht, wird
dieser mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. 5Das gleiche gilt für Gruppen, denen nur ein Ver-
treter im Personalrat zusteht.
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(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muss jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet sein; Abs. 3
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(6) Jeder Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag und nur mit seiner Zustimmung benannt
werden.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 16 HPVG Abs. 1

Konservative Interessenvertreter haben im Gesetz die getrennte Wahl von Beamten und Arbeit-
nehmern als Regelform vorgeschrieben.

Zu § 16 HPVG Abs. 2

Für die Gesamtpersonalräte und den Hauptpersonalrat gibt es dazu keine Alternative. In den
Schulen und Studienseminaren kann aber nach § 16 Abs. 2 HPVG durch eine Vorabstimmung die
gemeinsame Wahl beschlossen werden. Ist gemeinsame Wahl beschlossen, bedeutet dies in den
Schulen, dass die Arbeitnehmer dennoch ihren Platz im Personalrat behalten, wenn ihnen einer
zusteht; es sei denn, in der Vorabstimmung wird gleichzeitig eine Abweichung von der normalen
Sitzverteilung beschlossen (§ 14 Abs. 1 HPVG).

Seit der Novellierung des HPVG im Jahre 1992 sind zusätzlich auch die Geschlechter zu berück-
sichtigen. Dies wird bei § 13 HPVG (Aufteilung auf die Geschlechter) und den Vorschriften zur
Feststellung des Wahlergebnisses erläutert.

Auch wenn gemeinsame Wahl beschlossen wurde, ist die Verteilung der Sitze, die den Männern
und Frauen zustehen, getrennt in den einzelnen Gruppen zu errechnen (so wie zu § 13 HPVG
erläutert), sofern den Gruppen mindestens 2 Vertreter zustehen (§ 16 Abs. 4 Satz 5 HPVG).

Beispiel:
Bei 15 Frauen und 20 Männern in der Gruppe der Beamten erhalten die Beamten 2 Sitze, davon
die Frauen und Männer je einen Sitz. Bei 5 Arbeitnehmern (3 Frauen und 2 Männern) erhalten die
Arbeitnehmer einen Sitz, den die Person mit den meisten Stimmen erhält.

Liegt nun für diesen Dreierpersonalrat nur ein Wahlvorschlag vor und ist gemeinsame Wahl be-
schlossen worden, ändert dies an der Sitzverteilung für Männer und Frauen und an der Verteilung
dieser Sitze auf die Gruppe der Beamten und Arbeitnehmer nichts.

Das Stimmergebnis bei einer Wahl könnte wie folgt aussehen:

Herr Brunner (Gruppe Beamte) 25
Herr Schulz (Gruppe Beamte) 23
Frau Meier (Gruppe Beamte) 21
Frau Fischer (Gruppe Beamte) 19
Herr Lehmann (Gruppe Beamte) 2
Herr Klein (Gruppe Arbeitnehmer) 10
Frau Groß (Gruppe Arbeitnehmer) 7

Der erste Sitz bei den Beamten ist ein Männersitz, damit ist Herr Brunner als Mann mit den meis-
ten Stimmen gewählt.

Der zweite Sitz bei den Beamten ist ein Frauensitz, damit ist Frau Meier als Frau mit den meisten
Stimmen gewählt.

Der einzige Arbeitnehmersitz fällt an Herrn Klein, da er die meisten Stimmen als Arbeitnehmer
hat. Wenn in einer Gruppe nur ein Sitz zu vergeben ist, erfolgt Personenwahl (Mehrheitswahl)
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und es ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen erhalten hat (§28 Abs. 4 WO-HPVG). Eine
entsprechende Regelung gilt, wenn ein Personalrat nur aus einer Person besteht. Auch dann gibt
es keinen „Frauensitz“ bzw. „Männersitz“. Die Person mit den meisten Stimmen ist gewählt. Eine
geschlechterbezogene Aufteilung unterbleibt. Dies ergibt sich aus § 13 Abs. 1 Satz 2 HPVG, da der
Personalrat nicht aus mindestens 3 Mitgliedern besteht.

Zu § 16 Abs. 4 HPVG

Die Regelung des § 16 Abs. 4 HPVG wird auch als „personalisierte Verhältniswahl“ bezeichnet.

Dabei treffen die Wahlberechtigten zwei Entscheidungen:

1. Mit der Wahl von Personen in einer bestimmten Liste wird die Grundlage gelegt für die Sitz-
verteilung zwischen den einzelnen Vorschlagslisten.

2. Durch die Stimmvergabe innerhalb der Liste können sie auch entscheiden, dass die Kandida-
tinnen und Kandidaten einer Vorschlagsliste bei der Mandatsverteilung nicht in der Reihenfol-
ge berücksichtigt werden, wie dies die Liste vorsieht.

(Nähere Erläuterungen erfolgen bei § 25a WO).
Bei gemeinsamer Wahl ist es gemäß § 16 Abs. 5 HPVG ausreichend, dass ein Zwanzigstel der
wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet (mindestens 2). Es ist nicht die Unterzeichnung ei-
nes Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehörigen erforderlich.

Beispiel:
Wenn 43 Beamte und 8 Arbeitnehmer wahlberechtigt sind, reicht es auch, dass z. B. nur 3 Beamte
oder nur 3 Arbeitnehmer unterzeichnen.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift muss der Wahlvorstand nach § 10 Abs. 3 WO (Rückgabe
des Wahlvorschlags) bzw. § 10 Abs. 6 WO (Rückgabe zur Mängelbeseitigung) vorgehen.
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Wahlordnung

Wahl des Personalrats
Gemeinsame Vorschriften über Vorbereitung und Durchführung
der Wahl

§ 1 WO
Wahlvorstand; Wahlhelfer

(1)1Der Wahlvorstand führt die Wahl des Personalrats durch. 2Er kann wahlberechtigte Beschäf-
tigte seiner Dienststelle als Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der Stimm-
abgabe und bei der Stimmenzählung bestellen. 3§ 21 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gesetzes gilt auch für
die Tätigkeit der Wahlhelfer.

(2)1Die Dienststelle hat den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen,
insbesondere die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und, wenn erforderlich, zu
ergänzen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Für die Vorbereitung und Durchführung
der Wahl hat die Dienststelle die erforderlichen Räume und den Geschäftsbedarf zur Verfügung
zu stellen.

(3) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mitglieder und gegebenenfalls der Ersatzmitglieder
unverzüglich nach seiner Bestellung, Wahl oder Einsetzung und den letzten Tag der in § 4 Abs. 1
Satz 1 bestimmten Frist in der Dienststelle und in den Nebenstellen und Teilen der Dienststelle
durch Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe bekannt.

(4)1Wird bei Entscheidungen des Wahlvorstandes keine Mehrheit erzielt, so gibt die Stimme des
Wahlvorsitzenden den Ausschlag. 2Soweit nach dieser Verordnung das Los entscheidet, wird es
vom Wahlvorsitzenden gezogen.

(5) Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, dass ausländische Beschäftigte rechtzeitig über das Wahl-
verfahren, die Aufstellung des Wählerverzeichnisses und der Vorschlagslisten, den Wahlvorgang
und die Stimmabgabe in geeigneter Weise, wenn nötig, in ihrer Muttersprache, unterrichtet wer-
den.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 1 WO

Der Wahlvorstand und sein Vorsitzender bzw. seine Vorsitzende werden von dem Personalrat,
dessen Amtszeit ausläuft, berufen. Er besteht aus mindestens 3 Wahlberechtigten. Dabei sollen
die Gruppen und Geschlechter entsprechend ihrer Stärke berücksichtigt werden. Sinnvoll ist auch
die Benennung von Ersatzmitgliedern.

Die Mitglieder des Wahlvorstandes können für den Personalrat kandidieren.

Rechtzeitig vor den eigentlichen Wahlen beruft der Wahlvorstand weitere Kollegiumsmitglieder,
die wahlberechtigt sind, zu Wahlhelfern, damit die Besetzung des Wahllokals mit mindestens ei-
nem Wahlvorstandsmitglied und einem Wahlhelfer während der Wahltage ordnungsgemäß erfol-
gen kann (siehe § 16 Abs. 3 WO). Entsprechend unserem Zeitplan sollte der Wahlvorstand einen
Sitzungs- und Arbeitsplan erstellen.

Wählerliste und Wahlaushänge braucht der Wahlvorstand nicht selbst zu tippen: hier hat die
Dienststelle die notwendige Unterstützung zu geben. Für die Aushänge wird sehr viel Platz benö-
tigt. Der Wahlvorstand sollte sofort nach seiner Konstituierung mit der Schulleitung darüber
sprechen, wo im Lehrerzimmer der günstigste Platz für die – durch Gesetz vorgeschriebenen,
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leider sehr zahlreichen – Aushänge der verschiedenen Wahlvorstände ist. Der Personalrat muss
auch darauf achten, dass der GEW und den Verbänden angemessener Raum für ihre Aushänge
während der Vorbereitung der Personalratswahlen eingeräumt wird.

Der Wahlvorstand teilt die Mitglieder des Wahlvorstands auf dem Vordruck 1a mit. Die Namen
der Ersatzmitglieder müssen auch mitgeteilt werden. Das „gegebenenfalls“ bezieht sich nicht auf
die „Bekanntgabe“ der Ersatzmitglieder, sondern darauf, dass es „gegebenenfalls“ Ersatzmitglieder
gibt.

Vordruck 1a

Zu § 1 WO Abs. 5

Der Wahlvorstand in der Schule weiß am besten, ob ausländische Lehrkräfte Schwierigkeiten mit
dem Amtsdeutsch der Wahlordnung und des Hessischen Personalvertretungsgesetzes haben.

In solchen Fällen sollte man mit den ausländischen Lehrkräften einen Termin vereinbaren und
ihnen den gesamten Vorgang mündlich erläutern.

§ 2 WO
Feststellung der Beschäftigtenzahl; Wählerliste; Ort; Tag; Zeit der Wahl

(1) Der Wahlvorstand stellt die Zahl der in der Regel beschäftigten Wahlberechtigten, ihre Ver-
teilung auf die Gruppen (§§ 3 bis 5, § 97 Abs. 2 und § 104 Abs. 1 des Gesetzes) und, wenn der
Personalrat aus mindestens drei Mitgliedern besteht, innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter
fest.
(2) 1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der wahlberechtigten Beschäftigten (Wählerliste) auf. 2Die
wahlberechtigten Beschäftigten sind nach den in der Dienststelle vertretenen Gruppen (§§ 3 bis 6,
§ 97 Abs. 2 und § 104 Abs. 1 des Gesetzes) und, wenn der Personalrat aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht, innerhalb der Gruppen nach Geschlechtern getrennt aufzuführen. 3Der Wahl-
vorstand hat die Wählerliste bis zum Beginn der Stimmabgabe auf dem laufenden zu halten und zu
berichtigen.

(3) Die Wählerliste oder eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung der Wahl (§ 6 Abs. 5) bis
zum Abschluss der Stimmabgabe in der Dienststelle und in den Nebenstellen und Teilen der
Dienststelle an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen.

(4) 1Der Wahlvorstand bestimmt den Ort, den Tag (Wahltag) und die Zeit der Wahl. 2Er hat
dabei auf die Belange der Dienststelle und der Beschäftigten Rücksicht zu nehmen. 3Die Wahl soll
nicht länger als zwei Tage dauern.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 2 Abs. 1 – 3 WO

Die Errechnung der Sitzverteilung auf die Gruppen und die Ermittlung der in der Regel Wahlbe-
rechtigten wurde bereits bei der Erläuterung zu § 13 HPVG dargestellt. Die Ermittlung der den
Geschlechtern zustehenden Sitze haben wir ebenfalls bei § 13 HPVG erläutert.

Die Aufstellung der Wählerliste erfolgt durch den örtlichen Wahlvorstand, und zwar so, dass die
Wahlberechtigten nach Gruppen getrennt mit Vor- und Nachnamen aufzuführen sind. Wenn der
Personalrat oder die Gruppenvertretung aus mehr als einem Mitglied besteht, muss innerhalb der
jeweiligen Gruppe nach Geschlecht getrennt aufgelistet werden, z. B. in der linken Spalte die weib-
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lichen Wahlberechtigten und in der rechten Spalte die männlichen Wahlberechtigten. Diese Wäh-
lerliste ist an dem Tag, an dem das Wahlausschreiben ausgehängt wird (nach Terminplan der
2.3.2012), auszulegen.

Zu § 2 Abs. 4 WO

Der Hauptwahlvorstand hat als Wahltermin den 22. und 23. Mai 2012 festgelegt. Alle von uns
empfohlenen Termine und Fristen auch für die Wahl des örtlichen Personalrats orientieren sich
daran. Der Wahlvorstand muss seine Wählerliste überprüfen und zahlenmäßige Veränderungen
dem Gesamtwahlvorstand mitteilen.

§ 3 WO
Einsprüche gegen die Wählerliste

(1) Jeder Beschäftigte kann beim Wahlvorstand schriftlich innerhalb einer Woche seit Auslegung
oder Berichtigung der Wählerliste (§ 2 Abs. 3) Einspruch gegen ihre Richtigkeit einlegen.

(2)1Über den Einspruch entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. 2Die Entscheidung ist dem
Beschäftigten, der den Einspruch eingelegt hat, unverzüglich, spätestens jedoch einen Tag vor Be-
ginn der Stimmabgabe, schriftlich mitzuteilen. 3Ist der Einspruch begründet, so hat der Wahlvor-
stand die Wählerliste zu berichtigen; führt die Berichtigung zur Streichung eines Beschäftigten, so
ist er zu benachrichtigen.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 3 WO

Einsprüche gegen die Wählerliste sind nur innerhalb einer Woche seit Auslegung möglich. Da die
Auslegung am 2.3.2012 erfolgt, endet die Einspruchsfrist am 9.3.2012 um 24 Uhr. Die Einsprüche
müssen schriftlich beim Wahlvorstand eingehen. Die Wählerliste muss bis zum Abschluss der
Stimmabgabe (§ 2 Abs. 3 WO) ausliegen.

Das Verfahren bezüglich der Einsprüche gegen die Wählerliste und bezüglich der Entscheidung
über solche Einsprüche ist in Abs. 2 geregelt.

Die Person, die Einspruch eingelegt hat, ist schriftlich über die Entscheidung des Wahlvorstands zu
benachrichtigen. Falls jemand von der Wählerliste gestrichen wird, ist er vom Wahlvorstand zu
benachrichtigen.

Auf die Pflicht des Personalrats, die Wählerliste im Hinblick auf tatsächliche Veränderungen stän-
dig auf dem Laufenden zu halten, ist bereits in den Erläuterungen zu § 12 HPVG hingewiesen wor-
den.
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§ 4 WO
Vorabstimmungen

(1) 1Vorabstimmungen über
1. eine von § 13 des Gesetzes abweichende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die
Gruppen (§ 14 Abs. 1 des Gesetzes),

2. die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 16 Abs. 2 des Gesetzes) oder

3. die Durchführung der Wahl nach den Grundsätzen des § 16 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes
(§ 25a Abs. 1)

werden nur berücksichtigt, wenn ihr Ergebnis dem Wahlvorstand binnen zwei Wochen seit der
Bekanntgabe nach § 1 Abs. 3 vorliegt und dem Wahlvorstand glaubhaft gemacht wird, dass das
Ergebnis unter Leitung eines aus mindestens drei wahlberechtigten Beschäftigten bestehenden
Abstimmungsvorstandes in geheimen und nach Gruppen getrennten Abstimmungen zustande ge-
kommen ist. 2Dem Abstimmungsvorstand muss ein Mitglied jeder in der Dienststelle vertretenen
Gruppe angehören. 3Im Abstimmungsvorstand sollen Männer und Frauen vertreten sein.

(2) 1Ort und Zeit der Vorabstimmungen sind in geeigneter Weise allen Beschäftigten bekanntzu-
geben. 2Über die Vorabstimmungen ist eine Niederschrift aufzunehmen. 3§ 1 Abs. 2 und 4, § 14
Satz 2, § 15 Abs. 2, §§ 16 und 22 gelten entsprechend.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 4 WO

Da in manchen Schulen nur ein Wahlvorschlag eingereicht wird, auf den sich das Kollegium einigt
und die Beschäftigten häufig die gemeinsame Wahl der Beamten und Arbeitnehmer wünschen, ist
der § 4 der Wahlordnung von großer Bedeutung.

Innerhalb von 2 Wochen, nachdem der Wahlvorstand die Mitglieder des Wahlvorstandes bekannt
gegeben hat, kann eine Vorabstimmung in getrennter Abstimmung der beiden Gruppen (Beamte
und Arbeitnehmer) durchgeführt werden, in der mit Ja, Nein oder Enthaltung geheim darüber
abgestimmt wird, ob Arbeitnehmer und Beamte gemeinsam wählen. Da auf dem Abstimmungszet-
tel für Enthaltung kein Kreis zum Ankreuzen vorhanden ist, kann „Enthaltung“ nur so praktiziert
werden, dass kein Kreis angekreuzt wird. Dies gilt für alle Vordrucke. Die Stimmzettel 1d, 1e, 1g
wurden entsprechend modifiziert.

Die Abstimmung kann nicht in Form von Abstimmungszetteln, die verteilt und nach einigen Tagen
wieder eingesammelt werden, erfolgen.

Das Ergebnis der Vorabstimmung muss noch vor Ablauf dieser zwei Wochen dem Wahlvorstand
mitgeteilt werden.

In § 4 Abs. 1 der Wahlordnung wird von einem Abstimmungsvorstand gesprochen, der aus min-
destens drei Wahlberechtigten bestehen muss und in dem gemäß Abs. 1 Satz 2 die Gruppen (Be-
amte und Arbeitnehmer) vertreten sein müssen. Außerdem sollen in ihm Männer und Frauen
vertreten sein.

Sie liegen richtig, wenn Sie folgender Empfehlung folgen:

Ein „Abstimmungsvorstand“ kann natürlich spontan von den Betroffenen bestimmt werden. Die
Erfahrung zeigt, dass dies meist nicht zustande kommt. Daher sollten die Mitglieder des Wahlvor-
standes und/oder des Personalrats, die sich sowieso mit der Sache befassen, das Ganze in die
Hand nehmen.

Die Beamten und Arbeitnehmer sind zu einer rechtzeitig angekündigten Versammlung zur Durch-
führung der Vorabstimmung einzuladen, in der ihnen die Vorgänge erklärt werden und in der zual-
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lererst ein Abstimmungsvorstand (es müssen beide Gruppen vertreten sein und es sollen Männer
und Frauen vertreten sein) gewählt wird. Der Abstimmungsvorstand lässt sodann über die Frage,
ob gemeinsame Wahl gewünscht wird, abstimmen und zwar getrennt und geheim (§ 16 Abs. 2
HPVG) mit Vordruck 1e der WO.

Ausschlaggebend ist, dass sich in beiden Gruppen die Mehrheit der wahlberechtigten Gruppenan-
gehörigen für gemeinsame Wahl ausspricht. Allein die Mehrheit der abgegebenen Stimmen reicht
nicht.

Ort und Zeit der Vorabstimmungen sind in geeigneter Weise allen Beschäftigten bekannt zu ge-
ben.

Die Abstimmung wird protokolliert gemäß Vordruck 1c WO (gemeinsame Wahl) und dem Vor-
sitzenden des Wahlvorstandes sofort übergeben. Noch mal: Das Ganze muss vor Ablauf von zwei
Wochen nach dem entsprechenden Aushang des Wahlvorstandes abgewickelt sein. Deshalb ist es
auch sinnvoll, dass Wahlvorstand oder Personalrat sich der Sache selbst annehmen.

Wenn auch über eine abweichende Sitzverteilung abgestimmt werden soll, ist der Vordruck 1d zu
verwenden. Auch dieses Ergebnis ist in einer Niederschrift (Vordruck 1b) zu vermerken.

In ähnlicher Weise müssen Vorabstimmungen durchgeführt werden, wenn bei Listenwahlen nach
dem Grundsatz der personalisierten Verhältniswahl gewählt werden soll. Auch hierzu müs-
sen die Wahlberechtigten jeder Gruppe zu einer Abstimmungsversammlung zusammentreten. Es
muss sich eine Mehrheit für die Durchführung der personalisierten Verhältniswahl aussprechen.
Dabei ist für die Abstimmung Vordruck 1g und für die Niederschrift 1f zu verwenden. Nach § 25 a
Abs. 1 der Wahlordnung müssen an der Abstimmung mindestens die Hälfte aller wahlberechtigten
Angehörigen jeder Gruppe teilnehmen. Dann reicht in diesem Fall die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen aus, um personalisierte Verhältniswahl zu beschließen (vgl. § 25a Abs. 1 Wahlordnung).

§ 5 WO
Ermittlung der Zahl der Personalratsmitglieder, Verteilung der Sitze auf die
Gruppen und Geschlechter
(1) 1Der Wahlvorstand ermittelt die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Personalrats (§ 12
Abs. 3 des Gesetzes). 2Ist eine von § 13 des Gesetzes abweichende Verteilung der Mitglieder des
Personalrats auf die Gruppen (§ 14 Abs. 1 des Gesetzes) nicht beschlossen worden, so errechnet
der Wahlvorstand die Verteilung der Personalratssitze auf die Gruppen und nach dem jeweiligen
Anteil von Männern und Frauen innerhalb der Gruppen (§ 13 Abs. 1 bis 5 des Gesetzes) nach den
Vorschriften der Abs. 2 bis 5.

(2) 1Den in der Dienststelle vertretenen einzelnen Gruppen (§ 2 Abs. 1) werden so viele Sitze
zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis der ihnen angehörenden Beschäftigten zur Gesamtzahl der Be-
schäftigten der Dienststelle zustehen. 2Dabei erhält jede Gruppe zunächst so viele Sitze, wie sich
für sie ganze Zahlen ergeben. 3Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge
der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Gruppen
zu verteilen. 4Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Zahlenbruchteilen das
Los.

(3) 1Entfallen bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 2 auf eine Gruppe weniger Sitze, als ihr nach
§ 13 Abs. 3 des Gesetzes mindestens zustehen, so erhält sie die in § 13 Abs. 3 des Gesetzes vor-
geschriebene Zahl von Sitzen. 2Die Zahl der Sitze der übrigen Gruppen vermindert sich entspre-
chend. 3Dabei fallen diejenigen Sitze weg, die auf Grund der niedrigsten Zahlenbruchteile zugeteilt
worden sind; bei gleichen Zahlenbruchteilen oder wenn nur auf Grund von ganzen Zahlen zuge-
teilte Sitze vorhanden sind, entscheidet das Los, welche Gruppe den Sitz abzugeben hat. 4Sitze, die
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einer Gruppe nach den Vorschriften des Gesetzes mindestens zustehen, können ihr nicht entzo-
gen werden.

(4) Haben in einer Dienststelle alle Gruppen die gleiche Anzahl von Angehörigen, so erübrigt sich
die Errechnung der Sitze nach Abs. 2; in diesen Fällen entscheidet das Los, wem die höhere Zahl
von Sitzen zufällt.

(5) 1Innerhalb der Gruppen wird die Zahl der nach Abs. 2 bis 4 bestimmten Sitze auf die Ge-
schlechter anteilig entsprechend ihrem Verhältnis in der Gruppe verteilt. 2Abs. 2 ist entsprechend
anzuwenden.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 5 WO

Die Errechnung und Verteilung der Sitze auf die Gruppen erfolgt durch die örtlichen Wahlvor-
stände zum Stichtag 2.3.2012, dem Tag des Erlasses des Wahlausschreibens. Die Berechnung er-
folgt nach dem Verfahren von Hare-Niemeyer.

Dies erfolgt nach der Formel:

Zahl der Gruppen- x Zahl der Sitze
angehörigen im Personalrat

Gesamtzahl der Beschäftigten

Beispiel für die Verteilung auf die Gruppen:
In einem Personalrat gibt es 66 Beschäftigte und zwar 44 Beamte und 22 Arbeitnehmer. Damit
besteht der Personalrat gem. § 12 Abs. 3 aus 5 Mitgliedern. Die Verteilung auf die Gruppen erfolgt
gem. § 5 Abs. 2 WO wie folgt:

Beamte:
44 x 5

66
= 3, 33

Beamte: 3 ganze Zahlen = 3 Sitze

Arbeitnehmer:
22 x 5

66
= 1,66

Arbeitnehmer: 1 ganze Zahl und 1 höchster Zahlenbruchteil = 2 Sitze

Danach entfallen auf die Gruppe der Beamten drei Sitze und auf die Gruppe der Arbeitnehmer
zwei Sitze
Nach demselben Prinzip erfolgt die Berechnung der den Geschlechtern zustehenden Sitze nach
der Formel:

Zahl der Frauen- x Zahl der Sitze
im Personalrat

Gesamtzahl der Beschäftigten

bzw.
Zahl der Männer x Zahl der Sitze

im Personalrat
Gesamtzahl der Beschäftigten

An dieser Stelle ist noch einmal auf den „Minderheitenschutz“ hinzuweisen, der sich bei Grup-
penwahl aus § 13 Abs. 4 HPVG ergibt. Eine Gruppe, der mindestens 6 Wahlberechtigte oder min-
destens ein Zwanzigstel (5 %) der Wahlberechtigten angehören, erhält auf jeden Fall einen Sitz,
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auch wenn nach der Auszählung nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren kein Sitz auf diese Gruppe
entfällt.

Beispiel für die Verteilung auf die Geschlechter in der Gruppe der Beamten:
Ein Personalrat besteht aus 5 Mitgliedern, davon stehen 3 Sitze der Gruppe der Beamten zu. Das
Verhältnis von Männern und Frauen in dieser Gruppe beträgt 30 Männer zu 14 Frauen.

Nach Hare-Niemeyer ergibt sich:

Männer:
30 x 3

44
= 2,05

Männer: 2 ganze Zahlen = 2 Sitze

Frauen:
14 x 3

44
= 0,95

Frauen: höchster Zahlenbruchteil = 1 Sitz

Damit erhalten die Männer zwei Sitze (2 ganze Zahlen) und die Frauen 1 Sitz (höchster Zahlen-
bruchteil).

Beispiel für die Verteilung auf die Geschlechter in der Gruppe der Arbeitnehmer:
Ein Personalrat besteht aus 5 Mitgliedern, davon stehen 2 Sitze der Gruppe der Arbeitnehmer zu.
Insgesamt handelt es sich um 22 Wahlberechtigte. Das Verhältnis von Männern und Frauen in
dieser Gruppe beträgt 16 Frauen zu 6 Männer.

Nach Hare-Niemeyer ergibt sich folgende Berechnung:

Männer:
6x2
22

= 0,54

Frauen:
16x2
22

= 1,45

Damit erhalten die Frauen einen Sitz (wegen der höchsten ganzen Zahl) und die Männer ebenfalls
einen Sitz (wegen des höchsten Zahlenbruchteils).



3636 GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012

§ 6 WO
Wahlausschreiben

(1) 1Nach Ablauf von zwei Wochen seit der Bekanntgabe nach § 1 Abs. 3 und spätestens sechs
Wochen vor dem letzten Tage der Stimmabgabe erläßt der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben.
2Es ist von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterschreiben.

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten

1. den Ort und den Tag seines Erlasses,
2. die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Personalrats, getrennt nach den in der Dienststelle

vertretenen Gruppen,
3. die Mindestzahl der männlichen und weiblichen Gruppenangehörigen, die jeder Wahlvor-

schlag enthalten muss.
4. im Falle, dass vor Erlass des Wahlausschreibens beschlossen worden ist, die Wahl nach § 16

Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes durchzuführen (§ 25a Abs. 1), einen Hinweis hierauf sowie den
Hinweis, dass Wahlvorschläge dem Verhältnis der jeweils zu wählenden männlichen und
weiblichen Gruppenvertreter oder Personalratsmitglieder entsprechen müssen, und die
Höchstzahl der von jedem Wahlberechtigten zu vergebenden Stimmen,

5. Angaben darüber, ob die Angehörigen der in der Dienststelle vertretenen Gruppen ihre Ver-
treter in getrennten Wahlgängen wählen (Gruppenwahl) oder vor Erlass des Wahlausschrei-
bens gemeinsame Wahl beschlossen worden ist,

6. die Angabe, wo und wann die Wählerliste, das Hessische Personalvertretungsgesetz und die-
se Wahlordnung zur Einsicht ausliegen,

7. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen können, die in die Wählerliste eingetragen sind,
8. den Hinweis, dass Einsprüche gegen die Wählerliste nur innerhalb einer Woche seit ihrer

Auslegung schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden können; der letzte Tag der Ein-
spruchsfrist ist anzugeben,

9. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von achtzehn Tagen nach dem Erlass des Wahl-
ausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Einreichungsfrist ist an-
zugeben,

10. für die Wahlvorschläge
a) der Beschäftigten die Mindestzahl von wahlberechtigten Beschäftigten, von denen ein

Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss,
b) der im Personalrat vertretenen Gewerkschaften den Hinweis, dass Wahlvorschläge von

zwei Beauftragten der Gewerkschaft unterzeichnet sein müssen, sowie den Hinweis,
dass jeder Beschäftigte für die Wahl des Personalrats nur auf einem Wahlvorschlag und
nur mit seiner Zustimmung benannt werden kann,

11. den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden und
dass nur gewählt werden kann, wer in einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist,

12. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekanntgegeben werden,
13. den Ort, den Tag und die Zeit der Stimmabgabe,
14. einen Hinweis auf die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe, gegebenenfalls auf die Anord-

nung der brieflichen Stimmabgabe nach § 17 Satz 3,
15. den Ort und die Zeit der Sitzung des Wahlvorstandes, in der die Stimmen ausgezählt werden

und das Wahlergebnis festgestellt wird (§ 18 Abs. 1),
16. den Ort, an dem Einsprüche, Anträge auf briefliche Stimmabgabe, Wahlvorschläge und ande-

re Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind,
17. den Hinweis, dass bei Gruppenwahl Erklärungen der Beschäftigten über den Anschluss an

eine andere Gruppe (§ 13 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes) nur dann zur Berichtigung der Zahl
der den Gruppen zustehenden Sitze führen, wenn sie dem Wahlvorstand innerhalb von fünf
Tagen nach dem Erlass des Wahlausschreibens schriftlich abgegeben werden und sich da-
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durch die Zahl der den Gruppen zustehenden Personalratssitze ändert; der letzte Tag der
Frist ist anzugeben,

18. den Hinweis, dass in den Fällen, in denen bei der Berücksichtigung der Geschlechter entspre-
chend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten innerhalb einer Gruppe auf ein
Geschlecht kein Sitz entfallen würde, gleichwohl höchstens ein Angehöriger des in der Min-
derheit befindlichen Geschlechts auf einem Wahlvorschlag benannt werden kann.

(3) 1Der Wahlvorstand hat eine Abschrift oder einen Abdruck des Wahlausschreibens vom Tage
des Erlasses des Wahlausschreibens bis zum Abschluss der Stimmabgabe an einer oder mehreren
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen in der Dienststelle und in den Nebenstel-
len auszuhängen und in gut lesbarem Zustande zu erhalten. 2Der Wahlvorstand hat ferner einen
Abdruck des Hessischen Personalvertretungsgesetzes und dieser Wahlordnung vom Tage des
Erlasses des Wahlausschreibens bis zum Ablauf von vierzehn Tagen nach dem Tage der Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugängli-
chen Stellen in der Dienststelle und in den Nebenstellen auszulegen.

(4) 1Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens können vom Wahlvorstand jederzeit be-
richtigt werden. 2Das Wahlausschreiben ist auch zu berichtigen, wenn innerhalb von fünf Tagen
nach seinem Erlass bei Gruppenwahl die Angehörigen einer Gruppe, die nach § 13 Abs. 5 Satz 1
des Gesetzes keine Vertretung erhalten, dem Wahlvorstand schriftlich den Anschluß an eine an-
dere Gruppe erklären und sich dadurch die Zahl der den Gruppen zustehenden Personalratssitze
ändert.

(5) Mit Erlass des Wahlausschreibens ist die Wahl eingeleitet.

Er läuterungen/Hinwei se

Der wichtigste Teil der Wahlvorbereitung: DAS WAHLAUSSCHREIBEN!

Hier werden leider die häufigsten Fehler gemacht

Bitte unbedingt darauf achten, dass das WAHLAUSSCHREIBEN alle Angaben enthält, die § 6 WO for-
dert. 90 % aller späteren Wahlanfechtungen beruhen auf Fehlern im Zusammenhang mit dem
WAHLAUSSCHREIBEN.

Formblatt verwenden oder daran orientieren!

Zu § 6 WO

Bei personalisierter Verhältniswahl ist für den Stimmzettel entweder

Vordruck 5g (bei Gruppenwahl)

oder

Vordruck 5h
(bei gemeinsamer Wahl)

zu verwenden.

Für das Wahlausschreiben:

Vordruck 3a bei Gruppenwahl

Vordruck 3b bei gemeinsamer Wahl
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Zu § 6 Abs. 2 Nr. 1 WO

Es ist die Uhrzeit anzugeben (z. B. von 7.30 Uhr bis 13.05 Uhr). In dieser Zeit müssen diese Un-
terlagen auch tatsächlich für alle Wahlberechtigten zugänglich sein.

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 8 WO

Auch nach Ablauf dieser Frist kann der Wahlvorstand auf Fehler in der Wählerliste aufmerksam
gemacht werden. Er ist auch dann noch verpflichtet, solche Hinweise zu überprüfen und erforder-
lichenfalls die Wählerliste zu korrigieren. Es ergibt sich aber kein formales Verfahren daraus.

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 9 WO

Wenn der Wahlvorstand als seine Adresse die Schuladresse angegeben hat, dann ist dies auch die
Adresse für das Einreichen von Wahlvorschlägen. Am letzten Tag läuft die Einreichungsfrist erst
um 24 Uhr (Mitternacht) ab.

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 10 b WO

Gewerkschaften sind dann im Personalrat vertreten, wenn mindestens ein Personalratsmitglied
der Gewerkschaft angehört. Dass eine Gewerkschaftsliste kandidiert hatte und gewählt wurde, ist
nicht erforderlich. Wer die Beauftragten sind, bestimmt allein die Gewerkschaft. Die Beauftragten
müssen nicht für den Personalrat wahlberechtigt sein.

Zu § 6 Abs. 2. Nr. 11 WO

Fristgerecht sind Wahlvorschläge dann eingegangen, wenn sie innerhalb der 18-Tagesfrist einge-
gangen sind.

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 12 WO

Dies ist z. B. der Ort, an dem auch das Wahlausschreiben hängt.

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 13 WO

Beispiel: Lehrerzimmer am 22.5.2012 von 8.00 – 13.00 Uhr
und am 23.5.2012 von 8.00 – 12.00 Uhr

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 14 WO

Der Passus bezüglich Briefwahl ist im Vordruck 3a bzw. Vordruck 3b vorgegeben.
(zu Abs. 2, Satz 16)

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 15 WO

Beispiel: Lehrerzimmer am 23.5.2012 um 12 Uhr

Zu § 6 Abs. 4 WO

Offenbare Unrichtigkeiten sind z. B. offensichtliche Schreibfehler.
Eine falsche Berechnung der Größe des Personalrats oder der erforderlichen Unterschriften unter
die Wahlvorschläge ist keine „offenbare Unrichtigkeit“. In einem solchen Fall müsste ein neues
Wahlausschreiben ergehen.

Zu § 6 Abs. 5 WO

Dies bedeutet: Tag der Einleitung der Wahl ist nicht der Tag der Bekanntgabe der Mitglieder des
Wahlvorstands, sondern erst der Aushang des Wahlausschreibens.

Vordrucke 3a und 3b
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§ 7 WO
Wahlvorschläge; Einreichungsfrist
(1) 1Zur Wahl des Personalrats können die wahlberechtigten Beschäftigten sowie die im Personal-
rat vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. 2Eine Gewerkschaft ist im Personalrat
vertreten, wenn ein Mitglied des Personalrats der Gewerkschaft angehört.

(2) 1Die Wahlvorschläge sind innerhalb von achtzehn Tagen nach dem Erlass des Wahlausschrei-
bens beim Wahlvorstand einzureichen. 2Bei Gruppenwahl sind für die einzelnen Gruppen getrenn-
te Wahlvorschläge einzureichen.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 7 WO

Es reicht nicht aus, dass die Gewerkschaft in der Dienststelle vertreten ist, sie muss im Personal-
rat vertreten sein. Dies ist dann der Fall, wenn mindestens ein Personalratsmitglied der Gewerk-
schaft angehört. Es ist nicht erforderlich, dass eine Gewerkschaftsliste kandidiert hat bzw. im
Personalrat vertreten ist.

Erforderlich sind die Unterschriften von zwei Bevollmächtigten der Gewerkschaft (§ 8 Abs. 3
S. 3 WO).

§ 8 WO
Inhalt der Wahlvorschläge

(1) 1Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu trennen und soll mindestens doppelt so viele
männliche Bewerber und doppelt so viele weibliche Bewerber enthalten, wie

1. bei Gruppenwahl in der jeweiligen Gruppe männliche oder weibliche Gruppenvertreter oder
2. bei gemeinsamer Wahl männliche oder weibliche Personalratsmitglieder in den Personalrat zu

wählen sind.

2Ist nach § 16 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zu wählen (§ 25 a), so muss jeder Wahlvorschlag

1. bei Gruppenwahl dem Verhältnis der in der jeweiligen Gruppe zu wählenden männlichen und
weiblichen Gruppenvertreter,
2. bei gemeinsamer Wahl dem Verhältnis der in der Dienststelle zu wählenden männlichen und
weiblichen Personalratsmitglieder entsprechen.

(2)1Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber sind
rechts auf dem Wahlvorschlag untereinander aufzuführen und mit fortlaufenden Nummern zu
versehen. 2Außer dem Familiennamen sind der Vorname, das Geburtsdatum, die Amts- oder Be-
rufsbezeichnung und die Gruppenzugehörigkeit anzugeben. 3Bei gemeinsamer Wahl sind in dem
Wahlvorschlag die weiblichen Bewerber links und die männlichen Bewerber rechts jeweils nach
Gruppen zusammenzufassen. 4Entfällt nach § 5 Abs. 5 innerhalb einer Gruppe auf ein Geschlecht
kein Personalratsmitglied, so können die Wahlvorschläge gleichwohl höchstens einen Angehörigen
des in der Minderheit befindlichen Geschlechts enthalten. 5Besteht der Personalrat aus einer Per-
son, so entfällt die Trennung nach Geschlechtern bei der Aufstellung der Wahlvorschläge und bei
der Berechnung der Mindestzahl der Bewerber. 6Satz 5 gilt entsprechend, wenn einer Gruppe nur
ein Sitz zusteht.

(3) 1Jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten muss

1. bei Gruppenwahl von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehöri-
gen, jedoch mindestens von zwei wahlberechtigten Gruppenangehörigen,
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2. bei gemeinsamer Wahl von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten,
jedoch mindestens von zwei wahlberechtigten Beschäftigten,

unterzeichnet sein. 2In jedem Falle genügen bei Gruppenwahl die Unterschriften von fünfzig wahl-
berechtigten Gruppen angehörigen, bei gemeinsamer Wahl die Unterschriften von fünfzig wahlbe-
rechtigten Beschäftigten. 3Jeder Wahlvorschlag der im Personal rat vertretenen Gewerkschaften
muss von zwei Beauftragten der Gewerkschaft unterzeichnet sein. 4Nach Einreichung des Wahl-
vorschlags kann eine darauf geleistete Unterschrift nicht mehr zurückgenommen werden; § 10
Abs. 4 bleibt unberührt.

(4) 1Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welcher der Unterzeichner zur Vertretung des
Vorschlags gegenüber dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entschei-
dungen des Wahlvorstandes berechtigt ist (Listenvertreter). 2Fehlt eine Angabe hierüber, gilt der
Unterzeichner als berechtigt, der an erster Stelle steht.

(5) Der Wahlvorschlag soll mit einem Kennwort versehen werden.

(6) Ein Wahlvorschlag kann nur geändert oder zurückgenommen werden, wenn die in § 7 Abs. 2
Satz 1 bestimmte Frist noch nicht abgelaufen ist und alle Unterzeichner der Änderung oder Zu-
rücknahme schriftlich zustimmen; § 10 Abs. 3 bleibt unberührt.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 8 WO

Die Bestimmung, dass jeder Wahlvorschlag nach Geschlechtern zu trennen ist, ist eine zwingende
Vorschrift.

Die Angabe, dass mindestens doppelt soviel männliche und weibliche Bewerber aufzuführen sind,
wie zu wählen sind, ist dagegen eine Vorschrift, von der man notfalls auch abweichen kann. Die
Juristen kennen bekanntlich die Abstufung „kann“, „soll“, „muss“. Finden sich nicht genügend, das
heißt doppelt so viel männliche und weibliche Bewerber und Bewerberinnen, wie Personalratssit-
ze zu vergeben sind, muss man eben mit weniger auskommen. Das Risiko ist klar: Unter Umstän-
den hat man nicht genügend Ersatzmitglieder, wenn Personalratsmitglieder vorübergehend
ausfallen oder endgültig ausscheiden.

Doch auch wenn es nur eine Sollvorschrift ist, hätte ein solcher Wahlvorschlag einen Mangel und
müsste gemäß § 10 Abs. 5 WO vom Wahlvorstand zur Nachbesserung zurückgegeben werden, da
er der Sollvorschrift von § 8 Abs 1 WO nicht entspricht.

Die Regelung von Abs. 3 bedeutet, dass bei Gruppenwahl (getrennter Wahl) jeweils ein Zwanzigs-
tel, d. h. 5 % der wahlberechtigten Gruppenangehörigen als Unterzeichner eines gültigen
Wahlvorschlags nötig wären. Befreit von der 5 %-Regelung sind die Wahlvorschläge von Gewerk-
schaften und Verbänden, die im Personalrat vertreten sind.

Sowohl nach dem Text des § 16 Abs. 3 HPVG wie auch des § 8 Abs. 3 WO benötigt man für die
Gültigkeit eines Wahlvorschlags des Kollegiums oder von für die Wahlvorschläge spontan gebilde-
ter Gruppierungen die Unterschrift von 5 % der Wahlberechtigten, bzw. (bei Gruppenwahl) der
Gruppenangehörigen.

Bei gemeinsamer Wahl sind auf dem Wahlvorschlag die Bewerber nach Gruppen zusammenzufas-
sen, d.h. nach Gruppen getrennt aufzuführen. Wir empfehlen, bei gemeinsamer Wahl auf dem
Wahlvorschlag erst die Beamten und dann die Arbeitnehmer aufzuführen.

Verschärfte Anforderungen an den Wahlvorschlag, was das Geschlechterverhältnis betrifft, legt
die Wahlordnung fest, wenn nach dem Grundsatz der personalisierten Verhältniswahl gewählt
werden soll. Hier muss jeder Wahlvorschlag das Geschlechterverhältnis der zu wählenden männ-
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lichen oder weiblichen Gruppenvertreter oder Personalratsmitglieder exakt widerspiegeln
(s. § 8 Abs. 1 Satz 2 WO).

Ein Wahlvorschlag, der den Anforderungen an den Geschlechterproporz nicht entspricht, muss
vom Wahlvorstand zurückgewiesen werden.

Doch ebenso wie in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 („Jeder Wahlvorschlag … soll mindestens dop-
pelt so viele männliche Bewerber und doppelt so viele weibliche Bewerber enthalten“) gestaltet
sich auch bei personalisierter Verhältniswahl das weitere Verfahren nach § 10 Abs. 5 WO.

Dies bedeutet, dass der Wahlvorstand den Listeneinreichern eine Nachfrist von 3 Arbeitstagen
zur Nachbesserung gibt. Wenn innerhalb der Nachfrist kein nachgebesserter Wahlvorschlag ein-
gereicht wird und auch keine Darlegung der Hinderungsgründe nach § 10 Abs. 5 S. 2 WO erfolgt,
wird dieser Wahlvorschlag gem. § 10 Abs. 5 S. 3 WO ungültig.

Wird jedoch gemäß § 10 Abs. 5 S. 3 „eine schriftliche Begründung für das Abweichen von § 8
Abs. 1 WO und § 16 Abs. 3 Satz 2 HPVG vorgelegt“, wird der Wahlvorschlag gültig. Dies gilt auch
für die personalisierte Verhältniswahl. Dies ergibt sich aus der Bestimmung in § 8 Abs. 1 S. 2
HPVG i. V. m. § 10 Abs. 5 WO.

Ein Wahlvorschlag ohne Kennwort erscheint auf dem Stimmzettel nur mit Angabe der Listenbe-
zeichnung, z. B. als „Liste 1“. Dass die Überschrift auf dem Wahlvorschlag z. B. lautet „Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft“, wird nicht abgedruckt, wenn nicht gleichzeitig als Kennwort
„Erziehung und Wissenschaft“ erscheint. Dies ergibt sich aus § 12 Abs. 2 S. 2 WO und den amtli-
chen Vordrucken zu den Stimmzetteln. Es empfiehlt sich, die Wahlvorschläge einzureichen als
Wahlvorschlag Erziehung und Wissenschaft (Kennwort: GEW).
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Zustimmungserklärung

Ich erkläre mich zur Kandidatur für die Wahl zum Hauptpersonalrat der Lehrerinnen

und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium für die Gruppe der ______________________

für die Wahlperiode 2012 bis 2016 auf dem Wahlvorschlag der _________________________

Kennwort _____________________ bereit.

____________________________________ _________________________________
Name Vorname

____________________________________ _________________________________
Geburtsdatum Amts-/Berufsbezeichnung

______________________________________

Gruppenzugehörigkeit (Arbeitnehmer/Beamte 1)

____________________________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift

____________________________________ _________________________________
Dienststelle Telefon dienstlich

____________________________________ _________________________________
E-Mailadresse Telefon privat

______________________________________
Anschrift

1) Gruppenbezeichnung eintragen
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§ 9 WO
Sonstige Erfordernisse

(1) Jeder Bewerber kann für die Wahl des Personalrats nur auf einem Wahlvorschlag benannt
werden.

(2) Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der in ihm aufgeführten Bewerber zur
Aufnahme in den Wahlvorschlag beizufügen; die Zustimmung kann nicht widerrufen werden.

(3) Jeder vorschlagsberechtigte Beschäftigte (§ 8 Abs. 3) kann seine Unterschrift zur Wahl des
Personalrats rechtswirksam nur für einen Wahlvorschlag abgeben.

(4) Eine Verbindung von Wahlvorschlägen ist unzulässig.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 9 WO
Ein Bewerber, der auf mehreren Wahlvorschlägen kandidiert, ist vom Wahlvorstand (ohne Rück-
frage bei dem Wahlbewerber) von sämtlichen Wahlvorschlägen zu streichen (§ 10 Abs. 3 WO). Es
empfiehlt sich aber, dass der Wahlvorstand den betroffenen Bewerber über die Streichung infor-
miert.

Ein Wahlvorschlag, für den nicht alle Zustimmungserklärungen vorliegen, ist vom Wahlvorstand
(gem. § 10 Abs. 6 S. 1 WO) zurückzugeben mit der Aufforderung, die Mängel innerhalb von drei
Arbeitstagen zu beseitigen.

Wenn jemand mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet hat, ist er vom Wahlvorstand aufzu-
fordern, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, welche Unterschrift er aufrecht erhält (§ 10
Abs. 4 WO).

§ 10 WO
Behandlung der Wahlvorschläge durch den Wahlvorstand, ungültige Wahlvorschläge

(1) 1Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvorschlägen den Tag und die Uhrzeit des Eingangs.
2Im Falle des Abs. 5 ist auch der Zeitpunkt des Eingangs des berichtigten Wahlvorschlags zu ver-
merken. 3Nach Ablauf der Frist nach § 7 Abs. 2 beschließt der Wahlvorstand über Zulassung oder
Zurückweisung der Wahlvorschläge.

(2) Wahlvorschläge, die ungültig sind, weil sie bei der Einreichung nicht die erforderlichen Unter-
schriften (§ 8 Abs. 3) aufweisen oder weil sie nicht fristgerecht eingereicht worden sind, gibt der
Wahlvorstand unverzüglich nach Eingang unter Angabe der Gründe zurück.

(3) Der Wahlvorstand hat einen Bewerber, der entgegen § 16 Abs. 6 des Gesetzes mit seiner
schriftlichen Zustimmung auf mehreren Wahlvorschlägen benannt ist, von sämtlichen Wahlvor-
schlägen zu streichen.

(4) 1Der Wahlvorstand hat einen vorschlagsberechtigten Beschäftigten (§ 8 Abs. 3), der mehrere
Wahlvorschläge unterzeichnet hat, aufzufordern, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären,
welche Unterschrift er aufrechterhält. 2Gibt der Beschäftigte diese Erklärung nicht fristgerecht ab,
so sind seine Unterschriften auf allen Wahlvorschlägen ungültig.

(5) 1Wahlvorschläge, die den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 und des § 16 Abs. 3 Satz 2 des Geset-
zes nicht entsprechen, hat der Wahlvorstand mit der Aufforderung zurückzugeben, die Mängel
innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen zu beseitigen. 2Ist aus der Sicht der Unterzeichner des
Wahlvorschlags eine Beseitigung nicht möglich, so haben sie die dafür maßgebenden Gründe
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schriftlich darzulegen. 3Wird innerhalb der gesetzten Frist weder der Aufforderung nach Satz 1
entsprochen noch eine schriftliche Begründung für das Abweichen von § 8 Abs. 1 und des § 16
Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes vorgelegt, so sind diese Wahlvorschläge ungültig.

(6) 1Wahlvorschläge, die

1. den Erfordernissen des § 8 Abs. 2 nicht entsprechen,

2. ohne die schriftliche Zustimmung der Bewerber eingereicht sind,

3. infolge von Streichungen nach Abs. 4 nicht mehr die erforderliche Anzahl von Unterschriften
aufweisen,

hat der Wahlvorstand mit der Aufforderung zurückzugeben, die Mängel innerhalb einer Frist von
drei Arbeitstagen zu beseitigen. 2Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, sind diese Wahl-
vorschläge ungültig; fehlen nur für einzelne Bewerber die nach § 8 Abs. 2 erforderlichen Angaben
oder die schriftliche Zustimmungserklärung, so sind sie aus den Wahlvorschlägen zu streichen.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 10 WO

Mit der in Abs. 1 Satz 3 genannten Frist ist die 18-Tage-Frist gemeint, innerhalb der die Wahlvor-
schläge eingehen müssen. Nach unserer Terminliste sollte der Wahlvorstand am 22. März 2012
die Prüfungen und Entscheidungen nach § 10 der Wahlordnung vornehmen. Erforderliche Unter-
schriften sind bei Vorschlägen von Beschäftigten ein Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppen-
angehörigen (mindestens 2). Eine vorherige Rückfrage bei dem Bewerber ist nicht erforderlich.
Die nachträgliche Information des Betroffenen von einer Streichung von sämtlichen Wahlvor-
schlägen (gem. Abs. 3 WO) ist zwar nicht vorgeschrieben, aber empfehlenswert.

Wenn Wahlvorschläge aufgrund der Streichung von Unterschriften nicht mehr die erforderliche
Zahl von Unterschriften aufweisen, muss der Wahlvorstand nach Abs. 6 verfahren (Rückgabe mit
Mängelbeseitigungsfrist von 3 Arbeitstagen).

Die hier erwähnten Erfordernisse bedeuten, dass der Wahlvorschlag „doppelt so viel männliche
und doppelt so viel weibliche Bewerber“ enthalten soll (nach § 8 Abs. 1 S. 1 WO) bzw. dem Ver-
hältnis der zu wählenden Frauen- und Männerplätze entsprechen muss (nach § 8 Abs. 1 S. 2 WO
und § 16 Abs. 3 S. 2 HPVG).

Der Wahlvorstand hat zur Beseitigung dieser Mängel aufzufordern. Wenn innerhalb der Frist von
drei Arbeitstagen entweder kein verbesserter Wahlvorschlag eingeht oder keine schriftliche Be-
gründung, warum eine Korrektur nicht möglich war, wird der Wahlvorschlag ungültig.

Mit den Erfordernissen des § 8 Abs. 2 WO sind die Formalien bezüglich des Wahlvorschlags ge-
meint und die Angaben dort bezüglich der Kandidaten.

So wie bei fehlender schriftlicher Zustimmung zu verfahren ist, ist auch bei fehlerhafter Zustim-
mung zu verfahren.

Die Streichung bezieht sich auf die Unterzeichnung mehrerer Wahlvorschläge.
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§ 11 WO
Nachfrist

(1) 1Ist nach Ablauf der in § 7 Abs. 2 und § 10 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 genannten Fristen
bei Gruppenwahl nicht für jede Gruppe ein gültiger Wahlvorschlag, bei gemeinsamer Wahl über-
haupt kein gültiger Wahlvorschlag eingegangen, so gibt der Wahlvorstand dies sofort durch Aus-
hang an den gleichen Stellen, an denen das Wahlausschreiben ausgehängt ist, bekannt. 2Gleichzeitig
fordert er zur Einreichung von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von sechs Tagen auf.

(2) 1Im Falle der Gruppenwahl weist der Wahlvorstand in der Bekanntmachung nach Abs. 1 darauf
hin, dass eine Gruppe keine Vertreter in den Personalrat wählen kann, wenn auch innerhalb der
Nachfrist für sie kein gültiger Wahlvorschlag eingeht. 2Im Falle gemeinsamer Wahl weist der
Wahlvorstand darauf hin, dass der Personalrat nicht gewählt werden kann, wenn auch innerhalb
der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag eingeht.

(3) Gehen auch innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge nicht ein, so gibt der Wahlvor-
stand sofort bekannt:
1. bei Gruppenwahl, für welche Gruppe oder für welche Gruppen keine Vertreter gewählt wer-
den können und wie sich die Sitze auf die anderen Gruppen verteilen,
2. bei gemeinsamer Wahl, dass diese Wahl nicht stattfinden kann.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 11 WO

Der arme Wahlvorstand! Gibt es wirklich Kollegen, denen es nicht wichtig ist, einen Personalrat
zu haben? Leider sind uns einige Schulen bekannt, in denen so etwas passiert ist.

Praktischer Hinweis:
Wenn diese Situation wirklich eintreten sollte, dann sollte der noch amtierende Personalrat eine
Personalversammlung einberufen, damit innerhalb der 6-Tage-Nachfrist doch noch Kandidatinnen
und Kandidaten gefunden werden können.

Vordruck 4a

Vordruck 4b

Wenn für eine Gruppe (auch innerhalb der Nachfrist) keine Wahlvorschläge eingehen, fallen diese
Gruppensitze der anderen Gruppe, bzw. (wenn es mehr als 2 Gruppen gibt) den übrigen Gruppen
zu (s. § 13 Abs. 1 Satz 4 HPVG).

Wenn bei Gruppenwahl oder gemeinsamer Wahl überhaupt keine Wahlvorschläge eingehen, fin-
det keine Wahl statt. Die Tätigkeit des Wahlvorstand endet jedoch noch nicht, da er für die Or-
ganisation der überörtlichen Wahlen (z. B. für GPRLL und HPRLL) zuständig bleibt.

§ 12 WO
Reihenfolge; Kennzeichnung der Wahlvorschläge

(1) 1Der Wahlvorstand versieht die Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ord-
nungsnummern (Vorschlag 1 usw.). 2Wahlvorschläge, die vor Beginn der Einreichungsfrist (§ 7
Abs. 2) beim Wahlvorstand eingehen, gelten als mit Beginn dieser Frist eingegangen. 3Ist ein
Wahlvorschlag berichtigt worden, so ist der Zeitpunkt des Eingangs des berichtigten Wahlvor-
schlags maßgebend. 4Sind mehrere Wahlvorschläge gleichzeitig eingegangen, so entscheidet das



4646 GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012

Los über die Reihenfolge. 5Finden Wahlen für Personalvertretungen mehrerer Stufen gleichzeitig
statt, so ist für Wahlvorschläge mit demselben Kennwort für die Wahlen auf allen Stufen die auf
der obersten Stufe festgelegte Reihenfolge maßgebend. 6Wahlvorschlägen, mit deren Kennwort
bei der obersten Stufe kein Wahlvorschlag vorliegt, werden die folgenden Plätze auf dem Stimm-
zettel nach Maßgabe des Satz 1 bis 4 zugewiesen.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 12 WO

Zu dem Begriff „Personalvertretungen mehrer Stufen“ im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 5 WO gehö-
ren auch die GPRLL-Wahlen. Durch diese Bestimmung ist sichergestellt, dass landesweit für die
HPRLL-Wahlen und GPRLL-Wahlen die Wahlvorschläge der Gewerkschaften bzw. der Verbände
bei ihren Listen (Wahlvorschlägen) die gleichen Ordnungsnummern erhalten. Voraussetzung ist
jedoch, dass auf allen Ebenen dasselbe Kennwort für die Wahlvorschläge verwendet wird. Diese
Vorschrift verbessert die Klarheit für den Wähler dadurch, dass z. B. die Wahlvorschläge mit dem
Kennwort „GEW“ auf allen Ebenen die gleichen Ordnungsnummern (z. B. Nr. 1) erhalten.

Gibt es z. B. für die HPRLL-Wahl vier Listen, kann ein Vorschlag auf der GPRLL- oder Schulper-
sonalratsebene, der nicht einem der Kennworte dieser vier Wahlvorschläge entspricht, nur die
Listennummer 5 (oder höher) erhalten.

Nach unserem vorgeschlagenen Terminplan sollten spätesten am 7.5.2012 die Wahlvorschläge
durch den Wahlvorstand ausgehängt werden (s. § 13 Abs. 1 WO). Selbst wenn Bewerber sich
persönlich vorstellen oder durch GEW bzw. Verbände vorgestellt werden, ist dieser „offizielle“
Aushang vorgeschrieben.

§ 13 WO
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) 1Unverzüglich nach Ablauf der in § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 sowie § 11
Abs. 1 Satz 2 genannten Fristen, spätestens jedoch zwei Wochen vor Beginn der Stimmabgabe,
gibt der Wahlvorstand die als gültig anerkannten Wahlvorschläge durch Aushang bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe an den gleichen Stellen wie das Wahlausschreiben bekannt. 2Bei Wahl-
vorschlägen, die nach § 10 Abs. 5 als gültig anerkannt worden sind, gibt der Wahlvorstand zugleich
die von den Unterzeichnern des Wahlvorschlags genannten Gründe für das Abweichen von § 8
Abs. 1 durch Aushang bekannt. 3Die Stimmzettel sollen im Zeitpunkt der Bekanntgabe vorliegen.

(2) Die Namen der Unterzeichner der Wahlvorschläge werden nicht bekanntgemacht.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 13 WO

Noch einmal zur Erinnerung: Der Wahlvorstand hat kein inhaltliches Prüfungsrecht in Bezug dar-
auf, ob die schriftlichen Erläuterungen, die ein Listeneinreicher zur Abweichung von den Vor-
schriften des § 16 Abs. 3 Satz 2 HPVG und des § 8 Abs. 1 Satz 1 WO gibt, ausreichend sind. Er
muss lediglich prüfen, ob die Formalien eingehalten wurden. Die vom Listeneinreicher vorge-
brachten Gründe sind mit den Wahlvorschlägen durch Aushang an den Stellen bekannt zu geben,
an denen die Wahlvorschläge ausgehängt werden.
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Dass der Wahlvorstand kein inhaltliches Prüfungsrecht der Begründung besitzt, ergibt sich aus der
Formulierung von § 10 Abs. 5 WO in Verbindung mit § 13 Abs. 1 WO. Es gibt keinen eigenen
Prüfungsvorgang für die Gültigkeit, es ist nur festgelegt, wann ein Wahlvorschlag ungültig ist:
- wenn keine Korrektur des Wahlvorschlags erfolgt ist oder

- keine schriftliche Begründung für das Abweichen von § 8 Abs. 1 WO vorliegt.
Dies bedeutet, dass jede vom Einreicher des Wahlvorschlags innerhalb der Frist von 3 Arbeitsta-
gen eingereichte schriftliche Begründung vom Wahlvorstand zu akzeptieren ist. Der Verordnungs-
geber überlässt es dem Wähler, die vorgebrachte Begründung zu bewerten, indem er den
Aushang dieser Begründung vorschreibt.

§ 14 WO
Sitzungsniederschriften
1Der Wahlvorstand fertigt über jede Sitzung, in der er einen Beschluss gefasst hat, eine Nieder-
schrift, die mindestens den Wortlaut des Beschlusses enthält. 2Sie ist von sämtlichen Mitgliedern
des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 14 WO

Es ist ferner eine Anwesenheitsliste zu führen und dem Protokoll beizufügen analog der Regelung
für Personalratsprotokolle (gem. § 38 Abs. 1 S. 3 HPVG).

§ 15 WO
Ausübung des Wahlrechts

(1) Wählen kann nur, wer in die Wählerliste eingetragen ist.

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels, der mindestens einmal gefaltet sein
muss, ausgeübt. 2Bei Gruppenwahl müssen die Stimmzettel für jede Gruppe, bei gemeinsamer
Wahl alle Stimmzettel dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 3Dasselbe
gilt für die bei brieflicher Stimmabgabe erforderlichen Wahlumschläge; sie müssen undurchsichtig
sein. 4Für die Herstellung der Stimmzettel und die Bereitstellung der Wahlumschläge hat der
Wahlvorstand zu sorgen.

(3) 1Hat der Wähler einen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar gemacht, so
ist ihm auf Verlangen gegen Rückgabe des unbrauchbaren Stimmzettels ein neuer Stimmzettel
auszuhändigen. 2Der Wahlvorstand hat den zurückgegebenen Stimmzettel unverzüglich in Gegen-
wart des Wählers zu vernichten.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 15 WO

Die Wahlordnung sieht vor, dass keine Wahlumschläge benutzt werden. Stattdessen ist der
Stimmzettel mindestens einmal zu falten. Dies bedeutet, dass auch mehrmaliges Falten zulässig ist.

Beispiel Verhältniswahl:
Verhältniswahl, auch als Listenwahl bezeichnet (§ 23 WO) findet statt, wenn z. B. GEW und XYZ
je einen Listenvorschlag für den Schulpersonalrat eingereicht haben. Jeder Wähler kann dann nur
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ein Kreuz machen, d.h. sich für eine Liste entscheiden, es sei denn, nach entsprechenden Vorab-
stimmungen kommt es zur „personalisierten Verhältniswahl", dann können Bewerber innerhalb
einer Liste angekreuzt werden (siehe Kommentierung zu § 25 a WO).

Beispiel Mehrheitswahl:
Mehrheitswahl auch als Personenwahl bezeichnet (§ 26 WO), findet statt, wenn nur ein Listenvor-
schlag vorliegt. Der eine vorgelegte Listenvorschlag besteht z.B. aus 7 Namen. Wenn der Perso-
nalrat insgesamt 3 Mitglieder hat, kann jeder Wähler bis zu 3 Kandidatinnen und/oder Kandidaten
ankreuzen (oder einen nicht angekreuzten Zettel abgeben, d. h. sich der Stimme enthalten). Wie
das Wahlrecht bei Mehrheitswahlrecht ausgeübt wird – nämlich unter Berücksichtigung der auf
die Geschlechter aufgeteilten Sitze – wird bei § 26 und § 28 WO erläutert.

Speziell für Arbeitnehmer bei Gruppenwahl:
Gibt es für die Arbeitnehmer aufgrund der Anzahl der Wahlberechtigten in der Schule nur einen
Arbeitnehmersitz im Personalrat, findet in der Gruppe der Arbeitnehmer immer Persönlichkeits-
wahl statt, d. h. Mehrheitswahl statt (§ 28 Abs. 1 WO). Dann stehen nicht mehrere Listen zur
Wahl, sondern mehrere Personen, die durch Ankreuzen gewählt werden.

§ 16 WO
Wahlhandlung

(1) 1Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, dass der Wähler den Stimmzettel im Wahlraum un-
beobachtet kennzeichnen und zusammenfalten kann. 2Für die Aufnahme der Stimmzettel sind
Wahlurnen zu verwenden. 3Vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand festzustellen, dass
die Wahlurnen leer sind, und sie zu verschließen. 4Sie müssen so eingerichtet sein, dass die einge-
worfenen Stimmzettel nicht vor Öffnung der Urne entnommen werden können. 5Findet Grup-
penwahl statt, so kann die Stimmabgabe nach Gruppen getrennt durchgeführt werden; in jedem
Falle sind jedoch getrennte Wahlurnen zu verwenden.

(2) 1Ein Wähler, der durch körperliches Gebrechen in der Stimmabgabe behindert ist, bestimmt
eine Person seines Vertrauens, deren er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies
dem Wahlvorstand bekannt. 2Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wäh-
lers zur Stimmabgabe zu beschränken. 3Die Vertrauensperson darf gemeinsam mit dem Wähler
die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. 4Die Vertrauensperson ist
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines
anderen erlangt hat. 5Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlhelfer dürfen nicht
zur Hilfeleistung herangezogen werden.

(3) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen mindestens zwei Mitglieder des
Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer bestellt (§ 1 Abs. 1), genügt die
Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers.

(4) 1Vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne ist festzustellen, ob der Wähler in die Wählerliste
eingetragen ist. 2Ist dies der Fall, legt der Wähler den mindestens einmal zusammengefalteten
Stimmzettel in die Wahlurne. 3Die Stimmabgabe ist in der Wählerliste zu vermerken.

(5) 1Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach
Abschluss der Stimmabgabe festgestellt, so hat der Wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahl-
urne so zu verschließen und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Entnahme von Stimmzet-
teln ohne Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. 2Bei Wiedereröffnung der Wahl oder bei
Entnahme der Stimmzettel zur Stimmenzählung hat sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen,
dass der Verschluss unversehrt ist.
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(6) 1Nach Ablauf der für die Durchführung der Wahlhandlung festgesetzten Zeit dürfen nur noch
die Wahlberechtigten abstimmen, die sich in diesem Zeitpunkt im Wahlraum befinden. 2Sodann
erklärt der Wahlvorstand die Wahlhandlung für beendet.

(7) Über Zweifelsfragen, die sich bei der Wahlhandlung ergeben, entscheidet der Wahlvorstand.

(8) Der Wahlraum muss allen Beschäftigten während der Dauer der Wahlhandlung zugänglich
sein.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 16 WO

Der Wahlvorstand muss sich rechtzeitig darum kümmern, dass Wahlurnen vorhanden sind (eine
pro Gruppe) und dass eine „Wahlkabine“ zur Verfügung steht. Dies kann z. B. ein Tisch sein mit
Stellwänden als Sichtschutz.

Zwischen den beiden Wahltagen ist der Einwurfschlitz der Wahlurnen zu verkleben und die Ur-
nen sind einzuschließen.

Zu § 16 Abs. 3 WO

Achtung! Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann ein Grund zur Wahlanfechtung sein, auch
wenn das eine im Raum verbliebene Wahlvorstandsmitglied bzw. der Wahlhelfer noch so ehren-
wert ist!

Die Fassung des Abs. 4 bestimmt, dass der Wähler selbst den Stimmzettel in die Wahlurne legt
(nicht ein Mitglied des Wahlvorstands).

Falls alle Wahlberechtigten bereits am 22.5.2012 ihre Stimme abgegeben haben, kann der Wahl-
vorstand schon vorzeitig die Wahlhandlung für beendet erklären. Ausgezählt werden kann aller-
dings erst am 23.5.2012 um 12.00 Uhr, weil dieser Tag samt Ort und Uhrzeit bereits mit
Wahlausschreiben (§ 6 Abs. 2 WO) bekannt gemacht wurde. Das kann auch nicht mehr geändert
werden. Also noch einen Tag Spannung.

Achtung:
Vorzeitige Auszählung der Stimmen und Bekanntgabe des Wahlergebnisses sind ein Grund zur
Wahlanfechtung.

§ 16a WO
Briefliche Stimmabgabe

(1) 1Einem wahlberechtigten Beschäftigten, der im Zeitpunkt der Wahl verhindert ist, seine Stim-
me persönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf Verlangen

1. die Wahlvorschläge,

2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Erklärung, in der dieser gegenüber dem Wahl-
vorstand versichert, dass er den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder, soweit unter
den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 erforderlich, durch eine Person seines Vertrauens hat kenn-
zeichnen lassen,

4. einen größeren Briefumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender den
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten sowie den Vermerk "Briefliche Stimmabgabe"
trägt, auszuhändigen oder zu übersenden. 2Der Wahlvorstand soll dem Wähler ferner ein Merk-
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blatt über die Art und Weise der brieflichen Stimmabgabe (Abs. 2) aushändigen oder übersenden.
3Auf Antrag ist auch ein Abdruck des Wahlausschreibens und ein Freiumschlag zur Rücksendung
des Wahlumschlags auszuhändigen oder zu übersenden. 4Der Wahlvorstand hat die Aushändigung
oder Übersendung in der Wählerliste zu vermerken.

(2) 1Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und gefaltet in den Wahlumschlag legt,

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unterschreibt und

3. den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel gelegt ist, und die unterschriebene Erklärung (Abs. 1
Satz 1 Nr. 3) in dem Briefumschlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand
absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt. 2Der Wähler kann, so-
weit unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 erforderlich, die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichne-
ten Tätigkeiten durch eine Person seines Vertrauens verrichten lassen.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 16a WO

Der Antrag auf Briefwahl ist in der Regel schriftlich zu stellen unter Angabe der Adresse, an die
die Briefwahlunterlagen zu schicken sind.

Zu § 16 a Abs. 1 Nr. 3

Erklärung zur brieflichen Stimmabgabe:

Vordruck 5i

Zu § 16 a Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 3 WO

Die Wahlordnung (§ 16 a Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 1 vorletzter Satz) regelt, dass bei Briefwahl
grundsätzlich kein Freiumschlag sondern lediglich ein adressierter Briefumschlag auszuhändigen
oder zu übersenden ist. Lediglich auf Antrag ist auch ein Freiumschlag auszuhändigen oder zu
übersenden.

Merkblatt zur brieflichen Stimmabgabe:

Vordruck 5j

Nach den Erfahrungen, die man aufgrund der Personaleinsparung bei der Post mit der Dauer der
Briefbeförderung macht, sollte der Betroffene seinen Umschlag rechtzeitig (am besten eine Wo-
che vorher) abschicken. Die Wahlordnung bestimmt, dass nicht das Datum des Poststempels ent-
scheidet, sondern der Eingang beim Wahlvorstand!
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§ 16b WO
Behandlung der brieflich abgegebenen Stimmen

(1) 1Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Wahlvorstand die bis zu diesem Zeit-
punkt eingegangenen Briefumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge und die vorgedruck-
ten Erklärungen (§ 16a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3). 2Ist die briefliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt
(§ 16a Abs. 2), so legt der Wahlvorstand den Wahlumschlag nach Vermerk der Stimmabgabe in
der Wählerliste ungeöffnet in die Wahlurne.

(2) 1Verspätet eingehende Briefumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Die Briefumschläge sind
einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl
nicht angefochten worden ist.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 16 b WO

Bis zur Beendigung der Wahlhandlung sind die Briefwahlumschläge ungeöffnet aufzubewahren. Die
Öffnung der Umschläge und die Entnahme der Wahlumschläge darf erst kurz vor Ende der
Stimmabgabe bzw. direkt nach Ende der Stimmabgabe durch den Wahlvorstand erfolgen. Diese
Wahlumschläge werden ungeöffnet in die Wahlurne geworfen.

Die Entnahme der Stimmzettel aus den Wahlumschlägen aus der Wahlurne erfolgt dann erst im
Zusammenhang mit der Entnahme der Stimmzettel aus der Wahlurne, d. h. unmittelbar vor der
Auszählung aller Stimmzettel.

Es sind zunächst nicht nur die Wahlumschläge, sondern auch die Rücksendeumschläge aufzube-
wahren.
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§ 17 WO
Stimmabgabe in Nebenstellen und Teilen von Dienststellen
1Für die Beschäftigten von
1. nachgeordneten Stellen einer Dienststelle, die nicht nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 des Ge-
setzes selbständig sind, oder
2. Nebenstellen oder Teilen einer Dienststelle, die räumlich weit von dieser entfernt liegen und
nicht nach § 7 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 des Gesetzes als selbständige Dienststellen gelten oder
dazu erklärt worden sind, oder
3. Stellen, die nach § 7 Abs. 4 des Gesetzes als eine Dienststelle gelten, oder

4. Dienststellen, die nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes einer anderen Dienststelle zugeteilt worden
sind, kann der Wahlvorstand die Stimmabgabe in diesen Stellen durchführen. 2Ist wegen der gerin-
gen Zahl der Wahlberechtigten das Wahlgeheimnis gefährdet, so hat der Wahlvorstand anzuord-
nen, dass der Inhalt der hierbei verwendeten Wahlurnen vor Feststellung des Wahlergebnisses
mit dem Inhalt der bei der allgemeinen Wahlhandlung verwendeten Wahlurnen vermischt wird.
3Statt das in Satz 1 und 2 vorgesehene Verfahren durchzuführen, kann der Wahlvorstand in den
Fällen des Satz 1 die briefliche Stimmabgabe anordnen. 4Wird die briefliche Stimmabgabe ange-
ordnet, so hat der Wahlvorstand den wahlberechtigten Beschäftigten die in § 16a Abs. 1 bezeich-
neten Unterlagen zu übersenden.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 17 WO

Bereits im Wahlausschreiben (§ 6 Abs. 2 WO) hat der Wahlvorstand mitgeteilt, ob er Beschäf-
tigte an einer der in § 17 genannten Stellen aufsucht. Man nennt das unter Missachtung des Amts-
deutschs „fliegendes Wahllokal“. Für die Besetzung gilt dasselbe wie im zentralen Wahllokal: Es
genügen 2 Wahlvorstandmitglieder oder 1 Wahlvorstandsmitglied mit einem Wahlhelfer, die mit
der Wahlurne angereist kommen.

Ein Wahlvorstand, der seine Aufgabe darin sieht, die demokratische Legitimation des neuen Per-
sonalrats durch eine hohe Wahlbeteiligung zu sichern, wird dem „fliegenden Wahllokal“ wegen
seines höheren Anforderungscharakters den Vorzug vor der Anordnung der Briefwahl geben. Ein
solches „fliegendes Wahllokal“ ist aber nur unter den in § 17 WO aufgeführten Bedingungen zu-
lässig. Eine solche Regelung wäre z. B. bei kleinen Schulen, die personalvertretungsrechtlich einer
anderen Schule zugeordnet sind, zulässig, oder bei Nebendienststellen.

Für die Hauptdienststelle selbst darf der Wahlvorstand weder in mehreren Wahllokalen wählen
lassen, noch generelle Briefwahl anordnen.

§ 18 WO
Feststellung des Wahlergebnisses; ungültige Stimmzettel

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand die Auszählung der Stimmen
vor und stellt das Ergebnis fest.

(2) Nach Öffnung der Wahlurne vergleicht der Wahlvorstand die Zahl der in der Urne enthalte-
nen Stimmzettel und Wahlumschläge mit der Zahl der Stimmabgabevermerke in der Wählerliste
(§16 Abs. 4) und prüft die Gültigkeit der Stimmzettel.

(3) Der Wahlvorstand zählt

1. im Falle der Verhältniswahl die auf jede Vorschlagsliste, im Falle der Wahl nach § 16 Abs. 4 Satz
2 des Gesetzes (§ 25a) zusätzlich die auf jeden einzelnen Bewerber innerhalb der Vorschlagslisten,
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2. im Falle der Mehrheitswahl die auf jeden einzelnen Bewerber entfallenden gültigen Stimmen
zusammen.

(4) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die nicht mindestens einmal gefaltet sind, bei brieflicher Stimmabgabe auch Stimmzettel, die
nicht in einem Wahlumschlag abgegeben sind,

2. die nicht den Erfordernissen des § 15 Abs. 2 Satz 2 entsprechen,

3. aus denen sich der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt,

4. die ein auf die Person des Wählers hinweisendes Merkmal, einen Zusatz oder einen Vorbehalt
enthalten,

5. die gegen die Bestimmungen des § 25a Abs. 3 Satz 2 und 3 oder § 26 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3
Satz 2 bis 4 verstoßen.

(5) Bei brieflicher Stimmabgabe werden mehrere in einem Wahlumschlag für eine Wahl enthalte-
ne Stimmzettel, die gleich lauten, als eine Stimme gezählt.

(6) Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlvorstand beschließt, weil sie zu
Zweifeln Anlass geben, sind mit fortlaufender Nummer zu versehen und von den übrigen Stimm-
zetteln gesondert bei den Wahlunterlagen aufzubewahren.

(7) Die Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird, muss den Beschäftigten zugänglich sein.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 18 WO

Bitte beachten: „Unverzüglich“ heißt nicht, dass man von dem im Wahlausschreiben ausgedruck-
ten Termin und Zeitpunkt (s. § 6 Abs. 2 Ziffer 15) abweichen kann! Die Auszählung erfolgt in der
Regel direkt nach Abschluss der Wahlhandlung.

Zu Geheimniskrämerei gibt es keinen Anlass. Die Öffentlichkeit der Stimmauszählung entspricht
einem demokratischen Grundprinzip. Also nicht nur den Termin bekannt geben, sondern viel-
leicht auch persönlich Kolleginnen und Kollegen zur Anwesenheit auffordern.

Wahlhelfer können bei der Auszählung Hilfstätigkeiten wahrnehmen, aber Stimmzettel nicht ei-
genständig zählen und auch keine eigenständige Auswertung vornehmen.

Im Falle der personalisierten Verhältniswahl (modifizierte Listenwahl) muss die Auszählung in
zwei Schritten erfolgen.

Zunächst wird festgestellt, wie oft die einzelnen Listen gewählt worden sind. Daraus ergibt sich
dann die Sitzverteilung bezogen auf die Vorschlagslisten.

Sodann ist in einem zweiten Schritt durch Auszählung der für jede Liste abgegebenen Stimmen
festzustellen, welche Personen (Kandidatinnen und Kandidaten) für die jeweilige Liste in den Per-
sonalrat einrücken. Durch die personalisierte Verhältniswahl ist dies nicht mehr automatisch
durch die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf den Vorschlagslisten gegeben, son-
dern es muss – wie bei der Mehrheitswahl – innerhalb der Vorschlagslisten ausgezählt werden.

Bei personalisierter Verhältniswahl (§ 25 a Abs. 3 Satz 2 WO) dürfen nur Bewerber aus einer
Liste angekreuzt werden. Es dürfen nicht mehr Bewerber angekreuzt werden, als zu wählen sind.
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§ 19 WO
Wahlniederschrift

(1)1Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlvorstand eine Niederschrift, die von sämtlichen Mit-
gliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen ist. 2Die Niederschrift muss enthalten

1. bei Gruppenwahl die Summe der von jeder Gruppe abgegebenen Stimmen, bei gemeinsamer
Wahl die Summe aller abgegebenen Stimmen,

2. bei Gruppenwahl die Summe der von jeder Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen, bei gemein-
samer Wahl die Summe aller abgegebenen gültigen Stimmen,

3. bei Gruppenwahl die Zahl der für jede Gruppe abgegebenen ungültigen Stimmen, bei gemein-
samer Wahl die Summe aller abgegebenen ungültigen Stimmen,

4. die für die Gültigkeit oder Ungültigkeit zweifelhafter Stimmen maßgebenden Gründe,

5. im Falle der Verhältniswahl die Zahl der auf jede Vorschlagsliste entfallenen gültigen Stimmen
sowie die Verteilung der Sitze auf die Vorschlagslisten, im Falle der Wahl nach § 16 Abs. 4 Satz 2
des Gesetzes (§ 25a) außerdem die Zahl der auf jeden Bewerber entfallenen gültigen Stimmen, im
Falle der Mehrheitswahl die Zahl der auf jeden Bewerber entfallenen gültigen Stimmen,

6. die Namen der gewählten Bewerber,

7. die während der Wahlhandlung und der Feststellung des Wahlergebnisses gefaßten Beschlüsse
(§ 16 Abs. 7, § 18 Abs. 6).

(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung oder der Feststellung des Wahlergebnisses
sind in der Niederschrift zu vermerken.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 19 WO

Die Wahlhelfer gehören dem Wahlvorstand nicht an und dürfen deshalb auch nicht bei der Anfer-
tigung der Niederschrift beteiligt werden.

Niederschrift bei Gruppenwahl:

Vordruck 6a

Niederschrift bei gemeinsamer Wahl:

Vordruck 6b

Bei den Vordrucken ist zu beachten, dass bei der Formulierung „Von den abgegebenen Stimmzet-
teln waren … gültig“, die Zahl der Enthaltungen bei den gültigen Stimmen mit zu zählen ist.

Bei personalisierter Verhältniswahl heißt es bei Vordruck 6a (in A b) und bei Vordruck 6 B
(in B):
„Auf die Vorschlagsliste 1 entfielen ___ gültige Stimmen ….“

Bei „Stimmen“ ist hier die Zahl der Stimmzettel anzugeben, in denen Bewerber der Liste 1 ange-
kreuzt wurden.

Entsprechendes gilt für die „Stimmen“ der anderen Vorschlagslisten.

Sinnvollerweise ist so vorzugehen, dass die entsprechenden Stimmzettel auf einzelne Stapel gelegt
werden. Die Zahl der Stimmzettel in den einzelnen Stapeln ist dann die „Zahl der Stimmen“ für
die einzelnen Listen.
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Die Berechnung der den einzelnen Listen zustehenden Sitze erfolgt anschließend entsprechend
dem Verfahren nach Hare-Niemeyer.

Zu den besonderen Vorkommnissen gehören z. B.

- Unterbrechung der Wahlhandlung mit Angabe von Grund und Uhrzeit

- Störungen im Wahlraum
- sonstige die Wahl beeinträchtigende Ereignisse.
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§ 20 WO
Benachrichtigung der Gewählten

Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Personalratsmitglieder Gewählten unverzüglich schriftlich
von ihrer Wahl.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 20 WO

Mit dieser Benachrichtigung wird sinnvoller Weise die Einladung zur konstituierenden Sitzung des
Personalrats verbunden (s. § 31 Abs. 1 HPVG).

§ 21 WO
Bekanntmachung des Wahlergebnisses
Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis und die Namen der als Personalratsmitglieder gewähl-
ten Bewerber durch zweiwöchigen Aushang an den Stellen bekannt, an denen das Wahlausschrei-
ben bekanntgemacht worden ist.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 21 WO
Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstands zu un-
terschreiben.
Sie beinhaltet im Wesentlichen die Angaben über das Wahlergebnis, die in der Wahlniederschrift
aufgeführt wurden.
Bei der Bekanntmachung ist es sinnvoll, auch die Namen der Ersatzmitglieder anzugeben.

§ 22 WO
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekanntmachungen, Stimmzettel, Briefumschläge für die
briefliche Stimmabgabe usw.) werden vom Personalrat mindestens bis zur Durchführung der
nächsten Personalratswahl aufbewahrt.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 22 WO

Ein günstiger Zeitpunkt für die Übergabe der Wahlunterlagen ist die konstituierende Sitzung.
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Zweiter Abschnitt

Besondere Vorschriften für die Wahl
mehrerer Personalratsmitglieder oder Gruppenvertreter

Erster Teil
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahlvorschläge (Verhältniswahl)

§ 23 WO
Voraussetzungen für Verhältniswahl; Stimmzettel; Stimmabgabe

(1) 1Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) ist zu wählen, wenn

1. bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe mehrere gültige Wahlvorschläge,

2. bei gemeinsamer Wahl mehrere gültige Wahlvorschläge vorliegen. 2In diesen Fällen kann jeder
Wähler seine Stimme nur für den gesamten Wahlvorschlag (Vorschlagsliste) abgeben.

(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern un-
ter Angabe von Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung und Gruppenzuge-
hörigkeit der an erster Stelle benannten männlichen und weiblichen Bewerber, bei gemeinsamer
Wahl die für die Gruppen an erster Stelle benannten männlichen und weiblichen Bewerber unter-
einander aufzuführen; bei Listen, die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das Kennwort
anzugeben.

(3) Der Wähler hat auf dem Stimmzettel die Vorschlagsliste anzukreuzen oder in sonstiger Weise
zweifelsfrei zu kennzeichnen, für die er seine Stimme abgeben will.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 23 WO

Wenn mehrere Personalratsmitglieder oder Gruppenmitglieder zu wählen sind, gilt entweder
Listenwahl (= Verhältniswahl), falls mehrere Wahlvorschläge vorliegen (s. § 23 WO) oder Perso-
nenwahl (= Mehrheitswahl), falls nur ein gültiger Wahlvorschlag vorliegt (s. § 26 WO).

Wenn es um die Wahl nur eines Personalratsmitgliedes oder eines Gruppenvertreters geht, gilt
die Sonderregelung des § 28 WO (bzw. § 13 Abs. 1 S. 2 HPVG), d. h., dann findet keine Listenwahl
sondern auch Personenwahl (= Mehrheitswahl) statt.

Stimmzettel bei Gruppenwahl und Verhältniswahl:

Vordruck 5a

Stimmzettel bei gemeinsamer Wahl und Verhältniswahl:

Vordruck 5d

Bei der Verhältniswahl (= Listenwahl) sind auf dem Stimmzettel die Namen des ersten weiblichen
und des ersten männlichen Bewerbers der jeweiligen Listen aufzuführen. Dabei stehen die Namen
der weiblichen Bewerber links und die der männlichen Bewerber rechts (s. §26 Abs. 2 WO).

Die Vorschlagslisten selbst werden in der Reihenfolge ihrer Ordnungsnummer untereinander auf
dem Stimmzettel aufgeführt. Außer dem Familiennamen sind Vorname, Amts- oder Berufsbe-
zeichnung und Gruppenzugehörigkeit des jeweils ersten Bewerbers und der jeweils ersten Be-
werberin anzugeben



5858 GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012

Wenn ein Kennwort von den Listeneinreichenden angegeben wurde, muss dieses Kennwort auf
dem Stimmzettel erscheinen.

Die Kennwörter dürfen nicht in unterschiedlicher Druckstärke oder Drucktypen gedruckt sein.
Entsprechendes gilt für die Namen der Kandidaten und die Listennummerierungen.

Der Stimmzettel muss den Hinweis enthalten: „Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als eine
Vorschlagsliste angekreuzt ist. Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal ge-
faltet ist."

Bei Listenwahl (=Verhältniswahl) hat der Wähler eine Stimme, die er einer Vorschlagsliste geben
kann, indem er auf dem Stimmzettel diese Liste ankreuzt.

§ 24 WO
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreter bei Gruppenwahl

(1) 1Bei Gruppenwahl werden den einzelnen Vorschlagslisten jeder Gruppe so viele Sitze zugeteilt,
wie ihnen im Verhältnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen zur Gesamtstimmenzahl aller an der
Sitzverteilung der Gruppe teilnehmenden Wahlvorschläge zustehen. 2Dabei erhält jeder Wahlvor-
schlag zunächst so viele Sitze, wie sich für ihn ganze Zahlen ergeben. 3Sind danach noch Sitze zu
vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berech-
nung nach Satz 1 ergeben, auf die Wahlvorschläge zu verteilen. 4Über die Zuteilung des letzten
Sitzes entscheidet bei gleichen Zahlenbruchteilen das Los.

(2) 1Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerber, als ihr nach Abs. 1 zustehen würden, so fallen
die überschüssigen Sitze den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile zu. 2Bei gleichen Zahlenbruchteilen oder wenn nur auf Grund von ganzen Zahlen zuge-
teilte Sitze vorhanden sind, entscheidet das Los.

(3) 1Bei der Verteilung der Sitze auf die Vorschlagslisten nach Abs. 1 und 2 sind die Geschlechter
in folgender Weise zu berücksichtigen. 2Auf die Vorschlagslisten, die in der Reihenfolge der meis-
ten auf3 sie entfallenden Stimmen geordnet werden, wird aus der nach § 5 Abs. 5 errechneten
Zahl jeweils ein Sitz jedes Geschlechts gegebenenfalls mehrfach nacheinander zugeteilt, bis kein
Sitz mehr vorhanden ist. 3Dabei erhält das Geschlecht, auf das der größte Beschäftigtenanteil in
der Gruppe entfällt, den jeweils ersten Sitz; bei gleichem Beschäftigtenanteil entscheidet das Los.
4Enthält eine Vorschlagsliste für ein Geschlecht weniger Bewerber als ihm nach § 5 Abs. 5 Sitze
zustehen würden, so fallen die überschüssigen Sitze dem anderen Geschlecht in derselben Vor-
schlagsliste in der Reihenfolge der benannten Bewerber zu. 5Innerhalb eines Geschlechts sind die
Sitze auf die Bewerber in der Reihenfolge ihrer Benennung auf dem Wahlvorschlag (§ 8 Abs. 2
Satz 1) zu verteilen.

(4) Die Wahl eines Personalratsmitglieds nach § 8 Abs. 2 Satz 4 geht zu Lasten der Bewerber des
anderen Geschlechts in seiner Gruppe.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 24 WO

Das Prinzip des Verfahrens nach Hare-Niemeyer wurde bereits bei der Erläuterung zu § 13 HPVG
und zu § 5 WO dargestellt.

Beispiel:
Es gibt 3 Listen im Beamtenbereich bei drei zu verteilenden Sitzen und 2 Listen im Arbeitnehmer-
bereich bei zwei zu verteilenden Sitzen. Auf die einzelnen Listen entfielen folgende Stimmen:
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Liste 1 Beamte 25 Stimmen
Liste 2 Beamte 12 Stimmen
Liste 3 Beamte 8 Stimmen
Summe der abgegebenen Stimmen bei den Beamten: 45

Liste 1 Arbeitnehmer 12 Stimmen
Liste 2 Arbeitnehmer 8 Stimmen
Summe der abgegebenen Stimmen bei den Arbeitnehmern: 20

Berechnung der Sitzverteilung (Gruppe: Beamte)
Zunächst werden die ganzzahligen Anteile berücksichtigt.

Liste 1: (3 x 25) : 45 = 1,66
Liste 2: (3 x 12) : 45 = 0,80
Liste 3: (3 x 8) : 45 = 0,53

Demnach erhält die Liste 1 den ersten Sitz. Die beiden verbleibenden Sitze werden in der Reihen-
folge der größten Zahlenbruchteile (nach dem Komma) vergeben. Liste 2 erhält den zweiten Sitz
(0,80) und Liste 1 den dritten Sitz, da 0,66 größer als 0,53 ist. Damit erhält Liste 1 zwei Sitze und
Liste 2 einen Sitz.

Berechnung der Sitzverteilung (Gruppe: Arbeitnehmer)
Zunächst werden die ganzzahligen Anteile berücksichtigt.

Liste 1: (2 x 12) : 20 = 1,2
Liste 2: (2 x 8) : 20 = 0,8

Demnach erhält die Liste 1 den ersten Sitz. Den verbleibenden zweiten Sitz erhält die Liste 2, da
0,8 größer als 0,2 ist. Damit erhält Liste 1 einen Sitz und Liste 2 ebenfalls einen Sitz.

Bei gleichen Bruchteilen würde das Los entscheiden. Der Losentscheid ist durch den Vorsitzenden
des Wahlvorstands vorzunehmen.

Die Verteilung der Männer- und Frauensitze innerhalb der einzelnen Vorschlagslisten geschieht
gem. § 24 Abs. 3 WO wie folgt:

Die Listen werden in der Reihenfolge der meisten auf sie entfallenen Stimmen geordnet.

Die (nach § 5 Abs. 5 WO) errechneten Männer- und Frauensitze werden der Reihe nach auf die
Listen verteilt, wobei bei jeder Liste (beginnend mit der Liste mit den meisten Stimmen) mit der
Verteilung des Sitzes begonnen wird, auf den der größte Beschäftigungsanteil in der Gruppe ent-
fällt. Dies bedeutet z. B., dass mit einem Männersitz begonnen wird, wenn in der Gruppe mehr
Männer als Frauen vertreten sind und umgekehrt.

Beispiel:
Für die Berechnung der Männer- und Frauensitze wird von folgenden Beschäftigungszahlen ausge-
gangen:

Beamte: 50, davon weiblich 30
und männlich 20

Arbeitnehmer:25, davon weiblich 5
und männlich 20.

Nach diesen Zahlen besteht der Personalrat aus 5 Mitgliedern und zwar aus 2 Arbeitnehmer- und
3 Beamtenvertretern.

Bei den Arbeitnehmern errechnet sich die Verteilung auf Männer und Frauen nach dem Verfah-
ren Hare-Niemeyer wie folgt:
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Männer: (2 x 20) : 25 = 1,66  2 Sitze
Frauen: (2 x 5) : 25 = 0,40  0 Sitze

Dies bedeutet, dass es in der Gruppe der Arbeitnehmer 2 Männersitze gibt.

Bei den Arbeitnehmern erhalten Liste 1 und Liste 2 je einen Männersitz.

Bei den Beamten erfolgt die Sitzverteilung auf Männer und Frauen, wie folgt:

Männer: (3 x 20) : 50 = 1,20  1 Sitz
Frauen: (3 x 30) : 50 = 1,80  2 Sitze

Damit gibt es bei den Beamten zwei Frauensitze und einen Männersitz.

Bei der Verteilung der Männer- und Frauensitze auf die einzelnen Listen bei der Gruppe der
Beamten wird so vorgegangen, dass die Listen in der Reihenfolge ihres Stimmenanteils von links
nach rechts geordnet aufgeschrieben werden. Da die Frauen in der Gruppe der Beamten die zah-
lenmäßig am stärksten vertretene Gruppe sind, wird mit der Verteilung der Frauenplätze begon-
nen. Zunächst erhält jede Liste, der ein Sitz zusteht, einen Frauensitz. Dann werden auf die Listen
von links beginnend die Männersitze verteilt. In unserem Beispiel erhält in der Gruppe der Beam-
ten zunächst jede Liste einen Frauensitz und danach Liste 1 einen Männersitz.

Im Personalrat sind damit 2 Frauen (2 Beamtinnen) und 3 Männer (1 Beamter und 2 Arbeitneh-
mer) vertreten.

In der Gruppe der Arbeitnehmer gibt es nur 2 Männerplätze. Aus diesem Grund kann nach § 8
Abs. 2 Ziffer 4 WO auch eine Frau kandidieren. Darauf ist auch im Wahlausschreiben gem. § 6
Abs. 2 Ziffer 18 WO hinzuweisen.

Diese Regelung wurde zum Minderheitenschutz in das Gesetz und die Wahlordnung aufgenom-
men. Dieser Kandidat bzw. diese Kandidatin des Minderheitengeschlechts kann auf der Vor-
schlagsliste auch auf Platz 1 stehen. Bei Persönlichkeitswahl ist dann dieser Kandidat bzw. diese
Kandidatin des Minderheitengeschlechts gewählt, wenn entsprechend viele Stimmen auf ihn bzw.
sie entfallen.

Hätte auf der Liste 2 bei den Arbeitnehmern eine Frau auf Platz 1 gestanden, dann wäre diese
Kandidatin gewählt (auf einem Männerplatz). Im Personalrat wären dann 3 Frauen (2 Beamtinnen
und 1 Arbeitnehmerin) und zwei Männer vertreten.

Die Wahl der Frau bei den Arbeitnehmern würde zu Lasten eines Männerplatzes bei dieser
Gruppe geschehen. Ein Ausgleich über die Gruppen hinweg (z. B. dass bei den Beamten ein Frau-
ensitz in einen Männersitz umgewandelt wird), um das vorher errechnete Verhältnis von Frauen-
sitzen (2) und Männersitzen (3) zu gewährleisten, erfolgt nicht.

§ 25 WO
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreter bei gemeinsamer Wahl

(1) 1Bei gemeinsamer Wahl werden den einzelnen Vorschlagslisten so viele Sitze zugeteilt, wie
ihnen im Verhältnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen zur Gesamtstimmenzahl aller an der
Sitzverteilung teilnehmenden Wahlvorschläge zustehen. 2§ 24 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 3Die den Gruppen zustehenden Sitze werden in folgender Weise ermittelt. 4Auf die Vor-
schlagslisten, die in der Reihenfolge der meisten auf sie entfallenden Stimmen geordnet werden,
wird aus der nach § 5 Abs. 2 bis 4 bestimmten Zahl jeder Gruppe jeweils ein Sitz in der Reihenfol-
ge Beamte, Arbeitnehmer gegebenenfalls mehrfach nacheinander zugeteilt, bis kein Sitz mehr vor-
handen ist. 5Sind weitere Gruppen vorhanden (§ 97 Abs. 2 und § 104 Abs. 1 des Gesetzes), so gilt
die Reihenfolge Beamte, Arbeitnehmer, wissenschaftliche Mitglieder, künstlerisch Beschäftigte.
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(2) 1Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerber einer Gruppe, als dieser nach Abs. 1 Sitze
zustehen würden, so fallen die restlichen Sitze dieser Gruppe den Angehörigen derselben Gruppe
auf den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zu. 2§ 24 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Innerhalb der Gruppen werden die Geschlechter in folgender Weise berücksichtigt: Auf die
Vorschlagslisten, die in der Reihenfolge der meisten auf sie entfallenen Stimmen geordnet werden,
wird aus der nach § 5 Abs. 5 errechneten Zahl jeweils ein Sitz jedes Geschlechts gegebenenfalls
mehrfach nacheinander zugeteilt, bis kein Sitz mehr vorhanden ist. 2§ 24 Abs. 3 Satz 3 bis 5 und
Abs. 4 gilt entsprechend.
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Er läuterungen/Hinwei se

Zu 25 WO

Gemeinsame Wahl bedeutet, dass Wahlberechtigte der Beamtengruppe mit ihrer Wahlent-
scheidung auch darüber mitentscheiden, wer in der Arbeitnehmergruppe in den Personalrat
kommt und umgekehrt. Ein direkter Einfluss auf die Wahl einzelner Personen ist nur bei der Per-
sonenwahl (= Mehrheitswahl) möglich. Bei der Listenwahl (= Verhältniswahl), wie sie in § 25 WO
beschrieben ist, ist die Entscheidung, wer in den Personalrat gelangt, davon abhängig, auf welchem
Listenplatz die Kandidatur erfolgt. Die Berechnung der auf die Listen entfallenen Sitze erfolgt nach
Hare-Niemeyer.

Beispiel:
Liste 1 erhält 36 Stimmen, Liste 2 erhält 23 Stimmen und Liste 3 erhält drei Stimmen. Die Sitzver-
teilung wird folgendermaßen berechnet:

Liste 1: (5 x 36) : 62 = 2,90  3 Sitze
Liste 2: (5 x 23) : 62 = 1,85  2 Sitze
Liste 3: (5 x 3) : 62 = 0,24  0 Sitze

Die Beamten und Arbeitnehmersitze werden nach folgendem Verfahren verteilt:

Da die Liste 1 die meisten Stimmen hat, steht sie an erster Stelle, sie hat 3 Sitze zu erhalten. Die
Liste 2 wird rechts daneben aufgeführt, sie erhält 2 Sitze.

Gem. § 25 Abs. 1 S. 4 WO wird bei der Sitzaufteilung auf die Gruppen mit der Gruppe der Beam-
ten begonnen. D. h. zunächst erhält jede Liste einen Beamtensitz und anschließend jede Liste ei-
nen Arbeitnehmersitz, bis alle Sitze vergeben sind.

Dies bedeutet, dass Liste 1 zwei Beamtensitze und einen Arbeitnehmersitz erhält. Liste 2 erhält
einen Beamtensitz und einen Arbeitnehmersitz.

Würde es z. B. auf Liste 1 nur einen Beamtenbewerber geben (obwohl sie einen Anspruch auf
zwei Beamtensitze hat), würde gemäß § 25 Abs. 2 WO den zweiten ihr zustehende Beamtensitz
die Liste 2 erhalten und zwar zusätzlich zu den ihr bereits zustehenden zwei Sitzen (ein Beamten-
sitz und ein Arbeitnehmersitz). D. h. Liste 2 erhielte dann zwei Beamtensitze und einen Arbeit-
nehmersitz.

Beispiel für die Verteilung der 3 Beamten- und 2 Arbeitneh-
mersitze bei gemeinsamer Wahl:

Liste 1 Liste 2

(3 Sitze) (2 Sitze)

B B

A A

B ----
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Zu § 25 Abs. 3 WO

Berücksichtigung der Geschlechter:
Die Verteilung der Männer- und Frauensitze auf die einzelnen Listen erfolgt jeweils getrennt in
den einzelnen Gruppen entsprechend dem für die Gruppen errechneten Anteil von Männer- und
Frauensitzen.

Gemäß § 25 Abs. 2 WO i. V. m. § 24 Abs. 3 S. 3 WO wird bei der Sitzaufteilung auf die Ge-
schlechter mit dem Geschlecht begonnen, auf das in der jeweiligen Gruppe der größte Beschäftig-
tenanteil entfällt. Dies sind in diesem Beispiel bei beiden Gruppen die Frauen.

Bei der Gruppe der Beamten sind 2 Frauensitze und 1 Männersitz zu verteilen. Es ist (gem.
§ 24 Abs. 3 Satz 3 WO) mit dem Geschlecht zu beginnen, das den höchsten Beschäftigtenanteil in
der Gruppe hat, dies sind in diesem Fall die Frauen. Somit ist mit der Verteilung der Frauensitze
zu beginnen.

Ergebnis:
Die Liste 1 erhält einen Frauensitz und einen Männersitz. Gewählt ist bei der Liste 1 in der Grup-
pe der Beamten die erste weibliche Bewerberin und der erste männliche Bewerber. Gewählt ist
bei der Liste 2 in der Gruppe der Beamten die erste weibliche Bewerberin.

Bei der Gruppe der Arbeitnehmer sind zwei Frauensitze zu verteilen und kein Männersitz.

Ergebnis:
Die Liste 1 erhält einen Frauensitz. Gewählt ist bei der Liste 1 in der Gruppe der Arbeitnehmer
die erste weibliche Bewerberin. Gewählt ist bei der Liste 2 in der Gruppe der Arbeitnehmer
ebenfalls die erste weibliche Bewerberin.

Gruppe der Beamten
Begonnen wird mit der Verteilung der Frauensitze

Liste 1 Liste 2

(2 Sitze) (1 Sitz)

F F

M ----

Gruppe der Arbeitnehmer
Begonnen wird mit der Verteilung der Frauensitze:

Liste 1 Liste 2

(2 Sitze) (1 Sitz)

F F

M ----
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§ 25a WO
Personalisierte Verhältniswahl

(1) 1Für ab dem 1. Mai 1996 stattfindende örtliche Personalratswahlen ist bei Vorliegen mehrerer
gültiger Wahlvorschläge im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 nach den Grundsätzen des
§ 16 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zu wählen (personalisierte Verhältniswahl), wenn die wahlberech-
tigten Angehörigen jeder Gruppe dies vor der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen,
an denen mindestens die Hälfte aller wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe teilgenommen
hat, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschließen. 2In diesem Fall richtet sich das
Wahlverfahren nach Abs. 2 bis 6.

(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern un-
ter Angabe von Familienname, Vorname, Amts- und Berufsbezeichnung und Gruppenzugehörigkeit
links der weiblichen und rechts der männlichen Bewerber untereinander aufzuführen; bei Listen,
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben.

(3) 1Der Wähler hat auf dem Stimmzettel die Namen der Bewerber anzukreuzen oder in sonsti-
ger Weise zweifelsfrei zu kennzeichnen, für die er seine Stimme abgeben will. 2Es dürfen nur Be-
werber aus einer Vorschlagsliste angekreuzt werden. 3Der Wähler darf

1. bei Gruppenwahl nicht mehr Namen von Bewerbern ankreuzen, als für die betreffende Gruppe
Vertreter zu wählen sind, oder

2. bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen von Bewerbern ankreuzen, als Personalratsmitglie-
der insgesamt zu wählen sind, jedoch innerhalb der einzelnen Gruppen nicht mehr Namen, als
jeweils Vertreter dieser Gruppe zu wählen sind.

(4) Auf dem Stimmzettel ist zu vermerken, dass nur Bewerber aus einer Vorschlagsliste ange-
kreuzt werden dürfen und wie viele Namen von Bewerbern, bei gemeinsamer Wahl auch bezüg-
lich der einzelnen Gruppen, der Wähler höchstens ankreuzen darf.

(5) 1Bei Gruppenwahl werden den einzelnen Vorschlagslisten so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen im
Verhältnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen zur Gesamtstimmenzahl aller an der Sitzvertei-
lung der Gruppe teilnehmenden Wahlvorschläge zustehen. 2§ 24 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2
findet Anwendung. 3Innerhalb der Vorschlagslisten werden die Sitze auf die Bewerber in der Rei-
henfolge der auf sie entfallenen Stimmen verteilt. 4Haben mehrere Bewerber die gleiche Stimmen-
zahl erhalten und ist nur noch ein Sitz zu verteilen oder sind auf einem Wahlvorschlag weniger
Bewerber angekreuzt worden, als ihm Sitze zufallen, so entscheidet über die Vergabe dieser Sitze
das Los.

(6) 1Bei gemeinsamer Wahl werden den einzelnen Vorschlagslisten so viele Sitze zugeteilt, wie
ihnen im Verhältnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen zur Gesamtstimmenzahl aller an der
Sitzverteilung teilnehmenden Wahlvorschläge zustehen. 2§ 24 Abs. 1 Satz 2 bis 4 findet Anwen-
dung. 3Die jeder Gruppe zustehenden Sitze werden getrennt, jedoch nach demselben Stimmen-
verhältnis ermittelt. 4§ 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 findet Anwendung. 5Die den Gruppen
zustehenden Sitze werden in folgender Weise ermittelt: Auf die Vorschlagslisten, die in der Rei-
henfolge der meisten auf sie entfallenen Stimmzettel geordnet werden, wird aus der nach § 5
Abs. 2 bis 5 bestimmten Zahl jeder Gruppe jeweils ein Sitz in der Reihenfolge Beamte, Arbeit-
nehmer gegebenenfalls mehrfach nacheinander zugeteilt, bis kein Sitz mehr vorhanden ist. 6§ 25
Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 findet Anwendung. 7Innerhalb der Vorschlagslisten werden die den ein-
zelnen Gruppen zustehenden Sitze auf die Bewerber der entsprechenden Gruppen in der Reihen-
folge der auf sie entfallenen Stimmen verteilt. 8Abs. 5 Satz 4 gilt entsprechend.
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Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 25 a WO

Voraussetzung für die Durchführung personalisierter Verhältniswahl ist, dass die Voraussetzungen
für Verhältniswahl (= Listenwahl) gem. § 23 Abs. 1 S. 1 vorliegen und im Rahmen einer Vorab-
stimmung (nach Abs. 1) personalisierte Verhältniswahl beschlossen wurde.

Bei der personalisierten Verhältniswahl können auf dem Stimmzettel nur Personen ange-
kreuzt werden und keine Listen. Bezüglich der Berechnung des Wahlergebnisses gilt Folgendes:

1. Mit der Entscheidung, innerhalb welcher Liste Personen angekreuzt werden, wird die Grundla-
ge gelegt für die Sitzverteilung zwischen den einzelnen Vorschlagslisten.

2. Durch die Stimmvergabe innerhalb der Liste kann der Wähler entscheiden, welche Kandidatin-
nen und Kandidaten einer Vorschlagsliste bei der Mandatsverteilung berücksichtigt werden sollen
und damit die auf der Liste vorgegebene Reihenfolge verändern.

Bei personalisierter Verhältniswahl (§ 25 a WO) dürfen nur Bewerber aus einer Liste angekreuzt
werden. Es dürfen nicht mehr Bewerber angekreuzt werden, als zu wählen sind.

Innerhalb der Vorschlagsliste, die man wählen will, kann dann wie bei der echten Mehrheitswahl
verfahren werden. D. h. man kann so viele Personen ankreuzen, wie zu wählen sind. Man kann
auch weniger ankreuzen, aber nicht mehr.

Nicht möglich sind:
- Kumulieren (mehrere Stimmen pro Kandidatin/Kandidat )
- Panaschieren (listenübergreifende Stimmabgabe)

Entscheidend ist für die Mehrheitsverhältnisse im Personalrat, wie oft beim Ankreuzen der Be-
werberinnen und Bewerber die einzelnen Vorschlagslisten berücksichtigt wurden. Wenn innerhalb
einer Vorschlagsliste Bewerber angekreuzt wurden, bedeutet dies bezüglich der Errechnung der
Sitzverteilung eine Stimme für diese Liste.

Dies bedeutet für die Frage der Sitzverteilung, dass die Zahl der für einzelne Personen abgegebe-
nen Stimmen keine Rolle spielt. Es ist also denkbar, dass Personen auf einer Liste mehr Stimmen
erhalten als Personen auf einer anderen Liste, sie aber dennoch nicht in den Personalrat einrü-
cken, weil die Liste insgesamt im Verhältnis zu anderen Listen weniger Stimmen erhalten hat.

Bezüglich der Stimmenauszählung bei personalisierter Verhältniswahl wird auf die Erläuterungen
zu § 18 WO verwiesen.

Zweiter Teil
Wahlverfahren bei Vorliegen eines Wahlvorschlags (Mehrheitswahl)

§ 26 WO
Voraussetzungen für Mehrheitswahl; Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) 1Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu wählen, wenn

1. bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag,

2. bei gemeinsamer Wahl nur ein gültiger Wahlvorschlag vorliegt. 2In diesen Fällen kann jeder
Wähler nur solche Bewerber wählen, die in dem Wahlvorschlag aufgeführt sind.
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(2) In dem Stimmzettel werden links die Namen der weiblichen und rechts die Namen der männ-
lichen Bewerber in unveränderter Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, der
Amts- oder Berufsbezeichnung und der Gruppenzugehörigkeit aufgeführt.

(3) 1Der Wähler hat auf dem Stimmzettel die Namen der männlichen und weiblichen Bewerber
anzukreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei zu kennzeichnen, für die er seine Stimme abge-
ben will. 2Der Wähler darf

1. bei Gruppenwahl nicht mehr Namen von männlichen und nicht mehr Namen von weiblichen
Bewerbern ankreuzen oder kennzeichnen als für die betreffende Gruppe jeweils männliche und
weibliche Vertreter zu wählen sind oder

2. bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen von männlichen und nicht mehr Namen von weibli-
chen Bewerbern ankreuzen oder kennzeichnen als männliche und weibliche Personalratsmitglie-
der insgesamt zu wählen sind, jedoch innerhalb der einzelnen Gruppen nicht mehr Namen, als
jeweils männliche oder weibliche Vertreter dieser Gruppe zu wählen sind.
3Entfällt nach § 5 Abs. 5 innerhalb einer Gruppe auf ein Geschlecht kein Personalratsmitglied, so
kann abweichend von Satz 2 auch der Name höchstens eines Bewerbers des in der Minderheit
befindlichen Geschlechts angekreuzt werden. 4Die für das andere Geschlecht zu vergebenden
Stimmen verringern sich im Falle des Satzes 3 um eine Stimme.

(4) Auf dem Stimmzettel ist zu vermerken, wie viele Namen von männlichen und wie viele Namen
von weiblichen Bewerbern der Wähler jeweils höchstens ankreuzen darf.

Er läuterungen/Hinwei se

Stimmzettel bei Gruppenwahl und Mehrheitswahl (= Personenwahl)

Vordruck 5b

Zu § 26 WO

Wenn nur ein gültiger Wahlvorschlag vorliegt, wird sowohl bei Gruppenwahl als auch bei gemein-
samer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (= Personenwahl) gewählt. Die Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden auf dem Stimmzettel in unveränderter Reihenfolge aufgeführt.

Jede Wählerin und jeder Wähler kann maximal so viele Bewerberinnen und Bewerber ankreuzen,
wie in den Personalrat zu wählen sind (auf dem Stimmzettel ist die Höchstzahl anzugeben).

Wenn ein Geschlecht im Personalrat innerhalb einer Gruppe keinen Anspruch auf Vertretung hat
(gem. Berechnung nach § 5 Abs. 5 WO), kann max. eine Bewerberin bzw. ein Bewerber des in
der Minderheit befindlichen Geschlechts angekreuzt werden. (Dies ist auf dem Stimmzettel
anzugeben). Dann verringert sich die für das andere Geschlecht zu vergebende Stimmenzahl
entsprechend.
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§ 27 WO
Ermittlung des Ergebnisses

(1) 1Bei Gruppenwahl sind die männlichen und weiblichen Bewerber in der Reihenfolge der höchs-
ten auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt. 2Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

(2) 1Bei gemeinsamer Wahl werden die den einzelnen Gruppen zustehenden Sitze mit denjenigen
männlichen und weiblichen Bewerbern dieser Gruppen besetzt, auf die der Reihenfolge nach die
höchsten Stimmenzahlen entfallen sind. 2Abs. 1 Satz 2 wird angewandt.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 27 WO Abs. 1

Bei Gruppenwahl werden die den Gruppen zustehenden Frauensitze auf die Bewerberinnen und
die Männersitze auf die Bewerber in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahlen verteilt
(s. § 27 Abs. 1 WO).

Zu § 27 WO Abs. 2

Auch bei gemeinsamer Wahl werden die den jeweiligen Gruppen zustehenden Frauensitze auf die
Bewerberinnen mit der höchsten Stimmenzahl verteilt und die Männersitze auf die Bewerber mit
den höchsten Stimmergebnissen.

Beispiel:
Sind bei gemeinsamer Wahl z. B. für die Gruppe der Beamten 2 Frauen und 1 Mann zu wählen,
dann kommen die beiden Frauen mit den meisten Stimmen und der Mann mit den meisten Stim-
men (jeweils aus der Gruppe der Beamten) in den Personalrat.

Sind bei gemeinsamer Wahl bei der Gruppe der Arbeitnehmer zwei Männer zu wählen und keine
Frau, dann kommen die beiden Männer mit den meisten Stimmen in den Personalrat. Dies kann
sich aber dann ändern, wenn auch eine Frau kandidiert, da auch der Name „eines Bewerbers“ des
in der Minderheit befindlichen Geschlechts angekreuzt werden darf (s. § 26 Abs. 3 S. 3 WO). D. h.
dann könnte auch der Name der Frau angekreuzt werden.

Beispiel:
An einer Schule findet gemeinsame Wahl statt und den Frauen stehen drei, den Männern zwei
Plätze zu. Es geht nur ein Wahlvorschlag ein (mit zwei Frauen und fünf Männern). Da nur ein
Wahlvorschlag vorliegt, findet Mehrheitswahl (= Personenwahl) statt. Obwohl den Frauen drei
Plätze zustehen, kann der Wähler nur bis zu zwei Frauen ankreuzen, da nur zwei Frauen kandi-
dieren. Er kann auch nur bis zu zwei Männer ankreuzen, da den Männern nur zwei Plätze zuste-
hen. D. h., gewählt sind zunächst die zwei Frauen und die zwei Männer mit den meisten Stimmen.
Der dritte „Frauensitz“ geht an den Mann mit der nächst höheren Stimmenzahl (nach der Vertei-
lung der zwei Männersitze an die beiden Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl). Voraussetzung
ist aber jeweils, dass ein Kandidat bzw. eine Kandidatin mindestens je eine Stimme erhalten hat.
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Dritter Abschnitt

Besondere Vorschriften für die Wahl eines Personalratsmitgliedes
oder eines Gruppenvertreters (Mehrheitswahl)

28 WO
Voraussetzungen für Mehrheitswahl; Stimmzettel; Stimmabgabe; Wahlergebnis

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu wählen, wenn

1. bei Gruppenwahl nur ein Vertreter,

2. bei gemeinsamer Wahl nur ein Personalratsmitglied zu wählen ist.

(2) In den Stimmzettel werden die Bewerber aus den Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihen-
folge unter Angabe von Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung übernommen.

(3) Der Wähler hat auf dem Stimmzettel den Namen des männlichen oder weiblichen Bewerbers
anzukreuzen oder sonst zweifelsfrei zu kennzeichnen, für den er seine Stimme abgeben will.

(4) 1Gewählt ist der männliche oder weibliche Bewerber, der die meisten Stimmen erhalten hat.
2Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

Er läuterungen/Hinwei se

Dritter Abschnitt
Besondere Vorschriften für die Wahl eines Personalratsmitgliedes oder eines Gruppenvertreters
(Mehrheitswahl)

Zu § 28 WO
Wenn bei Gruppenwahl nur ein Personalratsmitglied zu wählen ist, erfolgt keine Festlegung
auf Frauen- und Männerplätze.

Wenn mehr als eine Person zu wählen ist, erfolgt im Wahlausschreiben die Festlegung, um
welche Plätze es sich handelt (Frauenplatz oder Männerplatz). Zusätzlich ist anzugeben, dass auch
das andere Geschlecht auf einem Wahlvorschlag benannt und gewählt werden kann.

In beiden Fällen werden aus den Wahlvorschlagslisten die Namen in alphabetischer Reihenfolge
auf die Stimmzettel übernommen. Dabei wird nicht nach Frauen und Männern getrennt. Die An-
gabe der Gruppenzugehörigkeit der Kandidaten ist in § 28 Abs. 2 WO (im Gegensatz zu den An-
gaben in § 23 Abs. 2 WO, § 25a Abs. 2 WO, § 26 Abs. 2 WO) nicht vorgesehen. Da sie aber in
den Mustervordrucken angegeben ist, wird die Angabe für zulässig erachtet.

In beiden Fällen erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (= Personenwahl)
gem. § 28 WO. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

Stimmzettel bei Wahl nur eines Vertreters einer Gruppe:

Vordruck 5c

Stimmzettel für die Wahl eines Personalrats, der aus einer Person besteht:

Vordruck 5f
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Sechster Teil
Schlussvorschriften

§ 48 WO
Berechnung von Fristen

(1) 1Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgelegten Fristen gelten die §§ 186 bis 193
des Bürgerlichen Gesetzbuches. 2Als Sonntag oder staatlich anerkannter Feiertag im Sinne des
§ 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt auch ein Tag, an dem in der Dienststelle allgemein nicht
gearbeitet wird.

(2) Die in dieser Verordnung vorgeschriebene schriftliche Form kann nicht durch die elektroni-
sche Form ersetzt werden.

Er läuterungen/Hinwei se

Zu § 48 WO

Bei der Berechnung des Fristbeginns zählt der Tag des „Ereignisses“ nicht mit (s. § 187 BGB).
Dies bedeutet, dass z. B. als erster Tag der achtzehntägigen Einreichungsfrist für Wahlvorschlä-
ge (s. § 7 WO) der Tag nach dem Aushang des Wahlausschreibens gerechnet wird. D. h. die Frist
beginnt an dem ersten Tag nach dem Aushang um 0 Uhr. Sie endet am achtzehnten Tag nach dem
Aushang um 24 Uhr.

Endet eine Frist jedoch an einem Sonntag, staatlichem Feiertag, oder an einem Tag an dem in der
Dienststelle allgemein nicht gearbeitet wird (z. B. Samstag oder ein Ferientag im schulischen Be-
reich), dann endet die Frist erst am nächsten Werktag um 24 Uhr (§ 193 BGB).

Nach der Wahlordnung ist z. B. schriftliche Form vorgeschrieben für

- Wahlvorschläge (§ 7 Abs. 1 WO)

- Zustimmungserklärungen (§ 9 Abs. 2 WO)
schriftliche Erklärungen gem. § 10 Abs. 4 und 5 WO.

In diesen o. a. Fällen bedeutet schriftliche Form immer Originalschriftstück mit Originalunter-
schrift (kein Fax). Ein Ersatz durch elektronische Form (Mail mit elektronischer Signatur) ist nicht
möglich.
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Anschriften
Hauptwahlvorstand für die Personalratswahl 2012

Vorsitzender des Hauptwahlvorstands:
Peter Eickelmann
Schopenhauerstr. 6
65191 Wiesbaden
petereickelmann@t-online.de
0611 – 56 53 16

stellv. Vorsitzender des Hauptwahlvorstands:
Klaus-Dieter Leetz
Günthersburgallee 28
60316 Frankfurt
gesamtpersonalratmkk@hu.ssa.hessen.de
06181 – 90 62 125

GEW-Anschriften

Vorsitzende der Kreisverbände GPRLL GEW-Vorsitzende

Bergstraße Tony Schwarz Bergstraße/Odenwald Norbert Faber (bis 31.1.2012)

Im Gärtel 1 Hindenburgstr. 8
64658 Fürth 64665 Alsbach-Hähnlein

Odenwald Angelika Lerch Tony Schwarz. (ab 1.2.2012)

Am Brühl 16 Im Gärtel 1
64711 Erbach 64658 Fürth

Gesamtwahlvorstand Peter Schmich
Hauptstraße 100
64683 Einhausen
06251-706093
schmich@martin-buber-schule.de

Darmstadt-Stadt Klaus Armbruster Darmstadt/Dieburg Agnes Gemes
Carsonweg 61 Goethestr. 67
64289 Darmstadt 64289 Darmstadt

Darmstadt-Land Hans-Heinrich Uhl Gesamtwahlvorstand Hans-Heinrich Uhl
Auf der Bach 10 Auf der Bach 10
64655 Alsbach-Hähnlein 64655 Alsbach-Hähnlein

06257-903310
hhuhl@t-online.de
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Vorsitzende der Kreisverbände GPRLL GEW-Vorsitzende

Dieburg Klaus Fankhänel
In den Bodenäckern 14
64747 Breuberg

Groß-Gerau Bernd Heyl Maintaunus Harald Freiling
Walther-Rathenau 36 Groß-Gerau Klingenberger Str. 13
64521 Groß Gerau 60599 Frankfurt

Main-Taunus Inge Druschel-Lang Gesamtwahlvorstand Dieter Lentz
Rossertstr. 17 IGS Kelsterbach
61449 Steinbach Mörfelder Str.52-54

65451 Kelsterbach
06107-7577121

Privat:
Seelbacher Str.48
65510 Idstein
06126-70145
lentz@igs-kelsterbach.de

Büdingen Hannelore Schmidt Hochtaunus Hannes Schiller
Am Ahl 7 Wetterau Goethestr. 5
63688 Büdingen 35606 Solms

Friedberg Peter Zeichner
Elisabethenstr. 14
35519 Rockenberg

Hochtaunus Rolf Helms-Derfert
Neutorstr. 29B
61250 Usingen Gesamtwahlvorstand Uli Stadelmann

Brunnengasse 22
35510 Butzbach
06033-972930
UlrichStadelmann@web.de

Offenbach- Michael Köditz Offenbach Rainer Spatz
Stadt In den Obstgärten 1 Darmstädter Ldstr. 82

63075 Offenbach 60598 Frankfurt

Offenbach- Ruth Storn
Land Am Hang 81

61118 Bad Vilbel Gesamtwahlvorstand Norbert Weimann
Im Hain 10
63075 Offenbach
069-82375048
nor.wei@web.de



7272 GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012

Vorsitzende der Kreisverbände GPRLL GEW-Vorsitzende

Gelnhausen Herbert Graf Main-Kinzig Klaus-Dieter Leetz
Buchenweg 20 (bis 31.1.2012)

63571 Gelnhausen Günthersburgallee 28
60316 Frankfurt

Hanau Heinz Bayer Clara Ortel (ab 1.2.2012)

Landgrafenstr. 6 Kreuzweg 14
63452 Hanau 63456 Hanau

Schlüchtern Frank-Ulrich Michael
Kreuzgartenweg 3
36381 Schlüchtern Gesamtwahlvorstand Berthold Paltian

Stifterstr. 46
61130 Nidderau
p. 06187-26122
d. 06187-1433
BPaltian@t-online.de

Rheingau Holger Darmer Wiesbaden Michael Zeitz
Altscheuer 2 Rheingau-Taunus Quellbornstr. 95
55437 Ockenheim 65201 Wiesbaden

Untertaunus Thomas Nink
Talstr. 18 a
65510 Hünstetten

Wiesbaden Michael Zeitz
Quellbornstr. 95
65201 Wiesbaden Gesamtwahlvorstand Udo Schläfer

Blücherstr. 17
65195 Wiesbaden
0611-46207374
udoschlaefer@freenet.de

7

Biedenkopf Angelika Gerschlauer Marburg-Biedenkopf Angelika Gerschlauer
Am Hemmerich 4 Am Hemmerich 4
35102 Lohra 35102 Lohra

Marburg Heiner Rüsse
Wilhelmstr. 21
35037 Marburg Gesamtwahlvorstand Hille Kopp-Ruthner

Weintrautstr. 3a
35039 Marburg
06421-21525
hille.kopp@gmx.de



GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012 73

Vorsitzende der Kreisverbände GPRLL GEW-Vorsitzende

Dill Evelyn Schulte-Holle Lahn-Dill Walter Schäfer
Am Schönblick 20 Limburg-Weilburg Steinstr. 5
35764 Sinn 35644 Hohenahr

Limburg Wolfgang Kessler
Schaumburg/ Talhof
65558 Balduinstein

Oberlahn Manfred Eisenhardt Gesamtwahlvorstand Karsten Völke
Ambacher Weg 7 Gilsahaag 24
35781 Weilburg 65614 Beselich

06484-911660
karsten.voelke@ppcschule.de

Wetzlar Walter Schäfer
Steinstr. 5
35644 Hohenahr

Alsfeld Sigrid Krause Gießen Klaus Lenhart (bis 31.1.2012)

Am Altenrod 9 Vogelsberg Raiffeisenstr. 10
35321 Laubach 35305 Grünberg

Gießen-Stadt Brigitte Koch Susanne Arends (ab 1.2.2012)

Goethestr. 34 Jenaer Str. 54
35390 Gießen 35415 Pohlheim

Gießen-Land Klaus Steup
Buchenweg 10
35418 Buseck

Lauterbach Rainer Hetzer Gesamtwahlvorstand Rainer Hetzer
Schillerstr. 12 Schillerstr. 12
36341 Lauterbach 36341 Lauterbach

06641-61325
r.hetzer@arcor.de

Kassel-Stadt Bernd Rothauge Kassel Reinhard Besse
Rolandstr. 1 Frommershäuser Str. 29
34131 Kassel 34127 Kassel

Kassel-Land Birgit Koch Birgit Koch
Grillparzerstr. 16 Grillparzerstr. 16
34125 Kassel 34125 Kassel

Gesamtwahlvorstand Reinhard Besse
Frommershäuser Str. 29
34127 Kassel
0561-9812670
reinhard.besse@googlemail.com
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Vorsitzende der Kreisverbände GPRLL GEW-Vorsitzende

Frankenberg Sieglinde Peter-Möller Schwalm-Eder Jutta Hellwig
Rodenbacher Str. 16 Waldeck-Frankenberg Zur Laake 1
35066 Frankenberg 34508 Willingen

Homberg Brigitte Kröger
E.-v.-Behring-Str. 26
34576 Homberg

Melsungen Herbert Rinker Gesamtwahlvorstand Timo Clobes
Döncherain 4 Hintergasse 13
34134 Kassel 34621 Leimsfeld

p. 06691-5995
d. 06691-919293

Waldeck Jutta Hellwig
Zur Laake 1
34508 Willingen-Rattlar

Ziegenhain Hubert Sauer
Justus-Ritter-Str. 10
34626 Neukirchen

Eschwege Volkhard Wiese Hersfeld-Rotenburg Johannes Batton
Schwarzer Weg 5 Werra-Meißner Ernst-Röttger-Str. 9
37269 Eschwege 34134 Kassel

Hersfeld- Helma Doubrawa
Rotenburg Pappelweg 72

35251 Bad Hersfeld

Witzen- Johannes Batton Gesamtwahlvorstand Johannes Batton
hausen Ernst-Röttger-Str. 9 Ernst-Röttger-Str. 9

34134 Kassel 34134 Kassel
0561-9402910
batton-kassel@gmx.de

Fulda Rudolf Meyer Fulda Rudolf Meyer
Döncherain 7 Döncherain 7
34134 Kassel 34134 Kassel

Hünfeld Dierk Beutler Gesamtwahlvorstand Petra Stephanblome
Pferdskopfweg 5 Krugweg 6
36088 Hünfeld 36088 Hünfeld

06652-73541

Bezirks- Herbert Storn Frankfurt Marianne Friemelt
verband Am Hang 81 Am Hollerbusch 41b
Frankfurt 61118 Bad Vilbel 60437 Frankfurt

Gesamtwahlvorstand Thomas Sachs
Giessener Str. 48
60435 Frankfurt
069 5961752
SachsTh@aol.com
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Schulen brauchen kompetente und streitbare Personalräte

Ein demokratisches Schulwesen braucht Personalräte, die sich für ihre Kolleginnen und Kollegen
einsetzen und „darüber wachen, dass alle in der Dienststelle tätigen Personen nach Recht und
Billigkeit behandelt werden, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen … unterbleibt“.
Es braucht Personalräte, die sich engagieren und die in der Lage sind, Konflikte im wohlverstande-
nen Interesse der Beschäftigten auch gegenüber der Dienststellenleitung konstruktiv auszutragen.

Nach wie vor wichtige Themen in den Schulen sind Einstellungen von Kolleginnen und Kollegen,
Stellenbesetzungen von Funktionsstellen und Zuweisungsverfahren zur Stellenversorgung.
Hier sind besonders die Schulpersonalräte gefragt, weil sie die Situation vor Ort kennen, kontrol-
lieren können und müssen, ob alles in transparenten, rechtlich einwandfreien Verfahren läuft und
niemand benachteiligt wurde. Dabei müssen sie immer darauf achten, dass auch die Interessen des
gesamten Kollegiums in die Verfahren eingebracht werden.

Erhebliche Änderungen brachten in den vergangenen Jahren das Ausscheren des Landes Hessen
aus dem Tarifvertrag deutscher Länder (TdL) und nach langen Auseinandersetzungen der Ab-
schluss des neuen Tarifvertrag Hessen (TV-H). Personalräte müssen sich heute viel intensiver
mit den Einstellungen, Eingruppierungen und Einstufungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern (Angestellten) befassen, um den Einzelnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Ohne Frage
stehen die GEW und die Gesamtpersonalräte (GPRLL) für Schulung und Unterstützung ihrer Kol-
leginnen und Kollegen in den Schulpersonalräten bereit, die dann aber letztlich mit qualifiziertem
Mitbestimmungsrecht eigenständig entscheiden.

Die von der Landesregierung vorangetriebene Entwicklung zur selbstständigen Schule fordert
Schulpersonalräten besonders viel ab. Hier soll „freiwillig“ Neuland betreten werden. Auch wenn
die formale Entscheidung, ob eine Schule einzelne Schritte (z.B. kleines Schulbudget) geht, im Ent-
scheidungsrecht der Gesamt- und Schulkonferenz liegt, so sind es die Personalräte, die frühzeitig
darauf achten müssen, was eine Veränderung von Schule für die einzelnen Beschäftigten bedeutet
bezüglich möglicher Mehrbelastung, bezüglich der Frage, ob tatsächlich mehr Freiheit oder doch
mehr Kontrolle die Folge sein wird, bezüglich der Gleichbehandlung aller Beschäftigten etc.

Schulleiterinnen und Schulleiter haben mit den letzten Änderungen des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG) neue Befugnisse in erheblichem Umfangt bekommen. Das Hessische Personalvertre-
tungsgesetz ist nicht entsprechend angepasst worden, es hinkt inzwischen vielen Entwicklungen
(die wir nun wahrlich nicht alle wollten) deutlich hinterher. Dennoch müssen Schulpersonalräte
ihrem Schulleiter oder ihrer Schulleiterin gegenüber immer mindestens auf dem gleichen Kennt-
nisstand sein (mit Unterstützung der GEW sind sie sogar manchmal deutlich schneller) und sich in
die Aufgaben, die sich für sie aus den neuen Entwicklungen ergeben, einarbeiten.

Das ist zum Teil schwierig, zumal im Verwaltungsbereich immer weniger mit klar abgegrenzten
Erlassen etc. gearbeitet wird, sondern immer häufiger in Prozessen, bei denen die Entwicklungs-
schritte und konkrete Beteiligungen der Personalräte manchmal durchaus verschwimmen. Perso-
nalräte müssen also selbst aktiv werden und ihre Rechte einfordern.

Eine nicht immer einfache, aber aus meinen Erfahrungen heraus häufig spannende Aufgabe, die sich
lohnt. Also ermuntert Kolleginnen und Kollegen, für den Personalrat zu kandidieren! Ein starkes
Rückgrat und Spaß an der Arbeit ist gefragt; die Unterstützung der GEW ist sicher.

Von den bisherigen Aufgaben sind keine weggefallen. Versetzung, Abordnung, innerschulische
Konflikte (Clearing durch den Personalrat), Initiativen, Arbeitsschutz, Datenschutz, Gleichbehand-
lung zum Beispiel von Teilzeitbeschäftigten etc. – alle diese Dinge spielen eine große Rolle im
schulischen Alltag. Die oben aufgeführten Punkte machen nur deutlich, wie viel Wichtiges im Laufe
der letzten Jahre zu leisten war und zukünftig von den Personalräten zu leisten sein wird.
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Die neu hinzugekommenen und ausgeweiteten Aufgaben für Personalräte müssten zwingend eine
höhere Entlastung der Personalräte für diese Aufgaben mit sich bringen. Dies wurde bisher
nicht erreicht. Trotzdem:

Wir wissen, wenn Personalräte diesen Aufgaben in der Vergangenheit nicht verantwortungsvoll
nachgekommen wären, hätten wir heute mit noch größeren Problemen zu kämpfen.

Eine starke GEWerkschaft zur Unterstützung der Personalräte

Es ist manches Mal sicherlich nicht sehr motivierend, wenn man viel Mühe in eine Auseinanderset-
zung gesteckt hat und dann an der Entscheidung trotz besserer Argumente nichts ändern kann.
Aber: Man stelle sich vor, in der hessischen Bildungspolitik gäbe es keine aktiven Personalräte, die
immer wieder Transparenz und Gleichbehandlung einforderten.

Personalräte können Vorgänge und Probleme offen legen, öffentlich machen und so eine breitere
Diskussion ermöglichen, damit problematische Veränderungen nicht stillschweigend durchgezo-
gen, sondern alternative Optionen entwickelt werden können.

Kompetente Personalratsarbeit ist ohne Unterstützung der GEWerkschaft nicht denkbar. Für die
GEW ist die Zusammenarbeit mit Personalräten, ihre Unterstützung durch die politische Arbeit
und Diskussionen, durch Informationen, durch konkrete Tipps und Vorschläge, die rechtliche
Beratung und Schulungen ein wichtiges Standbein der Arbeit – insbesondere, wenn man manchmal
im Gestrüpp der Neuregelungen den Überblick verlieren sollte.

Auch wenn die Aufgaben für Personalräte immer vielfältiger und umfangreicher
werden: Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brau-
chen aktive Personalräte an allen Schulen und Studienseminaren und auf allen Ebe-
nen. Die Größe der GEW, ihre heterogene Mitgliedschaft, ihre hohe politische und
rechtliche Kompetenz ist die beste Gewähr, dass niemand mit seinen Aufgaben als
Personalrat alleine steht, dass es in allen Bereichen eine Unterstützung gibt.

Angela Scheffels
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Liste der Vordrucke für die Personalratswahlen

Nachfolgend werden nur die Vordrucke abgedruckt, die für die Wahl des örtlichen Personalrats
wichtig sind. Sie finden diese Vordrucke auch im Internet unter:
www.gew-hessen.de oder www.gew-prwahl2012.de

Vordruck 1 a Bekanntgabe der Mitglieder des Wahlvorstandes für die Personalratswahl
(§ 1 Abs. 3 WO)

Vordruck 1 b Niederschrift des Abstimmungsvorstandes über die Durchführung und das Er-
gebnis der Abstimmung über eine von § 13 HPVG abweichende Verteilung der
Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen
(§ 14 Abs. 1 HPVG, § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WO)

Vordruck 1c Niederschrift des Abstimmungsvorstandes über die Durchführung und das Er-
gebnis der Abstimmung über die Durchführung gemeinsamer Wahl
(§ 16 Abs. 2 HPVG, § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WO)

Vordruck 1d Stimmzettel für die Abstimmungen nach § 14 Abs. 1 HPVG

Vordruck 1e Stimmzettel für Abstimmungen nach § 16 Abs. 2 HPVG

Vordruck 1f Niederschrift des Abstimmungsvorstandes über die Durchführung und das Er-
gebnis der Abstimmung über die Durchführung der Wahl nach den Grundsätzen
des § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WO)

Vordruck 1g Stimmzettel für die Abstimmungen nach § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG

Vordruck 2 Niederschrift des Wahlvorstandes über die Ermittlung der Zahl der zu wählen-
den Personalratsmitglieder, ihre Verteilung auf die Gruppen und innerhalb der
Gruppen auf die Geschlechter (§§ 5 und 14 WO)

Vordruck 3a Wahlausschreiben für die Wahl des Personalrats in Gruppenwahl (§ 6 WO)

Vordruck 3b Wahlausschreiben für die Wahl des Personalrats in gemeinsamer Wahl
(§ 6 WO)

Vordruck 4a Bekanntmachung über die Gewährung einer Nachfrist für die Einreichung von
Wahlvorschlägen zur Wahl des Personalrats (Gruppenwahl § 11 Abs. 1 und 2
WO)

Vordruck 4b Bekanntmachung über die Gewährung einer Nachfrist für die Einreichung von
Wahlvorschlägen zur Wahl des Personalrats (Gemeinsame Wahl § 11 Abs. 1
und 2 WO)

Vordruck 5a Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und Verhältniswahl
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 WO)

Vordruck 5b Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und Mehrheitswahl
§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 WO)

Vordruck 5c Stimmzettel zur Personalratswahl bei Wahl nur eines Vertreters einer Gruppe
(§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 WO)

Vordruck 5d Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und Verhältniswahl
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO)

Vordruck 5e Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und Mehrheitswahl
§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO)

Vordruck 5f Stimmzettel für die Wahl eines Personalrats, der aus einer Person besteht
(§ 28 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO)

Vordruck 5g Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und personalisierte Verhältnis-
wahl – § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 25a Abs. 1 und 2 WO)
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Vordruck 5h Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und personalisierte
Verhältniswahl – § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 25a Abs. 1 und 2 WO)

Vordruck 5i Erklärung zur brieflichen Stimmabgabe (§ 16a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WO)

Vordruck 5j Merkblatt zur brieflichen Stimmabgabe (§ 16a WO)

Vordruck 6a Niederschrift über das Ergebnis der Personalratswahl (Wahlniederschrift) bei
Gruppenwahl (§ 19 WO)

Vordruck 6b Niederschrift über das Ergebnis der Personalratswahl (Wahlniederschrift) bei
gemeinsamer Wahl (§ 19 WO)

Anmerkung:
Im Text des Handbuchs sind die jeweils notwendigen Vordrucke mit der ent-
sprechenden Nummer angegeben, z. B.:

Vordruck 1 a
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Vordruck 1 a

Bekanntgabe der Mitglieder des Wahlvorstandes für die Personalratswahl
(§ 1 Abs. 3 WO)

Der Wahlvorstand
bei __________________________________________________________________

(Dienststelle)

________________________, den __________________________

Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Wahlvorstandes

Der Wahlvorstand für die Wahl des Personalrats bei __________________________

__________________________________________________________________________________
(Dienststelle)

besteht aus: 1)

1._________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

___________________________________________________________________
(Gruppenzugehörigkeit) (Dienstanschrift, Telefon, Telefax)

_________________________________________________________________________________

Vorsitzende/r

2. _________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

_______________________________________________________________________________________________________

(Gruppenzugehörigkeit)

3. _________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

_______________________________________________________________________________________________________

(Gruppenzugehörigkeit)

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Vorabstimmungen über eine vom Gesetz ab-
weichende Verteilung der Sitze auf die Gruppen, über gemeinsame Wahl oder eine Wahl
nach den Grundsätzen des § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG (personalisierte Verhältniswahl)
nur berücksichtigt werden können, wenn ihr Ergebnis dem Wahlvorstand spätestens
am _________________ 2) vorliegt (§ 4 Abs. 1 WO).

____________________ __________________ _________________ 1)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

Aushang am _____________________________________
bis zum Abschluss der Stimmabgabe.
Abgenommen am ________________________________

1)
Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht,
sowie ggf. um die Namen der Ersatzmitglieder, die als solche zu kennzeichnen sind.

2)
Das hier einzusetzende Datum ergibt sich aus § 4 Abs. 1 WO.



8080 GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012

                                                                                        Vordruck 1 b 

Niederschrift des Abstimmungsvorstandes über die Durchführung und das Ergebnis der 
Abstimmung über eine von § 13 HPVG abweichende Verteilung der Mitglieder des 
Personalrats auf die Gruppen (§ 14 Abs. 1 HPVG, § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WO) 

Der Abstimmungsvorstand 
für die Durchführung der Abstimmung nach § 14 Abs. 1 HPVG 
bei___________________________________________________________________________
     (Dienststelle) 

   ___________________________ ,  den __________________________ 

Niederschrift über die Durchführung und das Ergebnis der Abstimmung nach 
§ 14 Abs. 1 HPVG 

In der heutigen Sitzung des Abstimmungsvorstandes, an der teilgenommen haben: 1)

1.  __________________________________________________________________________ 
     (Vorname, Familienname)                                                (Amts- oder Berufsbezeichnung) 

__________________________________________________________als Vorsitzende/r 
 (Gruppenzugehörigkeit) 

2.  ___________________________________________________________________________ 
               (Vorname, Familienname)                                                (Amts- oder Berufsbezeichnung) 

    __________________________________________________________________________________ 
 (Gruppenzugehörigkeit) 

3.  ___________________________________________________________________________ 
 (Vorname, Familienname)                                                 (Amts- oder Berufsbezeichnung) 

    __________________________________________________________________________________ 
 (Gruppenzugehörigkeit) 

ist das Ergebnis der am _______________________________ durchgeführten Abstimmung über 
die von § 13 HPVG abweichende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen 
festgestellt worden. 

Nach § 13 HPVG würden in einem Personalrat von _____________ Mitgliedern entfallen auf 2)

die Gruppe der Beamtinnen und Beamten   _____________________ Sitze 
die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _____________________ Sitze 

Es ist über folgende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen abgestimmt 
worden: 2)

die Gruppe der Beamtinnen und  Beamten erhält  _________________ Mitglieder 
die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _________________ Mitglieder 

Der Ort und die Zeit der Abstimmung waren den Beschäftigten durch _____________________ 
am ________________________ bekannt gegeben worden. 

Bei der Abstimmung sind die anliegenden Stimmzettel verwandt worden. 
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Von  ______________________ Wahlberechtigten  der Gruppe 2) der Beamtinnen und Beamten 
sind  ______________________ Stimmzettel abgegeben worden, 

von _______________________ Wahlberechtigten der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
          Arbeitnehmer 
sind _______________________ Stimmzettel abgegeben worden. 

Davon waren gültig: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten   ________________ Stimmzettel 
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ________________ Stimmzettel 

Ungültig waren: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten   ________________ Stimmzettel 
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ________________ Stimmzettel 

Die Gültigkeit von 2)

_____________________ Stimmzetteln in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten 
_____________________ Stimmzetteln in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer 

war zweifelhaft. Gründe für die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit dieser Stimmzettel:__________  

_____________________________________________________________________________

Für die von § 13 HPVG abweichende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die 
Gruppen waren: 2)

 in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten  
 von _______________ gültigen Stimmzetteln ________________ Stimmzettel 
 in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 von _______________ gültigen Stimmzetteln ________________ Stimmzettel 

Jede in der Dienststelle vertretene Gruppe hat nach dem obigen Ergebnis mit der Mehrheit 
ihrer Wahlberechtigten folgende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen 
beschlossen:

Von ______________ Mitgliedern des Personalrats erhält: 2)

        die Gruppe der Beamtinnen und Beamten  _____________ Mitglieder 
        die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _____________ Mitglieder 
        usw. 

______________________     ______________________         ______________________ 1)

 (Unterschrift)      (Unterschrift)           (Unterschrift) 
 Vorsitzende/r 

___________________________________________
1) Entsprechend zu ergänzen, wenn der Abstimmungsvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.
2) Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen
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Vordruck 1c

Niederschrift des Abstimmungsvorstandes über die Durchführung und das Ergebnis
der Abstimmung über die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 16 Abs. 2 HPVG,
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WO)

Der Abstimmungsvorstand
für die Durchführung der Abstimmung nach § 16 Abs. 2 HPVG
bei __________________________________________________________________________

(Dienststelle)

_________________________, den ___________________________________

Niederschrift über die Durchführung und das Ergebnis der Abstimmung nach
§ 16 Abs. 2 HPVG

In der heutigen Sitzung des Abstimmungsvorstandes, an der teilgenommen haben: 1)

1. ___________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

_______________________________________________________________ Vorsitzende/r
(Gruppenzugehörigkeit)

2. ____________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

_______________________________________________________________________________________________________________

(Gruppenzugehörigkeit)

3. ____________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

_______________________________________________________________________________________________________________

(Gruppenzugehörigkeit)

ist das Ergebnis der am _______________________ durchgeführten Abstimmung über die
Durchführung gemeinsamer Wahl festgestellt worden.

Der Ort und die Zeit der Abstimmung waren den Beschäftigten durch _____________________
bekannt gegeben worden.

Bei der Abstimmung sind die anliegenden Stimmzettel verwandt worden.

Von ___________ Wahlberechtigten der Gruppe 2) der Beamtinnen und Beamten
sind ___________ Stimmzettel abgegeben worden,

von ___________ Wahlberechtigten der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sind ___________ Stimmzettel abgegeben worden.
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Davon waren gültig: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten _____________ Stimmzettel
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _____________ Stimmzettel

Ungültig waren: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten _____________ Stimmzettel
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _____________ Stimmzettel

Die Gültigkeit von 2)

__________________ Stimmzetteln in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten
__________________ Stimmzetteln in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer

war zweifelhaft. Gründe für die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit dieser Stimmzettel:
________________________________________________________________________

Für die gemeinsame Wahl waren: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten
von _______________ gültigen Stimmzetteln _______________ Stimmzettel
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
von _______________ gültigen Stimmzetteln _______________ Stimmzettel

Jede in der Dienststelle vertretene Gruppe hat nach dem obigen Ergebnis mit der Mehrheit ihrer
Wahlberechtigten die gemeinsame Wahl beschlossen.

______________________ ______________________ ______________________
1)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

1)
Entsprechend zu ergänzen, wenn der Abstimmungsvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.

2)
Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.
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Vordruck 1 d

Stimmzettel für die Abstimmungen nach § 14 Abs. 1 HPVG

Wünschen Sie, dass die ______________________ Mitglieder des Personalrats
wie folgt auf die Gruppen verteilt werden: 1)

die Gruppe der Beamtinnen und Beamten erhält __________ Sitze
die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhält __________ Sitze

Ihren Wunsch wollen Sie durch Ankreuzen eines der beiden folgenden Kreise ausdrücken.

ja nein

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn Sie beide Kreise zugleich ankreuzen.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.
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Vordruck 1 e

Stimmzettel für Abstimmungen nach § 16 Abs. 2 HPVG

Wünschen Sie, dass der Personalrat in gemeinsamer Wahl gewählt wird? Ihren Wunsch
wollen Sie durch Ankreuzen eines der beiden folgenden Kreise ausdrücken.

ja nein

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn Sie beide Kreise zugleich ankreuzen.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.
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Vordruck 1 f

Niederschrift des Abstimmungsvorstandes über die Durchführung und das
Ergebnis der Abstimmung über die Durchführung der Wahl nach den
Grundsätzen des § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WO)

Der Abstimmungsvorstand
für die Durchführung der Abstimmung nach § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG

bei___________________________________________________________________________
(Dienststelle)

__________________________________, den_____________________________

Niederschrift über die Durchführung und das Ergebnis der Abstimmung nach
§ 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG

In der heutigen Sitzung des Abstimmungsvorstandes, an der teilgenommen haben: 1)

1. ___________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

________________________________________________________________ als Vorsitzende/r
(Gruppenzugehörigkeit)

2. __________________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

__________________________________________________________________________________
(Gruppenzugehörigkeit)

3. __________________________________________________________________________________
(Vorname, Familienname) (Amts- oder Berufsbezeichnung)

__________________________________________________________________________________
(Gruppenzugehörigkeit)

ist das Ergebnis der am ___________________________ durchgeführten Abstimmung über die
Durchführung der Wahl nach den Grundsätzen des § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG (§ 25a Abs. 1 WO)
festgestellt worden.

Der Ort und die Zeit der Abstimmung waren den Beschäftigten durch _____________________
bekannt gegeben worden.

Bei der Abstimmung sind die anliegenden Stimmzettel verwandt worden.

Von ________________ Wahlberechtigten der Gruppe 2) der Beamtinnen und Beamten
sind ________________ Stimmzettel abgegeben worden,

von ________________ Wahlberechtigten der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

sind ________________ Stimmzettel abgegeben worden.
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Davon waren gültig: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten __________________ Stimmzettel
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer __________________ Stimmzettel

Ungültig waren: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten __________________ Stimmzettel
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer __________________ Stimmzettel

Die Gültigkeit von 2)

_____________________ Stimmzetteln in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten
_____________________ Stimmzetteln in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

war zweifelhaft. Gründe für die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit dieser Stimmzettel:

___________________________________________________________________________

Für die Durchführung der Wahl nach den Grundsätzen des § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG waren: 2)

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten
von _______________ gültigen Stimmzetteln ________________ Stimmzettel
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
von _______________ gültigen Stimmzetteln ________________ Stimmzettel

Jede in der Dienststelle vertretene Gruppe hat nach dem obigen Ergebnis mit mindestens der
Hälfte ihrer wahlberechtigten Angehörigen an der Abstimmung teilgenommen und mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Durchführung der Wahl nach den Grundsätzen des
§ 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG (personalisierte Verhältniswahl) beschlossen.

______________________ ______________________ ______________________
1)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

1)
Entsprechend zu ergänzen, wenn der Abstimmungsvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.

2)
Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.
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Vordruck 1 g

Stimmzettel für die Abstimmungen nach § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG

Wünschen Sie, dass die Wahl des Personalrats nach den Grundsätzen des § 16 Abs. 4
Satz 2 HPVG, § 25a Abs. 1 WO (personalisierte Verhältniswahl) durchgeführt wird?

Ihren Wunsch wollen Sie durch Ankreuzen eines der beiden folgenden Kreise ausdrücken.

ja nein

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn Sie beide Kreise zugleich ankreuzen.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.



GEW-Handbuch – Personalratswahlen 2012 89

Vordruck 2

Niederschrift des Wahlvorstandes über die Ermittlung der Zahl der zu wählenden
Personalratsmitglieder, ihre Verteilung auf die Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die
Geschlechter (§§ 5 und 14 WO)

Der Wahlvorstand
bei _________________________________________________________________________

(Dienststelle)

_______________________ , den _____________________

Niederschrift über die Ermittlung der Zahl der zu wählenden Personalratsmitglieder,
ihre Verteilung auf die Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter
(§§ 5 und 14 WO)

In der heutigen Sitzung des Wahlvorstandes, an der teilgenommen haben: 1)

1. __________________________________________________________ als Vorsitzende/r
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

wurde die Zahl der zu wählenden Personalratsmitglieder, die Verteilung der Sitze auf die Gruppen
und innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter errechnet, nachdem festgestellt worden war, dass
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung vom ___________________angegebenen Frist dem
Wahlvorstand eine Mitteilung über eine Vorabstimmung wegen der abweichenden Verteilung der
Sitze auf die Gruppen nicht zugegangen ist.

1. Die Zahl der Beschäftigten beträgt ______________________ ,

davon 3)

Beamtinnen/Beamte _______ , davon ________ Männer, ______ Frauen
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer _______ , davon ________ Männer, ______ Frauen

Davon sind in der Regel wahlberechtigt

_____ Beamtinnen/Beamte, davon ______ Männer, ______ Frauen,
_____ Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer davon ______ Männer, ______ Frauen.

Es sind - würden - 2) ___________ Personalratsmitglieder zu wählen - sein. 2)

2. Die Verteilung der Sitze auf die Gruppen wurde wie folgt errechnet:

Die Zahl der in der Regel wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe wurde mit der Zahl der
nach § 12 Abs. 3 HPVG zu wählenden Mitglieder des Personalrats multipliziert und das
Ergebnis durch die Gesamtzahl der in der Regel wahlberechtigten Beschäftigten geteilt.
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Die Zahl der Sitze der Gruppe der Beamtinnen und Beamten / Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ergibt sich aus den errechneten ganzen Zahlen / der errechneten Zahl
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 WO): 2)

Beamtinnen/Beamte: ________
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ________

Bei der Berechnung verblieben folgende Zahlenbruchteile:

Beamtinnen/Beamte: ________
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ________

Die Zahl der Sitze der Gruppe der Beamtinnen und Beamten / Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ergibt sich, indem der Zahl der Sitze aus den errechneten ganzen Zahlen / der
errechneten ganzen Zahl ein weiterer Sitz / ______ weitere Sitze hinzugezählt wird / werden
(§ 5 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 3 WO). 2)

a) Hiernach - würden - 2) entfallen auf die Gruppe der

Beamtinnen und Beamte __________ Sitze
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer __________ Sitze 3)

b) 2) Aus § 13 Abs. 3 bis 5 HPVG und § 5 Abs. 3 WO ergibt sich jedoch folgende Verteilung:

Der Gruppe der _____________________ stehen nach § 13 Abs. 3 HPVG mindestens
______ Sitz/e zu. 2) Sie würde von der Gruppe der _____________________________
(niedrigster Zahlenbruchteil oder Losentscheid)______ Sitz/e erhalten (§ 5 Abs. 3 Satz 3
WO), der/die jedoch dieser Gruppe nicht entzogen werden darf/dürfen (§ 5 Abs. 3 Satz 4
WO). 2) Sie erhält von der Gruppe der ______________________________________
(niedrigster Zahlenbruchteil oder Losentscheid) _______ Sitz/e (§ 5 Abs. 3 Satz 3 WO).

Somit erhalten

Beamtinnen und Beamte __________ Sitze
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer __________ Sitze 3)

3.4) [Da die Gruppe der ______________________ mindestens ebenso viele Beschäftigte zählt wie
die beiden anderen Gruppen zusammen, sind vier Mitglieder des Personalrats zu wählen (§ 97
Abs. 4 Satz 1 HPVG.]

4.5) Die Verteilung der nach Nr. 2 ermittelten Sitze innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter
wurde wie folgt errechnet:

a) Gruppe der Beamtinnen und Beamten

Die Zahl der Männer innerhalb der Gruppe wurde mit der Zahl der nach Nr. 2 ermittelten
Zahl der der Gruppe zustehenden Sitze multipliziert und das Ergebnis durch die Gesamt-
zahl der wahlberechtigten Gruppenangehörigen geteilt. Dabei ergaben sich ganze Zahlen:
_______ (Sitze).

Die Zahl der Frauen innerhalb der Gruppe wurde mit der Zahl der nach Nr. 2 ermittelten
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Zahl der der Gruppe zustehenden Sitze multipliziert und das Ergebnis durch die Gesamt-
zahl der wahlberechtigten Gruppenangehörigen geteilt. Dabei ergaben sich ganze Zahlen:
_______ (Sitze).

Bei der Berechnung verbleiben folgende Zahlenbruchteile:

Männer: ___________
Frauen: ___________

Die Zahl der den Männern/Frauen zustehenden Sitze ergibt sich, indem der Zahl der
Sitze aus den errechneten ganzen Zahlen/der errechneten ganzen Zahl ein weiterer
Sitz/_______ weitere Sitze hinzugezählt wird/werden (§ 5 Abs. 2 Satz 3 und 4,
Abs. 3 WO). 2)

b) Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend vorstehendem
Buchst. a 3) 5)

______________________ ______________________ ______________________
1)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

1)
Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.

2)
Nichtzutreffendes streichen.

3)
Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.

4)
Nur auszufüllen, wenn die Voraussetzungen des § 97 Abs. 4 HPVG vorliegen.

5) Entfällt, wenn der Personalrat aus einer Person besteht oder wenn einer Gruppe nur ein Sitz zusteht
(§ 8 Abs. 2 Satz 5 und 6 WO).
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Vordruck 3 a

Wahlausschreiben für die Wahl des Personalrats in Gruppenwahl (§ 6 WO)

Der Wahlvorstand
bei _____________________________________________________________________

(Dienststelle und Adresse des Wahlvorstandes)

______________________, den _____________

Wahlausschreiben für die Wahl des Personalrats

Nach § 12 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes ist in

_____________________________________________________________________________
(Bezeichnung der Dienststelle)

ein Personalrat zu wählen.

Der Personalrat besteht aus ______________________ Mitgliedern. Davon erhalten 1)

die Beamtinnen und Beamten
______ Vertreter/innen, davon _____ Männer, _____ Frauen,

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
______ Vertreter/innen, davon _____ Männer, _____ Frauen.

Die Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1) wählen ihre
Vertreter in getrennten Wahlgängen (Gruppenwahl).

Erklärungen über den Anschluss an eine andere Gruppe (§ 13 Abs. 4 HPVG) führen nur dann zur
Berichtigung der Zahl der den Gruppen zustehenden Sitze, wenn sie dem Wahlvorstand inner-
halb von fünf Tagen, spätestens am ___________ , schriftlich abgegeben werden und sich da-
durch die Zahl der den Gruppen zustehenden Sitze ändert.

Wählen kann nur, wer in die Wählerliste eingetragen ist. Ein Abdruck der Wählerliste liegt für
die Gruppe 1)

der Beamtinnen und Beamten im _____________________________
(Ortsbezeichnung)

der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer im _____________________________
(Ortsbezeichnung)

aus und kann dort von den Wahlberechtigten bis zum Abschluss der Stimmabgabe an den
Arbeitstagen von __________ bis __________ Uhr eingesehen werden. Einsprüche gegen die
Richtigkeit der Wählerliste können nur innerhalb einer Woche seit ihrer Auslegung schriftlich
beim Wahlvorstand eingelegt werden. Letzter Tag der Einspruchsfrist ist _________________ .

Ein Abdruck des Hessischen Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung liegen im
______________________________ vom __________ bis ___________zur Einsicht aus.

(Ortsbezeichnung)

Die Wahlberechtigten sowie die im Personalrat vertretenen Gewerkschaften werden aufgefordert,
innerhalb von 18 Tagen seit Erlass dieses Wahlausschreibens, spätestens am _______________ ,
dem Wahlvorstand Wahlvorschläge für jede Gruppe (vgl. § 2 Abs. 1 WO) einzureichen.

Die Wahlvorschläge der Beschäftigten für die

Beamtengruppe müssen von mindestens _______ wahlberechtigten Gruppenangehörigen,
Arbeitnehmergruppe müssen von mindestens _______ wahlberechtigten Gruppenangehörigen
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unterzeichnet sein 1). Die Beschäftigten können ihre Unterschrift rechtswirksam nur für einen
Wahlvorschlag abgeben. Die Wahlvorschläge der Gewerkschaften müssen von zwei Beauftrag-
ten der Gewerkschaft unterzeichnet sein. Die Wahlvorschläge sind für die Gruppen getrennt
einzureichen.

Wahlvorschläge, die nicht die erforderlichen Unterschriften enthalten oder verspätet eingereicht
werden, sind ungültig. Gewählt werden kann nur, wer in einen gültigen Wahlvorschlag aufge-
nommen ist.

6)Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu trennen und soll mindestens doppelt so viele
männliche und doppelt so viele weibliche Bewerber enthalten, wie in dem Wahlgang in der
jeweiligen Gruppe männliche oder weibliche Gruppenvertreter zu wählen sind. Die Mindestzahl
(§ 16 Abs. 3 HPVG) beträgt für die

Beamtengruppe __________ Männer, _________ Frauen,
Arbeitnehmergruppe __________ Männer, _________ Frauen.

7)[Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu trennen und muss männliche und weibliche
Bewerber im Verhältnis der in der jeweiligen Gruppe zu wählenden männlichen und weiblichen
Gruppenvertreter enthalten. Das Verhältnis beträgt in der Gruppe

der Beamtinnen und Beamten _____ männliche zu _____ weibliche Bewerber,
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _____ männliche zu _____ weibliche Bewerber.

Die Höchstzahl der zu vergebenden Stimmen beträgt

in der Gruppe der Beamtinnen und Beamten _______ Stimmen,
in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer _______ Stimmen.]

Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber sind rechts
auf dem Wahlvorschlag untereinander aufzuführen und mit fortlaufenden Nummern zu versehen.
Außer dem Familiennamen sind der Vorname, das Geburtsdatum, die Amts- oder Berufsbezeich-
nung und die Gruppenzugehörigkeit anzugeben.

8) [ In der _________________________ gruppe entfällt auf die Männer / Frauen5) kein Sitz.
Die Wahlvorschläge können gleichwohl höchstens eine Frau/einen Mann5) enthalten. ]

9) [ Der Gruppe der __________________ steht nur ein Sitz zu. Daher entfällt die Trennung
nach Geschlechtern bei der Aufstellung der Wahlvorschläge. ]

Die schriftliche Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvor-
schlag ist beizufügen. Jede oder jeder Beschäftigte kann für die Wahl des Personalrats nur auf
einem Wahlvorschlag benannt werden. Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welche
oder welcher der Unterzeichneten zur Vertretung des Vorschlags gegenüber dem Wahlvorstand
und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen des Wahlvorstands berechtigt ist.
Fehlt eine Angabe hierüber, so gilt die oder der Unterzeichnete als berechtigt, die oder der an
erster Stelle steht. Der Wahlvorschlag soll mit einem Kennwort versehen sein.

Die Wahlvorschläge werden spätestens am _______________________ bis zum Abschluss der
Stimmabgabe an dieser Stelle ausgehängt.
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Die Stimmabgabe findet statt für die

Beamtinnen und Beamten am _____________ von ______ bis ______ Uhr
(Abstimmungstag/e)

in ___________________
(Ortsangabe)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am _____________ von _______ bis _____ Uhr
(Abstimmungstag/e)

in ____________________
(Ortsangabe)

Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben,
erhalten auf Verlangen zum Zwecke der brieflichen Stimmabgabe die Wahlvorschläge, den
Stimmzettel, den Wahlumschlag, eine vorgedruckte, von der Wählerin oder dem Wähler abzu-
gebende Erklärung, in der diese gegenüber dem Wahlvorstand versichern, dass sie den Stimm-
zettel persönlich gekennzeichnet haben oder, soweit unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2
WO erforderlich, durch eine Person ihres Vertrauens haben kennzeichnen lassen, einen größeren
Briefumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender den Namen und die
Anschrift der oder des Wahlberechtigten sowie den Vermerk „Briefliche Stimmabgabe“ trägt,
und ein Merkblatt über die Art und Weise der brieflichen Stimmabgabe ausgehändigt oder über-
sandt. Auf Antrag erhalten sie auch einen Abdruck des Wahlausschreibens und einen Freium-
schlag zur Rücksendung des Wahlumschlags. 2)

Einsprüche, Anträge auf briefliche Stimmabgabe, Wahlvorschläge und andere Erklärungen
gegenüber dem Wahlvorstand sind bei _________________________________ abzugeben.

(Dienststelle, Zimmernummer)

Die Sitzung des Wahlvorstandes, in der die Stimmen ausgezählt werden und das Wahlergebnis
festgestellt wird, findet
am _________________ um ___________Uhr, in ___________________________________

(Tag der Sitzung) (Ortsangabe)

statt. Sie ist allen Beschäftigten zugänglich.

Tag des Erlasses dieses Wahlausschreibens: _____________________________________3)

________________________ ______________________ _____________________
4)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

Ausgehängt am ___________________________________ 3)

bis zum Abschluss der Stimmabgabe.
Abgenommen am _________________________________

1)
Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.

2)
Wird briefliche Stimmabgabe angeordnet (§ 17 Satz 3 und 4 WO), entfällt der vorhergehende Absatz;

dieser Absatz ist entsprechend anzupassen.
3)

Die Daten müssen übereinstimmen.
4)

Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.
5)

Nichtzutreffendes streichen.
6)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WO.
7)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WO.
8)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 4 WO.
9)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 6 WO.

Die Stimmabgabe findet statt für die

Beamtinnen und Beamten am _____________ von ______ bis ______ Uhr
(Abstimmungstag/e)

in ___________________
(Ortsangabe)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am _____________ von _______ bis _____ Uhr
(Abstimmungstag/e)

in ____________________
(Ortsangabe)

Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben,
erhalten auf Verlangen zum Zwecke der brieflichen Stimmabgabe die Wahlvorschläge, den
Stimmzettel, den Wahlumschlag, eine vorgedruckte, von der Wählerin oder dem Wähler abzu-
gebende Erklärung, in der diese gegenüber dem Wahlvorstand versichern, dass sie den Stimm-
zettel persönlich gekennzeichnet haben oder, soweit unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2
WO erforderlich, durch eine Person ihres Vertrauens haben kennzeichnen lassen, einen größeren
Briefumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender den Namen und die
Anschrift der oder des Wahlberechtigten sowie den Vermerk „Briefliche Stimmabgabe“ trägt,
und ein Merkblatt über die Art und Weise der brieflichen Stimmabgabe ausgehändigt oder über-
sandt. Auf Antrag erhalten sie auch einen Abdruck des Wahlausschreibens und einen Freium-
schlag zur Rücksendung des Wahlumschlags. 2)

Einsprüche, Anträge auf briefliche Stimmabgabe, Wahlvorschläge und andere Erklärungen
gegenüber dem Wahlvorstand sind bei _________________________________ abzugeben.

(Dienststelle, Zimmernummer)

Die Sitzung des Wahlvorstandes, in der die Stimmen ausgezählt werden und das Wahlergebnis
festgestellt wird, findet
am _________________ um ___________Uhr, in ___________________________________

(Tag der Sitzung) (Ortsangabe)

statt. Sie ist allen Beschäftigten zugänglich.

Tag des Erlasses dieses Wahlausschreibens: _____________________________________3)

________________________ ______________________ _____________________
4)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

Ausgehängt am ___________________________________ 3)

bis zum Abschluss der Stimmabgabe.
Abgenommen am _________________________________

1)
Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.

2)
Wird briefliche Stimmabgabe angeordnet (§ 17 Satz 3 und 4 WO), entfällt der vorhergehende Absatz;

dieser Absatz ist entsprechend anzupassen.
3)

Die Daten müssen übereinstimmen.
4)

Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.
5)

Nichtzutreffendes streichen.
6)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WO.
7)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WO.
8)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 4 WO.
9)

Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 6 WO.
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Vordruck 3 b

Wahlausschreiben für die Wahl des Personalrats in gemeinsamer Wahl (§ 6 WO)

Der Wahlvorstand
bei __________________________________________________________________________

(Dienststelle und Adresse des Wahlvorstandes)

___________________________, den ______________________

Wahlausschreiben für die Wahl des Personalrats

Nach § 12 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes ist in

____________________________________________________________________________________________
(Bezeichnung der Dienststelle)

ein Personalrat zu wählen.

Der Personalrat besteht aus _____________________Mitgliedern. Davon erhalten 1)

die Beamtinnen und Beamten
______ Vertreter/innen, davon _____ Männer, _____ Frauen,

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
______ Vertreter/innen, davon _____ Männer, _____ Frauen.

Der Personalrat wird in gemeinsamer Wahl gewählt.

Wählen kann nur, wer in die Wählerliste eingetragen ist. Ein Abdruck der Wählerliste liegt im
_____________________________________ aus und kann dort von den Wahlberechtigten bis

(Ortsbezeichnung)

zum Abschluss der Stimmabgabe an den Arbeitstagen von __________bis __________Uhr
eingesehen werden. Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können nur innerhalb
einer Woche seit ihrer Auslegung schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden.
Letzter Tag der Einspruchsfrist ist _________________________ .

Ein Abdruck des Hessischen Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung liegen im
___________________________ vom _____________ bis _____________ zur Einsicht aus.

(Ortsbezeichnung)

Die Wahlberechtigten sowie die im Personalrat vertretenen Gewerkschaften werden aufgefordert,
innerhalb von 18 Tagen seit Erlass dieses Wahlausschreibens, spätestens am _________________
dem Wahlvorstand Wahlvorschläge einzureichen.

Die Wahlvorschläge der Beschäftigten müssen von mindestens ____________Wahlberechtigten
unterzeichnet sein. Die Beschäftigten können ihre Unterschrift rechtswirksam nur für einen
Wahlvorschlag abgeben. Die Wahlvorschläge der Gewerkschaften müssen von zwei Beauf-
tragten der Gewerkschaft unterzeichnet sein.

Wahlvorschläge, die nicht die erforderlichen Unterschriften enthalten oder verspätet eingereicht
werden, sind ungültig. Gewählt werden kann nur, wer in einen gültigen Wahlvorschlag aufge-
nommen ist.
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6) [ Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu trennen und soll mindestens doppelt so viele
männliche Bewerber und doppelt so viele weibliche Bewerber enthalten, wie in dem Wahlgang
männliche oder weibliche Personalratsmitglieder zu wählen sind. ]

7)
[ Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu trennen und muss männliche und weibliche

Bewerber im Verhältnis der in der Dienststelle zu wählenden männlichen und weiblichen
Personalratsmitglieder enthalten. Das Verhältnis beträgt _________ männliche zu _________
weibliche Bewerber. Die Höchstzahl der zu vergebenden Stimmen beträgt ________________ .]

Die Mindestzahl der Bewerberinnen und Bewerber (§ 16 Abs. 3 HPVG) ergibt sich aus der oben
errechneten Zahl der Mitglieder des Personalrats, ihre Aufteilung auf die Gruppen und innerhalb
der Gruppen auf die Geschlechter.

Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber sind rechts
jeweils nach Gruppen zusammengefasst auf dem Wahlvorschlag untereinander aufzuführen und
mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Außer dem Familiennamen sind der Vorname, das
Geburtsdatum, die Amts- oder Berufsbezeichnung und die Gruppenzugehörigkeit anzugeben.

8) [ In der Gruppe der ___________________ entfällt auf die Männer/Frauen 5) kein Sitz. Die
Wahlvorschläge können gleichwohl höchstens eine Frau/einen Mann 5) dieser Gruppe enthalten. ]

Die schriftliche Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvor-
schlag ist beizufügen. Die Beschäftigten können für die Wahl des Personalrats nur auf einem
Wahlvorschlag benannt werden. Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welche oder
welcher der Unterzeichneten zur Vertretung des Vorschlags gegenüber dem Wahlvorstand und
zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen des Wahlvorstandes berechtigt ist.
Fehlt eine Angabe hierüber, so gilt die oder der Unterzeichnete als berechtigt, die oder der an
erster Stelle steht. Der Wahlvorschlag soll mit einem Kennwort versehen sein.

Die Wahlvorschläge werden spätestens am ___________________ bis zum Abschluss der
Stimmabgabe an dieser Stelle ausgehängt.

Die Stimmabgabe findet statt

am ______________ von _________bis_________ Uhr in ______________________________
(Abstimmungstag/e) (Ortsangabe)

Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben,
erhalten auf Verlangen zum Zwecke der brieflichen Stimmabgabe die Wahlvorschläge, den
Stimmzettel, den Wahlumschlag, eine vorgedruckte, von der Wählerin oder dem Wähler abzu-
gebende Erklärung, in der diese gegenüber dem Wahlvorstand versichern, dass sie den Stimm-
zettel persönlich gekennzeichnet haben oder, soweit unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2
WO erforderlich, durch eine Person ihres Vertrauens haben kennzeichnen lassen, einen größeren
Briefumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender den Namen und die
Anschrift der oder des Wahlberechtigten sowie den Vermerk "Briefliche Stimmabgabe" trägt,
und ein Merkblatt über die Art und Weise der brieflichen Stimmabgabe ausgehändigt oder
übersandt. Auf Antrag erhalten sie auch einen Abdruck des Wahlausschreibens und einen
Freiumschlag zur Rücksendung des Wahlumschlags. 2)

Einsprüche, Anträge auf briefliche Stimmabgabe, Wahlvorschläge und andere Erklärungen
gegenüber dem Wahlvorstand sind bei __________________________________ abzugeben.

(Dienststelle, Zimmernummer)
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Die Sitzung des Wahlvorstandes, in der die Stimmen ausgezählt werden und das Wahlergebnis
festgestellt wird, findet

am _________________ um __________ Uhr, in ___________________________________
(Tag der Sitzung) (Ortsangabe)

statt. Sie ist allen Beschäftigten zugänglich.

Tag des Erlasses des Wahlausschreibens: _______________________________________ 3)

______________________ ___________________________ ______________________ 4)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

Ausgehängt am __________________________________ 3)

bis zum Abschluss der Stimmabgabe.
Abgenommen am ________________________________

1) Ggf. sind die besonderen Gruppen (§ 2 Abs. 2 WO) zu berücksichtigen.
2)

Wird briefliche Stimmabgabe angeordnet (§ 17 Satz 3 und 4 WO), entfällt der vorhergehende Absatz;
dieser Absatz ist entsprechend anzupassen.

3)
Die Daten müssen übereinstimmen.

4) Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.
5) Nichtzutreffendes streichen.
6) Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WO.
7) Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WO.
8) Nur übernehmen in Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 4 WO.
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Vordruck 4 a

Bekanntmachung über die Gewährung einer Nachfrist für die Einreichung von
Wahlvorschlägen zur Wahl des Personalrats (Gruppenwahl - § 11 Abs. 1 und 2 WO)

Der Wahlvorstand
bei ___________________________________

(Dienststelle)

____________________________, den ________________

Bekanntmachung über eine Nachfrist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die
Gruppe der ______________________________________________________________

Nach Ablauf der im Wahlausschreiben bekannt gegebenen Frist liegt für die Gruppe der
___________________________________________ kein gültiger Wahlvorschlag vor.

Nach § 11 WO werden die wahlberechtigten Beschäftigten der ______________________
Gruppe sowie die im Personalrat vertretenen Gewerkschaften aufgefordert, innerhalb einer
Nachfrist von 6 Tagen, spätestens am ___________________ beim Wahlvorstand gültige
Wahlvorschläge einzureichen. Auf die Angaben im Wahlausschreiben über Inhalt und Form
der Wahlvorschläge wird hingewiesen.

Liegt auch nach Ablauf der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag vor, so können für diese
Gruppe keine Vertreterinnen/Vertreter gewählt werden.

________________________ _________________________ ________________________ 1)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

Ausgehängt am _________________________________

Abgenommen am _________________________________

1)
Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.
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Vordruck 4 b

Bekanntmachung über die Gewährung einer Nachfrist für die Einreichung von
Wahlvorschlägen zur Wahl des Personalrats (Gemeinsame Wahl - § 11 Abs. 1 und 2 WO)

Der Wahlvorstand
bei ___________________________________________________________________________

(Dienststelle)

_____________________, den _____________________

Bekanntmachung über eine Nachfrist zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nach Ablauf der im Wahlausschreiben bekannt gegebenen Frist liegt für die Wahl des Personal-
rats kein gültiger Wahlvorschlag vor.

Nach § 11 WO werden die wahlberechtigten Beschäftigten sowie die im Personalrat vertretenen
Gewerkschaften aufgefordert, innerhalb einer Nachfrist von 6 Tagen, spätestens am _________
beim Wahlvorstand gültige Wahlvorschläge einzureichen. Auf die Angaben im Wahlausschrei-
ben über Inhalt und Form der Wahlvorschläge wird hingewiesen.

Liegt auch nach Ablauf der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag vor, so kann diese Wahl nicht
stattfinden.

.________________________ _________________________ ________________________ 1)

(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
Vorsitzende/r

Ausgehängt am _________________________________

Abgenommen am _________________________________

1)
Entsprechend zu ergänzen, wenn der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht.
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Vordruck 5 a

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und Verhältniswahl - § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Abs. 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl der Personalratsmitglieder der Gruppe der ____________________

V o r s c h l a g s l i s t e 1:

_________________________________________
(Kennwort)

________________________________________ _________________________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

V o r s c h l a g s l i s t e 2:

_________________________________________
(Kennwort)

________________________________________ _________________________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als eine Vorschlagsliste angekreuzt ist.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Der an erster Stelle benannte weibliche Bewerber ist links, der an erster Stelle benannte
männliche Bewerber ist rechts aufzuführen.
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Vordruck 5 b

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und Mehrheitswahl - § 26 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Abs. 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl der Personalratsmitglieder der Gruppe der _________________

1. ________________________ 1. ________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. ________________________ 2. ________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

3._______________________ 3. ________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als _____ weibliche Bewerber oder mehr
als _____ männliche Bewerber angekreuzt sind.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber rechts in unveränderter Reihenfolge
aus dem Wahlvorschlag zu übernehmen. Im Fall des § 26 Abs. 3 Satz 3 WO entfällt die Zweiteilung in Spalten.
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Vordruck 5 c

Stimmzettel zur Personalratswahl bei Wahl nur eines Vertreters einer Gruppe
(§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl der Personalratsmitglieder der Gruppe der _________________

1. ______________________________________________________
(Name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung, Gruppe)

2. ______________________________________________________
(Name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung, Gruppe)

3. ______________________________________________________
(Name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung, Gruppe)

usw.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als eine Bewerberin/ein Bewerber angekreuzt ist.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Bewerberinnen und Bewerber sind aus den Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge in diesen Stimmzettel zu

übernehmen.
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Vordruck 5 d

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und Verhältniswahl
- § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO) 1) 2)

Stimmzettel für die Wahl des Personalrats

V o r s c h l a g s l i s t e 1:

_________________________________________
(Kennwort)

Beamtengruppe:

________________________________________ _________________________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

Arbeitnehmergruppe:

________________________________________ _________________________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

V o r s c h l a g s l i s t e 2:

_________________________________________
(Kennwort)

Beamtengruppe:

________________________________________ _________________________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

Arbeitnehmergruppe:

________________________________________ _________________________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als eine Vorschlagsliste angekreuzt ist.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Der für die Gruppe an erster Stelle stehende weibliche Bewerber ist links, der an erster Stelle stehende
männliche Bewerber rechts aufzuführen.

2)
Enthält der Wahlvorschlag Bewerberinnen und Bewerber einer weiteren Gruppe (§ 2 Abs. 2 WO), so sind auch
die an erster Stelle genannten weiblichen und männlichen Bewerber dieser Gruppe aufzuführen.
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Vordruck 5 e

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und Mehrheitswahl
- § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO) 1) 2)

Stimmzettel für die Wahl des Personalrats

A. Beamtengruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

B. Arbeitnehmergruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn

in der Beamtengruppe mehr als ____ weibliche Bewerber oder mehr als ____ männliche Bewerber
in der Arbeitnehmergruppe mehr als ____ weibliche Bewerber oder mehr als ____ männliche Bewerber

angekreuzt sind.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber rechts in
unveränderter Reihenfolge aus dem Wahlvorschlag zu übernehmen.

2)
Enthält der Wahlvorschlag Bewerberinnen und Bewerber einer weiteren Gruppe (§ 2 Abs. 2 WO),
so sind auch die Bewerberinnen und Bewerber dieser Gruppe aufzuführen.

Vordruck 5 e

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und Mehrheitswahl
- § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO) 1) 2)

Stimmzettel für die Wahl des Personalrats

A. Beamtengruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

B. Arbeitnehmergruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn

in der Beamtengruppe mehr als ____ weibliche Bewerber oder mehr als ____ männliche Bewerber
in der Arbeitnehmergruppe mehr als ____ weibliche Bewerber oder mehr als ____ männliche Bewerber

angekreuzt sind.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber rechts in
unveränderter Reihenfolge aus dem Wahlvorschlag zu übernehmen.

2)
Enthält der Wahlvorschlag Bewerberinnen und Bewerber einer weiteren Gruppe (§ 2 Abs. 2 WO),
so sind auch die Bewerberinnen und Bewerber dieser Gruppe aufzuführen.
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Vordruck 5 f

Stimmzettel für die Wahl eines Personalrats, der aus einer Person besteht
(§ 28 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl des Personalrats

1. _______________________________________________________________
(Name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung, Gruppe)

2. _______________________________________________________________
(Name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung, Gruppe)

3. _______________________________________________________________
(Name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung, Gruppe)

usw.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als ein weiblicher Bewerber oder ein männlicher
Bewerber angekreuzt ist.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1) Die Bewerberinnen und Bewerber sind aus den Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge in diesen Stimmzettel zu übernehmen.
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Vordruck 5 g

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und personalisierte Verhältniswahl
- § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 25a Abs. 1 und 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl der Personalratsmitglieder der Gruppe der _________________

V o r s c h l a g s l i s t e 1:

_________________________________________
(Kennwort)

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

3. _________________________________ 3. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

V o r s c h l a g s l i s t e 2:

_________________________________________
(Kennwort)

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

3. _________________________________ 3. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

Es dürfen nur Bewerberinnen und Bewerber aus einer Vorschlagsliste angekreuzt werden. Der Stimm-
zettel ist ungültig, wenn mehr als __________ weibliche oder männliche Bewerber angekreuzt sind.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber rechts
in unveränderter Reihenfolge aus dem Wahlvorschlag zu übernehmen.

Vordruck 5 g

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gruppenwahl und personalisierte Verhältniswahl
- § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 25a Abs. 1 und 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl der Personalratsmitglieder der Gruppe der _________________

V o r s c h l a g s l i s t e 1:

_________________________________________
(Kennwort)

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

3. _________________________________ 3. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

V o r s c h l a g s l i s t e 2:

_________________________________________
(Kennwort)

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

3. _________________________________ 3. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

Es dürfen nur Bewerberinnen und Bewerber aus einer Vorschlagsliste angekreuzt werden. Der Stimm-
zettel ist ungültig, wenn mehr als __________ weibliche oder männliche Bewerber angekreuzt sind.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber rechts
in unveränderter Reihenfolge aus dem Wahlvorschlag zu übernehmen.
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Vordruck 5 h

Stimmzettel zur Personalratswahl (Gemeinsame Wahl und personalisierte Verhältniswahl
- § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 25a Abs. 1 und 2 WO) 1)

Stimmzettel für die Wahl des Personalrats

V o r s c h l a g s l i s t e 1:

_________________________________________
(Kennwort)

A. Beamtengruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

B. Arbeitnehmergruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.
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V o r s c h l a g s l i s t e 2:

_________________________________________
(Kennwort)

A. Beamtengruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

B. Arbeitnehmergruppe

1. _________________________________ 1. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

2. _________________________________ 2. _______________________________
(Name, Vorname (Name, Vorname
Amts- oder Berufsbezeichnung Amts- oder Berufsbezeichnung
Gruppe) Gruppe)

usw.

Es dürfen nur Bewerberinnen und Bewerber aus einer Vorschlagsliste angekreuzt werden.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn

in der Beamtengruppe mehr als _____ Bewerberinnen oder Bewerber
in der Arbeitnehmergruppe mehr als _____ Bewerberinnen oder Bewerber

angekreuzt sind.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht mindestens einmal gefaltet ist.

1)
Die Namen der weiblichen Bewerber sind links, die Namen der männlichen Bewerber rechts
in unveränderter Reihenfolge aus dem Wahlvorschlag zu übernehmen.
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Vordruck 5 i

Erklärung zur brieflichen Stimmabgabe (§ 16a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WO)

__________________________________________________________ _________________________________________________

(Vorname, Familienname) (Ort, Datum)

__________________________________________________________

(Dienstelle)

Erklärung zur brieflichen Stimmabgabe für die Wahl des Personalrats/
Bezirkspersonalrats/Hauptpersonalrats 1)

Ich erkläre, dass ich den Stimmzettel für die Wahl des Personalrats/Bezirkspersonalrats/
Hauptpersonalrats 1)

bei ___________________________________________ am ___________________
(Bezeichnung der Dienststelle)

- persönlich gekennzeichnet habe. 1)

Unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 der Wahlordnung zum Hessischen
Personalvertretungsgesetz (vgl. Nr. 3 des Merkblatts)

- durch eine Person meines Vertrauens habe kennzeichnen lassen. 1)

_____________________________________
(Unterschrift)

1)
Nichtzutreffendes streichen.
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Vordruck 5 j

Merkblatt zur brieflichen Stimmabgabe (§ 16a WO)

Merkblatt zur brieflichen Stimmabgabe

1. Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich
abzugeben, erhalten auf ihr Verlangen zum Zwecke der brieflichen Stimmabgabe

- die Wahlvorschläge,

- den Stimmzettel und den Wahlumschlag,

- eine vorgedruckte, von der Wählerin/vom Wähler abzugebende Erklärung, in der
diese/dieser gegenüber dem Wahlvorstand versichert, dass sie/er den Stimmzettel persön-
lich gekennzeichnet hat oder, soweit unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 WO
erforderlich, durch eine Person ihres/seines Vertrauens hat kennzeichnen lassen
(vgl. Nr. 3),

- einen größeren Briefumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender den
Namen und die Anschrift der/des Wahlberechtigten sowie den Vermerk „Briefliche
Stimmabgabe“ trägt,

ausgehändigt oder übersandt. Wird die briefliche Stimmabgabe nach § 17 Satz 3 WO ange-
ordnet, so werden diese Unterlagen ohne besonderen Antrag übersandt. Auf Antrag erhalten
Wahlberechtigte auch einen Abdruck des Wahlausschreibens und einen Freiumschlag zur
Rücksendung des Wahlumschlags.

2. Die Wählerin /der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie/er

- den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet, faltet und in den Wahlumschlag
legt (Wahlumschlag nicht verschließen !),

- die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unterschreibt,

- den Wahlumschlag, in den der gefaltete Stimmzettel gelegt ist, und die unterschriebene
Erklärung in dem Briefumschlag (ggf. Freiumschlag) verschließt und diesen so rechtzeitig
an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe
vorliegt.

3. Sonderregelung für Wählerinnen und Wähler, die durch körperliches Gebrechen in der
Stimmabgabe behindert sind (§ 16 Abs. 2 WO).

Eine Wählerin/ein Wähler, die/der durch körperliches Gebrechen in der Stimmabgabe
behindert ist, kann eine Person ihres/seines Vertrauens bestimmen, deren sie/er sich bei der
Stimmabgabe (Nr. 2) bedienen will. Sie/er hat dies dem Wahlvorstand bekannt zu geben. Die
Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin/des Wählers zur Stimm-
abgabe zu beschränken. Die Vertrauensperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer/eines anderen erlangt hat. Wahl-
bewerberinnen und Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden.
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Vordruck 6 a

Niederschrift über das Ergebnis der Personalratswahl (Wahlniederschrift) bei Gruppenwahl
(§ 19 WO)

Der Wahlvorstand
bei ____________________________________________________________________________

(Dienststelle)

________________________________, den ___________________

Wahlniederschrift

In der heutigen Sitzung des Wahlvorstandes, an der teilgenommen haben: 1)

1. _____________________________________________________________ als Vorsitzende/r
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________

ist das Ergebnis der am _____________ durchgeführten Wahl des Personalrats festgestellt worden.

Zu wählen waren

_________ Personalratsmitglieder, davon 2)

______ Vertreterinnen/Vertreter der Beamtinnen und Beamten,
davon _____ Männer, _____ Frauen,

______ Vertreterinnen/Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
davon _____ Männer, _____ Frauen.

Es hat Gruppenwahl stattgefunden.

A. Vertreterinnen /Vertreter der Beamtinnen und Beamten

Abgegeben wurden für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten _____ Stimmzettel, hiervon
_____ Stimmzettel in brieflicher Stimmabgabe. Von den abgegebenen Stimmzetteln waren
_____ gültig. Ungültig waren _____ Stimmzettel. Die Gültigkeit von _____ Stimmzetteln war
zweifelhaft. Gründe für die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit dieser Stimmzettel:
____________________________________________________________________________

a) (bei Verhältniswahl) 3)

Die Wahl wurde nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. Zugelassen waren die als
Anlage beigefügten Vorschlagslisten.

Auf die Vorschlagsliste 1 entfielen ______________ gültige Stimmen.
Auf die Vorschlagsliste 2 entfielen ______________ gültige Stimmen.
usw.

Die Verteilung der _______ Sitze auf die Vorschlagslisten wurde wie folgt errechnet:

Die Zahl der auf jede Vorschlagsliste entfallenen Stimmen wurde mit der Zahl der der Beamten-
gruppe nach § 13 HPVG zustehenden Sitze multipliziert und das Ergebnis durch die Zahl der für
die Beamtengruppe insgesamt abgegebenen Stimmen geteilt.

Die Zahl der Sitze der Vorschlagsliste(n) 1, 2 usw. ergibt sich aus den errechneten ganzen
Zahlen/der errechneten ganzen Zahl (§ 24 Abs. 1 Satz 2 WO). 3)

Bei der Berechnung verbleiben folgende Zahlenbruchteile:
Liste 1 _______
Liste 2 _______ usw.
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Die Zahl der Sitze der Vorschlagsliste(n) 1, 2 usw. ergibt sich, indem der Zahl der Sitze aus den
errechneten ganzen Zahlen/der errechneten ganzen Zahl ein weiterer Sitz/ ______ weitere Sitze
hinzugezählt wird/werden (§ 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 WO). 3)

Danach entfallen
auf die Liste ____________ Sitze
auf die Liste ____________ Sitze
usw.

3) Da die Liste ______________ nicht genügend Bewerber enthält, fallen die überschüssigen Sitze
den anderen Listen, die noch Bewerber enthalten, in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile
oder durch Losentscheidung zu (§ 24 Abs. 2 WO). Danach entfallen

auf die Liste _______________________ mit dem Zahlenbruchteil __________ Sitze
auf die Liste _______________________ mit dem Zahlenbruchteil __________ Sitze
usw.

Zur Berücksichtigung der Geschlechter innerhalb der Vorschlagslisten wurden die Vorschlagslisten
in der Reihenfolge der meisten auf sie entfallenen Stimmen geordnet. Aus der nach § 5 Abs. 5 WO
errechneten Zahl wurde jeder Vorschlagsliste, beginnend mit der Liste mit der höchsten Stimmen-
zahl, jeweils ein Sitz jedes Geschlechts zugeteilt. Dabei erhielten die Männer/Frauen 3) wegen ihres
höheren Beschäftigtenanteils in der Beamtengruppe den jeweils ersten Sitz. Dieses Verfahren wurde
so lange wiederholt, bis alle Sitze verteilt waren.

3) Da die Liste ________ nicht genügend Bewerberinnen/Bewerber für Männer-/Frauensitze 3) ent-
hält, fallen die überschüssigen Sitze den weiblichen/männlichen 3) Bewerbern in der Liste zu.

Das Ergebnis zeigt die nachstehende Übersicht:
Liste _______________ Liste _____________ usw.

____________________ ____________________ ____________________
(Geschlecht) ( ) ( )

Nach der Reihenfolge der Bewerberinnen/Bewerber auf den als Anlage beigefügten
Vorschlagslisten sind demnach gewählt:

aus Liste __________________ der Bewerber ____________________
die Bewerberin ____________________

aus Liste __________________ der Bewerber ____________________
die Bewerberin ____________________

usw.

b) bei personalisierter Verhältniswahl) 3)

Die Wahl wurde nach den Grundsätzen des § 16 Abs. 4 Satz 2 HPVG durchgeführt. Zugelassen
waren die als Anlage beigefügten Vorschlagslisten.

Auf die Vorschlagsliste 1 entfielen ______________ gültige Stimmen.
Auf die Vorschlagsliste 2 entfielen ______________ gültige Stimmen.

usw.

Die Verteilung der Sitze auf die Vorschlagslisten wurde wie folgt errechnet:

Die Zahl der auf jede Vorschlagsliste entfallenen Stimmen wurde mit der Zahl der der Beamten-
gruppe nach § 13 HPVG zustehenden Sitze multipliziert und das Ergebnis durch die Zahl der für
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die Beamtengruppen insgesamt abgegebenen Stimmen geteilt.

Die Zahl der Sitze der Vorschlagsliste(n) 1, 2 usw. ergibt sich aus den errechneten ganzen
Zahlen/der errechneten ganzen Zahl (§ 24 Abs. 1 Satz 2 WO). 3)

Liste 1 _______ Liste 2 _______ usw.

Bei der Berechnung verblieben folgende Zahlenbruchteile:

Liste 1 _______ Liste 2 ________ usw.

Die Zahl der Sitze der Vorschlagsliste(n) 1, 2 usw. ergibt sich, indem die Zahl der Sitze der er-
rechneten ganzen Zahlen/der errechneten ganzen Zahl ein weiterer Sitz / ______ weitere Sitze
hinzugezählt wird/werden (§ 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 WO) 3)

Danach entfallen

auf die Liste _______ Sitze
auf die Liste _______ Sitze usw.

Gewählt sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen folgende
Bewerber/Bewerberinnen

aus Liste 1 der Bewerber/die Bewerberin _________________(_______)
Stimmen

der Bewerber/die Bewerberin ____________________(_______)
Stimmen

usw.

c) (bei Mehrheitswahl) 3)

Die Wahl wurde nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Zugelassen war der als
Anlage beigefügte Wahlvorschlag.

Es waren ________ Vertreterinnen/Vertreter der Beamtinnen und Beamten zu wählen,
davon ________ Männer, ________ Frauen.

Auf den Bewerber/die Bewerberin 3) ___________ entfielen ____________ Stimmen,
auf den Bewerber/die Bewerberin 3) ___________ entfielen ____________ Stimmen,
auf den Bewerber/die Bewerberin 3) ___________ entfielen ____________ Stimmen,

usw.

Gewählt sind folgende Bewerber/Bewerberinnen
____________________________________________________________________________

3) _____________ Sitze der Beamtengruppe konnten nicht besetzt werden. Davon fielen unter
Berücksichtigung der nach § 5 WO (Niederschrift vom _______________ ) 4) errechneten
höchsten Zahlenbruchteilen _________ Sitz/e der Arbeitnehmergruppe zu.

B. Vertreterinnen/Vertreter der Arbeitnehmergruppe entsprechend vorstehendem Buchst. A 2)




